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RICHTLINIE (EU) 2024/1499 DES RATES 

vom 7. Mai 2024 

über Standards für Gleichbehandlungsstellen im Bereich der Gleichbehandlung von Personen 
ungeachtet ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft, der Gleichbehandlung von Personen in 

Beschäftigung und Beruf ungeachtet ihrer Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung und 
ihrer sexuellen Ausrichtung sowie von Frauen und Männern im Bereich der sozialen Sicherheit und 
im Bereich des Zugangs zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen und zur Änderung 

der Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 19 
Absatz 1, auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments (1), 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 
gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gleichheit und Nichtdiskriminierung werden in den Artikeln 2 und 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) als
wesentliche Werte der Union anerkannt. Die Artikel 8 beziehungsweise 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) bestimmen, dass die Union bei allen ihren Tätigkeiten die Gleichstellung von Männern und 
Frauen fördert und Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung bekämpft. Die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union schützt das Recht auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf
Gleichstellung von Frauen und Männern und die Integration von Menschen mit Behinderungen in den Artikeln 21,
23 beziehungsweise 26. Die Union hat bereits mehrere Richtlinien zur Bekämpfung von Diskriminierung
angenommen.

(2) Mit der vorliegenden Richtlinie werden Mindestanforderungen an die Arbeitsweise von Stellen festgelegt, deren 
Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu fördern (im Folgenden 
„Gleichbehandlungsstellen“), die dazu dienen, ihre Wirksamkeit zu verbessern und ihre Unabhängigkeit zu
gewährleisten, um die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, wie er sich aus den Richtlinien 79/7/EWG (3),
2000/43/EG (4), 2000/78/EG (5) und 2004/113/EG (6) des Rates ableitet, zu stärken. 

(3) Die Richtlinie 79/7/EWG zielt darauf ab, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Bereich der sozialen 
Sicherheit zu bekämpfen.

(4) Die Richtlinie 2000/43/EG schafft einen Rahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der
ethnischen Herkunft.

(5) Die Richtlinie 2000/78/EG schafft einen Rahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung, Beruf und 
Berufsbildung.

(1) Zustimmung vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
(2) ABl. C 184 vom 25.5.2023, S. 71. 
(3) Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit (ABl. L 6 vom 10.1.1979, S. 24).
(4) Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der 

Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22).
(5) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16).
(6) Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (ABl. L 373 vom 21.12.2004, 
S. 37). 
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(6) Die Richtlinie 2004/113/EG schafft einen Rahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung aus Gründen des 

Geschlechts beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. 

 
(7) Der Gerichtshof hat entschieden, dass der Geltungsbereich des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen nicht auf das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Tatsache, dass eine Person zu dem einen oder anderen 
Geschlecht gehört, beschränkt werden kann. In Anbetracht des Gegenstands und der Natur der Rechte, die damit 
geschützt werden sollen, hat dieser Grundsatz auch für Diskriminierungen zu gelten, die ihre Ursache in einer 
Geschlechtsumwandlung haben (7). 

 
(8) In den Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine oder mehrere Stellen 

zu benennen, deren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung der Gleichbehandlung aller Personen ohne 
Diskriminierung aus den in den jeweiligen Richtlinien genannten Gründen zu fördern, zu analysieren, zu beobachten und 
zu unterstützen. Durch die Richtlinien werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Gleichbehandlungsstellen unter anderem dafür zuständig sind, die Opfer auf unabhängige Weise zu unterstützen, 
unabhängige Erhebungen zum Thema Diskriminierung durchzuführen, unabhängige Berichte zu veröffentlichen und 
Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen, die mit diesen Diskriminierungen in Zusammenhang stehen. 

 
(9) Die Richtlinien 2006/54/EG (8) und 2010/41/EU (9) des Europäischen Parlaments und des Rates sehen ferner die 

Benennung von Gleichbehandlungsstellen vor, deren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung der Gleichbe- 
handlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu fördern, zu analysieren, zu beobachten und 
zu unterstützen. 

 
(10) Alle Mitgliedstaaten haben Gleichbehandlungsstellen nach Maßgabe der Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG 

benannt. Es wurde ein vielfältiges System von Gleichbehandlungsstellen eingerichtet und es haben sich bewährte 
Verfahren entwickelt. Viele Gleichbehandlungsstellen stehen jedoch insbesondere was die Ressourcen, Unab- 
hängigkeit und Befugnisse anbelangt, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, vor Herausforderungen. 

 
(11) Die Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG lassen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Struktur und Arbeitsweise 

von Gleichbehandlungsstellen einen großen Ermessensspielraum. Dies führt dazu, dass bei Mandat, Befugnissen, 
Strukturen, Ressourcen und praktischer Arbeitsweise der Gleichbehandlungsstellen in den Mitgliedstaaten erhebliche 
Unterschiede bestehen. Dies wiederum bedeutet, dass der Schutz vor Diskriminierung von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich ist. 

 
(12) Wenngleich die Mitgliedstaaten durch die Richtlinien 79/7/EWG und 2000/78/EG nicht verpflichtet werden, 

Gleichbehandlungsstellen zu benennen, die sich mit den unter diese Richtlinien fallenden Angelegenheiten befassen, gibt 
es doch in den meisten Mitgliedstaaten Gleichbehandlungsstellen, welche dafür eine Zuständigkeit haben, soweit dies 
nach nationalem Recht vorgesehen ist. Dies trifft jedoch nicht für alle Mitgliedstaaten zu, was zu Unterschieden im 
Niveau des Diskriminierungsschutzes in den von diesen Richtlinien erfassten Bereichen in der gesamten Union 
führt. 

 
(13) Damit die Gleichbehandlungsstellen wirksam zur Durchsetzung der Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 

2000/78/EG und 2004/113/EG beitragen können, indem sie die Gleichbehandlung fördern, Diskriminierung 
verhindern und allen von Diskriminierung betroffenen Einzelpersonen und Gruppen Unterstützung beim Zugang 
zur Justiz in der gesamten Union anbieten, ist es erforderlich, Mindeststandards für die Arbeitsweise dieser Stellen 
festzulegen und ihr Mandat auf die unter die Richtlinien 79/7/EWG und 2000/78/EG fallenden Bereiche 
auszuweiten. Die in der vorliegenden Richtlinie festgelegten Mindeststandards berücksichtigen die Empfehlung (EU) 
2018/951 (10) der Kommission und bauen auf einigen ihrer Bestimmungen und den darin empfohlenen Ansatz auf. 
Sie stützen sich auch auf andere einschlägige Instrumente, wie die von der Europäischen Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz angenommene überarbeitete allgemeine politische Empfehlung Nr. 2 zu Gleich- 
behandlungsstellen und die von den Vereinten Nationen angenommenen Pariser Grundsätze betreffend die Stellung 
nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, die für nationale Menschenrechts- 
institutionen gelten. 

 

(7) Urteil des Gerichtshofs vom 30. April 1996, P gegen S und Cornwall County Council, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170; Urteil des 
Gerichtshofs vom 7. Januar 2004, K.B. gegen National Health Service Pensions Agency und Secretary of State for Health, C-117/01, ECLI: 
EU:C:2004:7; Urteil des Gerichtshofs vom 27. April 2006, Sarah Margaret Richards gegen Secretary of State for Work and Pensions, 
C-423/04, ECLI:EU:C:2006:256; Urteil des Gerichtshofs vom 26. Juni 2018, M.B. gegen Secretary of State for Work and Pensions, 
C-451/16, ECLI:EU:C:2018:492. 

(8) Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (ABl. L 204 vom 
26.7.2006, S. 23). 

(9) Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der 
Richtlinie 86/613/EWG des Rates (ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1). 

(10) Empfehlung (EU) 2018/951 der Kommission vom 22. Juni 2018 zu Standards für Gleichstellungsstellen (ABl. L 167 vom 4.7.2018, 
S. 28). 
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(14) Dieselben Mindeststandards für die Arbeitsweise der Gleichbehandlungsstellen in den unter die Richtli- nien 

2006/54/EG und 2010/41/EU fallenden Bereichen sind in der Richtlinie (EU) 2024/1500 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (11) festgelegt. 

 
(15) Die vorliegende Richtlinie sollte für Maßnahmen der Gleichbehandlungsstellen in den unter die Richtli- nien 

79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG fallenden Bereichen gelten. Die in der vorliegenden Richtlinie 
festgelegten Mindestanforderungen sollten nur die Arbeitsweise von Gleichbehandlungsstellen betreffen und den 
sachlichen oder persönlichen Anwendungsbereich dieser Richtlinien nicht ausweiten. 

 
(16) Bei der Förderung der Gleichbehandlung, der Verhinderung von Diskriminierung, der Erhebung von Daten zu 

Diskriminierung und der Unterstützung der Opfer gemäß dieser Richtlinie ist es wichtig, den Gleichbehandlungs- 
stellen der intersektionalen Diskriminierung besondere Aufmerksamkeit zu widmen, die als Diskriminierung 
aufgrund einer Kombination von Diskriminierungsgründen verstanden wird, die durch den Schutz der 
Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG abgedeckt sind. 

 
(17) Die Mitgliedstaaten sollten eine oder mehrere Stellen benennen, die die in dieser Richtlinie festgelegten 

Zuständigkeiten ausüben. Die Mitgliedstaaten können die Zuständigkeiten unter mehreren Gleichbehandlungsstellen 
aufteilen, wodurch beispielsweise eine Stelle mit der Prävention von Diskriminierung, der Förderung der 
Gleichbehandlung und der Unterstützung von Diskriminierungsopfern und eine andere Stelle mit Entscheidungs- 
aufgaben betraut wird. Diese Richtlinie sollte die Zuständigkeit der Arbeitsaufsichtsbehörden oder anderer 
Durchsetzungsstellen sowie die Autonomie und die Rolle der Sozialpartner unberührt lassen. 

 
(18) Gleichbehandlungsstellen können ihre Rolle nur dann wirksam wahrnehmen, wenn sie völlig unabhängig ohne 

Beeinflussung von außen handeln können. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten eine Reihe von Maßnahmen 
treffen, die zur Unabhängigkeit der Gleichbehandlungsstellen beitragen. Gleichbehandlungsstellen, welche die in 
dieser Richtlinie festgelegten Zuständigkeiten ausüben, können Teil eines Ministeriums oder einer anderen 
Organisationseinheit sein, solange gewährleistet ist, dass sie ihre Aufgaben unabhängig von politischer, finanzieller, 
religiöser oder sonstiger Einflussnahme wahrnehmen können. Insbesondere sollten die Gleichbehandlungsstellen bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer Zuständigkeiten ihre Unabhängigkeit von jeglicher — 
direkten oder indirekten — Beeinflussung von außen bewahren, indem sie davon absehen, Weisungen anzufordern oder 
entgegenzunehmen. Im Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie und innerhalb des geltenden Rechtsrahmens sollten 
die Gleichbehandlungsstellen ihre eigenen finanziellen und sonstigen Ressourcen verwalten können, auch indem sie 
ihr eigenes Personal auswählen und verwalten, und sie sollten ihre eigenen Prioritäten festlegen können. Beschäftigte 
in Entscheidungs- oder Führungspositionen, ob dauerhaft oder vorübergehend, wie der Leiter oder der stellvertretende 
Leiter der Gleichbehandlungsstelle sowie gegebenenfalls die Mitglieder des Leitungsorgans, sollten unabhängig und 
für ihre Position qualifiziert sein und in einem transparenten Verfahren gewählt werden. Die Transparenz 
dieses Verfahren kann beispielsweise durch die öffentliche Bekanntmachung von Stellenaus- schreibungen 
gewährleistet werden. 

 
(19) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die interne Struktur der Gleichbehandlungsstellen, wie die interne 

Organisation und die internen Verfahren, die unabhängige und gegebenenfalls unparteiische Ausübung ihrer 
verschiedenen Zuständigkeiten ermöglicht, indem sie geeignete Garantien für Fälle vorsehen, in denen 
Gleichbehandlungsstellen potenziell miteinander unvereinbare Aufgaben haben, insbesondere wenn einige dieser 
Aufgaben auf die Unterstützung von Opfern ausgerichtet sind. Insbesondere sollten Gleichbehandlungsstellen bei der 
Durchführung einer Untersuchung oder der Bewertung eines Falls unparteiisch handeln, insbesondere dann, wenn die 
Gleichbehandlungsstelle über verbindliche Entscheidungsbefugnisse verfügt. 

 
(20) Ist eine Gleichbehandlungsstelle Teil einer Einrichtung mit mehreren Mandaten, wie einer Ombudsstelle mit einem 

umfassenderen Mandat oder einer nationalen Menschenrechtsinstitution, sollte die interne Struktur dieser 
Einrichtung mit mehreren Mandaten die wirksame Ausübung des spezifischen Gleichstellungsmandats 
gewährleisten. 

 
(21) Die Mitgliedstaaten sollten durch ihre jeweiligen nationalen Haushaltsverfahren sicherstellen, dass Gleich- 

behandlungsstellen ausreichende Ressourcen — einschließlich qualifizierten Personals, geeigneter Räumlichkeiten und 
Infrastrukturen — erhalten, um jede ihrer Aufgaben innerhalb einer angemessenen Frist oder innerhalb der im 
nationalen Recht festgelegten Fristen wirksam wahrnehmen zu können. Der Erhalt dieser ausreichenden Ressourcen ist 
für das wirksame Funktionieren der Gleichbehandlungsstellen und die Erfüllung ihrer Aufgaben wesentlich. Es ist 
wichtig, dass die Mitgliedstaaten in den Fällen, in denen Gleichbehandlungsstellen neue Zuständigkeiten übertragen 
werden, dafür sorgen, dass ihre finanziellen und sonstigen Ressourcen weiterhin ausreichen, um ihre Aufgaben und 
Zuständigkeiten wirksam wahrnehmen zu können. 

 

(11) Richtlinie (EU) 2024/1500 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über Standards für Gleichbehandlungs- 
stellen im Bereich der Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Frauen und Männern in Arbeits- und Beschäftigungsfragen und 
zur Änderung der Richtlinien 2006/54/EG und 2010/41/EU (ABl. L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa. 
eu/eli/dir/2024/1500/oj). 

http://data.europa/
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(22) Es ist wichtig, dass die Mittelzuweisung stabil bleibt, auf einer mehrjährigen Planung beruht und den 

Gleichbehandlungsstellen erlaubt, auch Kosten decken zu können, die schwer vorhersehbar sein können, wie in 
dem Fall, dass die Zahl der Beschwerden steigt, Prozesskosten anfallen und automatisierte Systeme genutzt werden. Es 
ist von zentraler Bedeutung, sich mit den sich aus der Nutzung automatisierter Systeme, einschließlich künstlicher 
Intelligenz, ergebenden Chancen und Risiken zu befassen. Gleichbehandlungsstellen sollten insbesondere mit den 
personellen und technischen Ressourcen ausgestattet sein. Diese Ressourcen sollten die Gleichbehandlungsstellen 
insbesondere in die Lage versetzen, einerseits automatisierte Systeme für ihre Arbeit zu nutzen und andererseits zu 
bewerten, ob solche Systeme den Nichtdiskriminierungsvorschriften entsprechen. Ist eine Gleichbehandlungsstelle Teil 
einer Einrichtung mit mehreren Mandaten, sollten die Ressourcen, die sie benötigt, um ihrem Gleich- 
stellungsmandat nachzukommen, sichergestellt werden. 

 

 
(23) Den Gleichbehandlungsstellen kommt neben anderen Akteuren wie den Sozialpartnern und Organisationen der 

Zivilgesellschaft eine Schlüsselrolle bei der Prävention von Diskriminierung und der Förderung der Gleichstellung zu. 
Um die strukturellen Aspekte der Diskriminierung anzugehen und zum sozialen Wandel beizutragen, sollten die 
Gleichbehandlungsstellen befugt sein, Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung aus den Gründen und in den 
Fällen, die unter die Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG fallen, durchzuführen und die 
Gleichbehandlung zu fördern. Zu diesen Maßnahmen können der Austausch bewährter Verfahren, positive 
Maßnahmen und die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter bei öffentlichen und 
privaten Einrichtungen gehören, sowie das Anbieten von einschlägigen Schulungen, Informationen, Beratung und 
Unterstützung für öffentliche und private Einrichtungen. Überdies ist es unerlässlich, dass Gleichbehandlungsstellen mit 
den einschlägigen Interessenträgern kommunizieren und sich an der öffentlichen Debatte beteiligen. 

 

 
(24) Zusätzlich zur Prävention ist eine zentrale Aufgabe der Gleichbehandlungsstellen die Unterstützung von 

Diskriminierungsopfern. Unter dem Begriff „Opfer“ sollten alle Personen verstanden werden, die der Auffassung 
sind, Diskriminierung im Sinne von Artikel 4 der Richtlinie 79/7/EWG, Artikel 2 der Richtlinie 2000/43/EG, 
Artikel 2 der Richtlinie 2000/78/EG oder Artikel 4 der Richtlinie 2004/113/EG erfahren zu haben. Jede Person kann 
Opfer von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung werden und sollte von Anfang an 
Unterstützung durch Gleichbehandlungsstellen in Anspruch nehmen können, unabhängig davon, ob eine 
Diskriminierung festgestellt wurde. Diese Unterstützung sollte stets mindestens die Bereitstellung wichtiger 
Informationen für Beschwerdeführer — einschließlich Informationen darüber, ob das Verfahren eingestellt wird oder 
ob es Gründe gibt, es weiterzuverfolgen — beinhalten, es sei denn, es handelt sich um eine anonyme Beschwerde. 
Die Mitgliedstaaten sind für die Festlegung der Einzelheiten zuständig, die für die Unterrichtung der 
Beschwerdeführer durch die Gleichbehandlungsstellen gelten, wie z. B. der Zeitrahmen des Verfahrens oder 
Verfahrensgarantien gegen wiederholte oder missbräuchliche Beschwerden. 

 

 
(25) Um sicherzustellen, dass alle Opfer Beschwerde einreichen können, sollte es möglich sein, Beschwerden auf 

unterschiedlichem Wege einzureichen. Gemäß der Empfehlung (EU) 2018/951 sollte die Einreichung von 
Beschwerden in einer vom Beschwerdeführer gewählten Sprache, die in dem Mitgliedstaat, in welchem die 
Gleichbehandlungsstelle ihren Sitz hat, gebräuchlich ist, möglich sein. Um eine der Ursachen für eine unzureichende 
Meldung, nämlich die Angst vor Repressalien, anzugehen, sollten Gleichbehandlungsstellen die Opfer über die 
geltenden Vertraulichkeitsvorschriften informieren. 

 

 
(26) Im Hinblick auf eine rasche und erschwingliche außergerichtliche Streitbeilegung sollten die Mitgliedstaaten den 

Parteien eine alternative Streitbeilegung durch die Gleichbehandlungsstelle selbst oder eine andere bestehende 
zuständige Einrichtung ermöglichen. Bei der Auswahl einer anderen zuständigen Einrichtung ist es wichtig, darauf zu 
achten, dass diese auf Dauer eingerichtet ist, und sicherzustellen, dass die für die Streitbeilegung zuständigen 
Personen unabhängig und unparteiisch sind und über das erforderliche Fachwissen verfügen. Eine außergerichtliche 
Streitbeilegung hat eher Aussicht auf Erfolg, wenn sie mit der Zustimmung der Parteien erfolgt. Die Möglichkeit, 
unabhängige Beratung einzuholen oder sich von Dritten, wie den Sozialpartnern, vertreten oder unterstützen zu 
lassen, kann für die Parteien in jeder Phase der alternativen Streitbeilegung ebenfalls hilfreich sein. Das Fehlen einer 
Streitbeilegung beispielsweise aufgrund der Ablehnung des Ergebnisses eines solchen Verfahrens durch eine der 
Parteien, sollte die Parteien nicht daran hindern, ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Das Fehlen einer Streitbeilegung 
z. B. aufgrund der Ablehnung des Ergebnisses ein solches Verfahren durch eine der Parteien, sollte die Parteien nicht 
daran hindern, ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Die Mitgliedstaaten sollten die Einzelheiten des Verfahrens für eine 
alternative Streitbeilegung nach nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten festlegen. 

 

 
(27) Wenn die Gleichbehandlungsstellen einen möglichen Verstoß gegen den in den Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 

2000/78/EG oder 2004/113/EG verankerten Grundsatz der Gleichbehandlung vermuten, sollten sie insbesondere 
aufgrund einer Beschwerde oder von sich aus Untersuchungen durchführen können. 
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(28) Beweise sind entscheidend dafür, um festzustellen, ob ein Fall von Diskriminierung vorliegt, und befinden sich 

oftmals nicht im Besitz des Opfers. Gleichbehandlungsstellen sollten daher Zugang zu den Informationen erhalten, 
die erforderlich sind, um feststellen zu können, ob Diskriminierung vorliegt, und mit anderen zuständigen Stellen — 
beispielsweise den einschlägigen öffentlichen Stellen wie Arbeitsaufsichtsbehörden oder Bildungsaufsichtsbehör- 
den — und den Sozialpartnern zusammenzuarbeiten. Im Einklang mit den nationalen Vorschriften und Verfahren 
sollten die Mitgliedstaaten einen geeigneten Rahmen für die Ausübung dieser Zuständigkeit schaffen. Die 
Mitgliedstaaten können im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten eine andere 
zuständige Stelle mit Durchführung von Untersuchungen betrauen. Zur Vermeidung von Doppelverfahren sollte 
eine solche zuständige Stelle der Gleichbehandlungsstelle auf deren Anfrage hin Informationen über die Ergebnisse der 
Untersuchung zur Verfügung stellen, sobald das Verfahren abgeschlossen ist. 

 
 

(29) Gleichbehandlungsstellen sollten ihre Bewertung der Beschwerde auf der Grundlage der erhobenen Beweise 
dokumentieren können. Die Mitgliedstaaten sollten den Rechtscharakter dieser Bewertung bestimmen; dabei kann es 
sich um eine unverbindliche Stellungnahme oder eine verbindliche Entscheidung handeln. In beiden Fällen sollten 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Stellungnahmen und Entscheidungen die Gründe für die 
Bewertung und gegebenenfalls Maßnahmen zur Behebung eines festgestellten Verstoßes gegen den Gleich- 
behandlungsgrundsatz und zur Verhinderung von Wiederholungen angegeben werden. Um zu gewährleisten, dass 
die Gleichbehandlungsstellen wirksam arbeiten, sollten die Mitgliedstaaten geeignete Verfahren zur Weiterverfolgung 
von Stellungnahmen und zur Durchsetzung von Entscheidungen einführen. 

 
 

(30) Zur Sensibilisierung über ihre Arbeit und das Gleichstellungs- und Nichtdiskriminierungsrecht sollten Gleich- 
behandlungsstellen zumindest eine Zusammenfassung derjenigen ihrer Stellungnahmen und Entscheidungen 
veröffentlichen können, die sie für besonders relevant erachten. 

 
 

(31) Gleichbehandlungsstellen sollten befugt sein, in Gerichtsverfahren tätig zu werden, um zur Einhaltung des in den 
Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG verankerten Grundsatzes der Gleichbe- 
handlung beizutragen. Diese Gerichtsverfahren können gemäß nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vor 
Gerichten oder gleichwertigen Stellen geführt werden können, die sich mit Fragen der Gleichbehandlung und 
Diskriminierung befassen. Nationale Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten in Bezug auf die Zulässigkeit von 
Klagen und insbesondere die Voraussetzung des berechtigten Interesses dürfen nicht so angewendet werden, dass die 
Gleichbehandlungsstellen daran gehindert werden könnten, ihr Recht zu handeln wirksam wahrzunehmen. Es wird 
erwartet, dass die den Gleichbehandlungsstellen durch diese Richtlinie übertragenen Befugnisse, Untersuchungen 
durchzuführen und Entscheidungen zu treffen sowie das ihnen übertragene Recht, in Gerichtsverfahren tätig zu 
werden, die praktische Umsetzung der derzeitigen Bestimmungen der Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG und 
2004/113/EG über die Beweislast und den Rechtsschutz erleichtern werden. Unter den in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Bedingungen können die Gleichbehandlungsstellen Sachverhalte feststellen, die das Vorliegen einer 
unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, und somit die Voraussetzungen des Artikels 8 der 
Richtlinie 2000/43/EG, des Artikels 10 der Richtlinie 2000/78/EG und des Artikels 9 der Richtlinie 2004/113/EG 
erfüllen. Die durch die Gleichbehandlungsstellen gewährte Unterstützung im Rahmen dieser Richtlinie wird den 
Opfern somit den Zugang zur Justiz erleichtern. Es sollte möglich sein, dass Gleichbehandlungsstellen die Fälle, die 
sie in Gerichtsverfahren verfolgen wollen, auswählen können, und so zur korrekten Auslegung und Anwendung der 
Rechtsvorschriften zur Gleichbehandlung beitragen. 

 
 

(32) Wenn Gleichbehandlungsstellen befugt sind, verbindliche Entscheidungen zu treffen, so sollten sie auch befugt sein, als 
Partei in Verfahren zur Vollstreckung oder gerichtlichen Überprüfung dieser Entscheidungen aufzutreten. Ferner sollten 
Gleichbehandlungsstellen den Gerichten Stellungnahmen übermitteln können, beispielsweise indem sie im Einklang 
mit nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ihr Sachverständigengutachten vorlegen. 

 
 

(33) Das Recht von Gleichbehandlungsstellen, in Gerichtsverfahren tätig zu werden, kann in unterschiedlichen nationalen 
Rechtsrahmen unterschiedliche Formen annehmen. Daher sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten eine oder mehrere der folgenden Handlungsformen für Gleichbehandlungs- 
stellen wählen: Handeln im Namen eines oder mehrerer Opfer, Unterstützung eines oder mehrerer Opfer, Handeln 
oder Einleiten eines Gerichtsverfahrens im eigenen Namen. 

 
 

(34) Gleichbehandlungsstellen sollten im Namen oder zur Unterstützung der Opfer, gegebenenfalls mit deren 
Zustimmung, handeln können, was es ihnen ermöglicht, Zugang zur Justiz zur erhalten, wo verfahrensrechtliche 
und finanzielle Hürden oder Angst vor Viktimisierung die Opfer häufig abschrecken. Wenn Gleichbehandlungs- 
stellen im Namen eines oder mehrerer Opfer handeln, vertreten sie die Opfer vor Gericht. Wenn Gleich- 
behandlungsstellen zur Unterstützung eines oder mehrerer Opfer handeln, nehmen sie an Gerichtsverfahren teil, die von 
den Opfern eingeleitet werden, um ihre Forderung zu unterstützen. 
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(35) Einige Fälle von Diskriminierung lassen sich schwer bekämpfen, da es keinen Beschwerdeführer gibt, der den Fall 

selbst verfolgt. In seinem Urteil in dem Verfahren in der Rechtssache C-54/07 (12), das von einer Gleichbehandlungs- 
stelle in eigenem Namen angestrengt wurde, bestätigte der Gerichtshof, dass Diskriminierung auch dann vorliegen 
kann, wenn es kein identifizierbares Opfer gibt. Um im öffentlichen Interesse Diskriminierungen zu bekämpfen, 
sollten die Mitgliedstaaten daher die Möglichkeit haben, zu bestimmen, dass die Gleichbehandlungsstellen in 
bestimmten Fällen von Diskriminierung in ihrem eigenen Namen handeln können, z. B. aufgrund der Häufigkeit 
oder Schwere der Fälle oder der Notwendigkeit einer rechtlichen Klärung, wobei jeder dieser Gründe darauf 
hindeuten könnte, dass es sich um eine strukturelle oder systematische Diskriminierung handelt. Die Mitgliedstaaten 
sollten in der Lage sein, im Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten festzulegen, dass solche 
Fälle von Diskriminierung eine identifizierbare Person oder Einrichtung als Beklagte erfordern. 

 
 

(36) Um die Wahrung der Rechte des Einzelnen zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten die Befugnisse der 
Gleichbehandlungsstellen im Rahmen geeigneter Verfahrensgarantien ausgestalten und sicherstellen, dass das Recht auf 
Vertraulichkeit und allgemeine Rechtsgrundsätze wie das Recht auf ein faires Verfahren, das Recht auf 
Verteidigung und das Recht auf gerichtliche Überprüfung verbindlicher Entscheidungen angemessen geschützt 
werden, auch in Fällen, in denen die Gleichbehandlungsstelle als Partei oder im Namen einer Partei vor Gericht 
auftritt. Die Mitgliedstaaten können beispielsweise Zeugen und Hinweisgebern Vertraulichkeit gewähren, um zur 
Meldung von Diskriminierungsfällen zu ermutigen. 

 
 

(37) Die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie über das Recht der Gleichbehandlungsstellen, in Gerichtsverfahren 
tätig zu werden, berühren nicht die Rechte von Opfern und von Vereinigungen, Organisationen oder anderen 
juristischen Personen, die die Rechte von Opfern durchsetzen, die gemäß den im nationalen Recht festgelegten 
Kriterien ein berechtigtes Interesse daran haben, die Einhaltung der Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG und 
2004/113/EG zu gewährleisten, auch dann, wenn diese Opfer, Vereinigungen, Organisationen oder andere 
juristische Personen sich an Gerichts- oder Verwaltungsverfahren oder an beidem beteiligt haben. 

 
 

(38) Ein wirksames Arbeiten der Gleichbehandlungsstellen setzt auch voraus, dass diskriminierungsgefährdete Gruppen 
uneingeschränkten Zugang zu den Dienstleistungen dieser Stellen erhalten. Laut der zweiten Erhebung der 
Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung, die von der Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte durchgeführt wurde, wissen 71 % der Angehörigen ethnischer Minderheiten oder von Minderheiten 
von Einwanderern nicht, welche Organisation Unterstützung oder Beratung für Diskriminierungsopfer anbietet. Als 
wichtigen Schritt für einen Zugang zu Unterstützung müssen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Menschen 
ihre Rechte kennen und sich bewusst sind, welche Dienstleistungen Gleichbehandlungsstellen anbieten. Dies gilt 
insbesondere für benachteiligte Gruppen und Gruppen, deren Zugang zu diesen Informationen beeinträchtigt 
werden kann, z. B. aufgrund ihres prekären wirtschaftlichen Status, ihres Alters, einer Behinderung, des Niveaus ihrer 
Lese- und Schreibkompetenz, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsstatus oder aufgrund ihres fehlenden 
Zugangs zu Online-Tools. 

 
 

(39) Der gleichberechtigte Zugang Aller zu den Dienstleistungen und Veröffentlichungen der Gleichbehandlungsstellen 
sollte gewährleistet sein. Daher sollten potenzielle Hindernisse für den Zugang zu den Diensten der 
Gleichbehandlungsstellen ermittelt und beseitigt werden. Dienstleistungen sollten für Beschwerdeführer kostenfrei 
sein. Die Mitgliedstaaten sollten ferner dafür sorgen — ohne Eingriff in die Autonomie regionaler und lokaler 
Gebietskörperschaften –, dass diese Dienste der Gleichbehandlungsstellen in ihrem gesamten Hoheitsgebiet allen 
potenziellen Opfern zur Verfügung stehen, beispielsweise durch die Einrichtung lokaler Büros, einschließlich mobiler 
Büros, die Nutzung von Kommunikationsinstrumenten, die Organisation lokaler Kampagnen oder die 
Zusammenarbeit mit lokalen Delegierten oder Organisationen der Zivilgesellschaft oder mit vertraglich beauftragten 
Dienstleistern. 

 
 

(40) Um Zugang für Menschen mit Behinderungen zu allen Dienstleistungen und Tätigkeiten von Gleichbehandlungs- 
stellen zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Barrierefreiheit im Einklang mit den in der Richtlinie (EU) 2019/882 
des Europäischen Parlaments und des Rates (13) festgelegten Bestimmungen sicherzustellen sowie angemessene 
Vorkehrungen gemäß dem am 13. Dezember 2006 angenommenen Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Daher sollten Gleichbehandlungsstellen für 
physische und digitale Barrierefreiheit sorgen, indem sie Hindernisse für den Zugang zu ihren Dienstleistungen und 
Informationen für Menschen mit Behinderungen verhindern und beseitigen, angemessene Vorkehrungen treffen und 
erforderlichenfalls notwendige Änderungen und Anpassungen vornehmen, wenn dies in einem bestimmten Fall 
angebracht erscheint. 

 

(12) Urteil des Gerichtshofs vom 10. Juli 2008 in der Rechtssache Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding gegen Firma 
Feryn NV , (C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397). 

(13) Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen 
für Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70). 
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(41) Das Ermöglichen einer regelmäßigen langfristigen Koordinierung und Zusammenarbeit von Gleichbehandlungs- 

stellen auf verschiedenen Ebenen ist für das wechselseitige Lernen, die Kohärenz und Konsistenz von entscheidender 
Bedeutung und kann die Reichweite und Wirkung ihrer Arbeit erhöhen. Gleichbehandlungsstellen sollten im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten mit anderen Gleichbehandlungsstellen desselben Mitgliedstaats und 
anderer Mitgliedstaaten und mit öffentlichen und privaten Einrichtungen auf lokaler, regionaler, nationaler, Unions- und 
internationaler Ebene zusammenarbeiten, darunter mit Netzwerken von Gleichbehandlungsstellen auf 
Unionsebene, Organisationen der Zivilgesellschaft, Datenschutzbehörden, den Sozialpartnern, Arbeitsaufsichts- 
behörden oder Bildungsaufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, auf nationaler Ebene für die Verteidigung der 
Menschenrechte zuständigen Stellen, nationalen statistischen Ämtern, Unionsmittel verwaltenden Behörden, 
nationalen Roma-Kontaktstellen, Verbraucherorganisationen und nationalen unabhängigen Verfahren zur Förde- 
rung, zum Schutz und zur Überwachung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. 

 
(42) Gleichbehandlungsstellen können weder ihrer Rolle als Sachverständige für Gleichbehandlung gerecht werden noch zur 

durchgängigen Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten beitragen, wenn sie nicht rechtzeitig während des 
politischen Entscheidungsprozesses zu Fragen im Zusammenhang mit Rechten und Pflichten, die sich aus den 
Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG ergeben, konsultiert werden. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten Verfahren einführen, um zu gewährleisten, dass diese Konsultation rechtzeitig erfolgt, und sie sollten 
den Gleichbehandlungsstellen, auch ermöglichen, sofern diese es für erforderlich halten, Empfehlungen 
auszusprechen und so rechtzeitig zu veröffentlichen, dass sie berücksichtigt werden können. 

 
(43) Gleichstellungsdaten sind von entscheidender Bedeutung für die Aufklärung und Sensibilisierung der Bürger, die 

Ermittlung des Ausmaßes von Diskriminierung, das Aufzeigen von Entwicklungen im Zeitverlauf, den Nachweis der 
Existenz von Diskriminierung, die Bewertung der Umsetzung der Gleichstellungsvorschriften, den Nachweis der 
Notwendigkeit positiver Maßnahmen, und für einen Beitrag zu evidenzbasierter Politikgestaltung. Gleich- 
behandlungsstellen können in diesem Zusammenhang zur Ausarbeitung von Gleichstellungsdaten beitragen, 
beispielsweise indem sie Gespräche am Runden Tisch veranstalten, an denen alle einschlägigen Einrichtungen 
teilnehmen. Sie sollten ferner Daten über ihre eigenen Tätigkeiten erheben und auswerten, Erhebungen durchführen 
können und sie sollten im Einklang mit nationalem Recht Zugang zu Statistiken haben, auf diese zugreifen und 
nutzen können, die sich auf die Rechte und Pflichten gemäß den Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG 
und 2004/113/EG beziehen. Die von der Gleichbehandlungsstelle erhobenen personenbezogenen Daten sollten 
anonymisiert oder, wenn dies nicht möglich ist, pseudonymisiert werden. 

 
(44) Die Gleichbehandlungsstellen sollten ein Arbeitsprogramm mit ihren Prioritäten und künftigen Tätigkeiten 

annehmen, mit dem sie langfristig die Kohärenz ihrer verschiedenen Arbeitsbereiche gewährleisten und systemische 
Diskriminierungsprobleme, die in ihren Aufgabenbereich fallen, im Rahmen eines langfristigen Aktionsplans 
angehen können. 

 
(45) Neben der Veröffentlichung eines jährlichen Tätigkeitsberichts sollten die Gleichbehandlungsstellen regelmäßig einen 

Bericht mit einer Gesamtbewertung der Situation in Bezug auf Diskriminierungen, die in den Zuständigkeitsbereich des 
Mitgliedstaats fallen, sowie andere Berichte, die mit Diskriminierung in Zusammenhang stehen, veröffentlichen. 

 
(46) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der Berichterstattungspflichten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der 

Funktionsweise der im Rahmen dieser Richtlinie benannten Gleichbehandlungsstellen zu gewährleisten, sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um eine Liste relevanter Indikatoren zu erstellen, auf 
deren Grundlage Daten erhoben werden sollten. Diese Indikatoren sollten nicht dazu dienen, eine Rangliste zu 
erstellen oder spezifische Empfehlungen an einzelne Mitgliedstaaten zu richten. Diese Befugnisse sollten im Einklang 
mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden (14). 

 
(47) In dieser Richtlinie werden Mindestanforderungen festgelegt; es steht den Mitgliedstaaten somit frei, günstigere 

Vorschriften einzuführen oder beizubehalten. Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keine Absenkung des in den 
Mitgliedstaaten bereits bestehenden Schutzniveaus rechtfertigen. 

 
(48) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch Gleichbehandlungsstellen im Rahmen dieser Richtlinie sollte voll 

und ganz im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (15) erfolgen. Die 
Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Aufgaben der Gleichbehandlungsstellen im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates eindeutig gesetzlich festgelegt sind. 
Gleichbehandlungsstellen sollten personenbezogene Daten nur insoweit verarbeiten, als dies für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Rahmen der vorliegenden Richtlinie erforderlich ist. Personen, deren personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, sollten über ihre Rechte als betroffene Personen informiert werden, darunter auch über die ihnen 
auf nationaler Ebene zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe. 

 

(14) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

(15) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(49) Erfordert die Erfüllung der Aufgaben der Gleichbehandlungsstellen die Verarbeitung besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten, auf die in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 Bezug genommen wird, so 
sollten die Mitgliedstaaten auch sicherstellen, dass das nationale Recht den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz 
achtet und geeignete und spezifische Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte und Interessen der betroffenen 
Person im Einklang mit Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 2016/679 vorsieht. Diese Garantien 
sollten beispielsweise interne Strategien und Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenminimierung umfassen, 
darunter soweit möglich auch durch Anonymisierung personenbezogener Daten, sowie zur Pseudonymisierung und 
Verschlüsselung personenbezogener Daten, zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs auf personenbezogene 
Daten und deren Übermittlung und zur Gewährleistung, dass personenbezogene Daten nicht länger verarbeitet 
werden als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. 

 
(50) Die vorliegende Richtlinie baut auf den Bestimmungen der Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG auf, indem 

strengere Maßstäbe für die Arbeitsweise von Gleichbehandlungsstellen eingeführt werden. Die Bestimmungen der 
Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG bezüglich Gleichbehandlungsstellen sollten daher gestrichen werden. 

 
(51) Mit dieser Richtlinie sollen Mindeststandards für alle Gleichbehandlungsstellen sichergestellt werden, um die 

Wirksamkeit ihrer Arbeit zu verbessern und ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten und so die Anwendung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung zu stärken. Da das Ziel dieser Richtlinie auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV festgelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhält- 
nismäßigkeit geht diese Richtlinie, die sich auf die Festlegung von Mindeststandards beschränkt, nicht über das für 
die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

 
(52) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 des 

Europäischen Parlaments und des Rates (16) angehört und hat am 2. Februar 2023 eine Stellungnahme 
abgegeben (17) – 

 
 
 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
 
 
 

Artikel 1 

Zweck, Gegenstand und Anwendungsbereich 

 
(1) Mit der vorliegenden Richtlinie werden Mindestanforderungen an die Arbeitsweise von Gleichbehandlungsstellen, die 
ihre Wirksamkeit verbessern und ihre Unabhängigkeit gewährleisten sollen, festgelegt, um die Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes, wie er sich aus den Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG 
ergibt, zu stärken. 

 
(2) Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und die Aufgaben der Gleichbehandlungsstellen nach der vorliegenden 
Richtlinie umfassen die Rechte und Pflichten, die sich aus den Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 
2004/113/EG ergeben. 

 

 
Artikel 2 

Benennung von Gleichbehandlungsstellen 

 
(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere Stellen (im Folgenden „Gleichbehandlungsstellen“), welche die in 
dieser Richtlinie festgelegten Zuständigkeiten ausüben. 

 
(2) Diese Richtlinie lässt die Zuständigkeit der Arbeitsaufsichtsbehörden oder anderer Durchsetzungsstellen sowie die 
Rechte und Vorrechte der Sozialpartner gemäß den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten, auch in Bezug auf 
Tarifverträge sowie die Vertretung und Verteidigung in Gerichtsverfahren, unberührt. 

 

(16) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39). 

(17) ABl. C 64 vom 21.2.2023, S. 46. 
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Artikel 3 

Unabhängigkeit 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Gleichbehandlungsstellen bei der Wahr- 
nehmung ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer Zuständigkeiten unabhängig und frei von äußerer Beeinflussung sind 
und keine Weisungen von Regierungen oder anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen einholen oder 
entgegennehmen. Im Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie und innerhalb des geltenden Rechtsrahmens müssen die 
Gleichbehandlungsstellen in der Lage sein ihre Finanzmittel und sonstigen Ressourcen selbst zu verwalten und bezüglich 
ihrer internen Struktur, ihrer Rechenschaftspflicht, ihrer Personalbesetzung und ihrer organisatorischen Angelegenheiten 
eigene Entscheidungen zu treffen. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen transparente Verfahren fest für Auswahl, Ernennung, Abberufung sowie für potenzielle 
Interessenkonflikte der Bediensteten der Gleichbehandlungsstellen in Entscheidungs- oder Führungspositionen, oder 
gegebenenfalls für Mitglieder des Führungsgremiums, um deren Kompetenz und Unabhängigkeit zu gewährleisten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen eine interne Struktur einrichten, die die 
unabhängige und gegebenenfalls unparteiische Ausübung ihrer Zuständigkeiten gewährleistet. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die interne Struktur von Stellen mit mehreren Mandaten die wirksame 
Ausübung des Gleichstellungsmandats gewährleistet. 

 
Artikel 4 

Ressourcen 

Die Mitgliedstaaten stellen gemäß ihren nationalen Haushaltsverfahren sicher, dass jede Gleichbehandlungsstelle mit den 
personellen, technischen und finanziellen Ressourcen ausgestattet wird, die sie benötigt, um alle ihre Aufgaben wirksam 
erfüllen und alle ihre Zuständigkeiten wirksam ausüben zu können, und zwar aus den in den Richtlinien 79/7/EWG, 
2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG bestimmten Gründen und in den unter diese Richtlinien fallenden Bereichen, 
einschließlich in Fällen, in denen die Gleichbehandlungsstellen Teil einer Einrichtung mit mehreren Mandaten sind. 

 
Artikel 5 

Sensibilisierung, Prävention und Förderung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, wie Strategien, zur Sensibilisierung der allgemeinen Bevölkerung in 
ihrem gesamten Hoheitsgebiet, unter besonderer Berücksichtigung diskriminierungsgefährdeter Personen und Gruppen, für 
die Rechte nach den Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG sowie für das Bestehen von 
Gleichbehandlungsstellen und deren Diensten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gleichbehandlungsstellen befugt sind, Maßnahmen zur Verhinderung von 
Diskriminierung und zur Förderung der Gleichbehandlung im Sinne der Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 
2004/113/EG durchzuführen. Zu diesen Tätigkeiten können unter anderem die Förderung positiver Tätigkeiten und die 
durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter innerhalb öffentlicher und privater Einrichtungen 
gehören und die Bereitstellung einschlägiger Schulungen, Beratung und Unterstützung für diese Einrichtungen und die 
Beteiligung an öffentlichen Debatten, die Kommunikation mit einschlägigen Interessenträgern, einschließlich der 
Sozialpartner, und die Förderung des Austauschs bewährter Verfahren. Bei der Durchführung dieser Maßnahmen können die 
Gleichbehandlungsstellen besondere Benachteiligungssituationen berücksichtigen, die sich aus intersektionaler 
Diskriminierung ergeben, die als Diskriminierung aufgrund einer Kombination von Schutzgründen nach den Richtlinien 
79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG oder 2004/113/EG verstanden wird. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Gleichbehandlungsstellen berücksichtigen für jede Zielgruppe geeignete Kommunika- 
tionsinstrumente und -formate. Sie konzentrieren sich insbesondere auf Gruppen, deren Zugang zu Informationen 
beispielsweise aufgrund ihres prekären wirtschaftlichen Status, ihres Alters, einer Behinderung, des Niveaus ihrer Lese- und 
Schreibkompetenz, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsstatus oder aufgrund ihres mangelnden Zugangs zu 
Online-Tools erschwert sein kann. 

 
Artikel 6 

Unterstützung von Opfern 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen in der Lage sind, mutmaßliche Opfer nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu unterstützen. 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff „Opfer“ alle Personen, die sich einer Diskriminierung im Sinne des 
Artikels 4 der Richtlinie 79/7/EWG, des Artikels 2 der Richtlinie 2000/43/EG, des Artikels 2 der Richtlinie 2000/78/EG 
oder des Artikels 4 der Richtlinie 2004/113/EG ausgesetzt sehen. 
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(2) Die Gleichbehandlungsstellen müssen in der Lage sein, Beschwerden wegen Diskriminierung entgegenzunehmen. 
 

(3) Die Gleichbehandlungsstellen unterstützen Opfer, indem sie sie zunächst über Folgendes informieren: 
 

a) den rechtlichen Rahmen, einschließlich einer auf deren besondere Situation zugeschnittenen Beratung; 
 

b) die von der Gleichbehandlungsstelle angebotenen Dienste und damit zusammenhängende Verfahrensaspekte; 
 

c) die verfügbaren Rechtsbehelfe, einschließlich der Möglichkeit, den Fall vor Gericht zu verfolgen; 
 

d) die geltenden Vertraulichkeitsvorschriften und den Schutz personenbezogener Daten und 
 

e) die Möglichkeit, psychologische oder andere Formen einschlägiger Unterstützung von anderen Stellen oder 
Organisationen zu erhalten. 

 
(4) Die Gleichbehandlungsstellen unterrichten die Beschwerdeführer innerhalb eines angemessenen Zeitraums, ob das 
Verfahren eingestellt wird oder ob es Gründe gibt, es weiterzuverfolgen. 

 
 

Artikel 7 

Alternative Streitbeilegung 
 

Die Gleichbehandlungsstellen müssen den Parteien die Möglichkeit einer alternativen Streitbeilegung bieten. Dieses 
Verfahren kann von der Gleichbehandlungsstelle selbst oder einer anderen zuständigen Einrichtung gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten geleitet werden; in diesem Fall kann die Gleichbehandlungsstelle gegenüber dieser 
Einrichtung Anmerkungen vorbringen. Diese alternative Streitbeilegung kann gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten auf unterschiedliche Art und Weise geschehen, wie durch Mediation oder Schlichtung. Wenn dieses 
Verfahren ohne eine Beilegung endet, sind die Parteien nicht daran gehindert, ihr Recht, auf ein Gerichtsverfahren, 
auszuüben. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine ausreichende Verjährungsfrist besteht, um zu gewährleisten, dass die 
Streitparteien Zugang zu einem Gericht haben, indem sie beispielsweise die Verjährungsfrist aussetzen, wenn die 
Streitparteien ein alternatives Streitbeilegungsverfahren einleiten. 

 
 

Artikel 8 

Untersuchungen 
 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen befugt sind, zu untersuchen, ob gegen den in den 
Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG verankerten Grundsatz der Gleichbehandlung 
verstoßen wurde. 

 
(2) Die Mitgliedstaaten schaffen einen Rahmen zur Durchführung von Untersuchungen, der es den Gleichbehandlungs- 
stellen ermöglicht, den Sachverhalt aufzuklären. Dieser Rahmen muss den Gleichbehandlungsstellen insbesondere 
wirksame Rechte auf Zugang zu Informationen und Dokumenten einräumen, die erforderlich sind, um feststellen zu 
können, ob eine Diskriminierung vorliegt. Er muss auch geeignete Verfahren für die Zusammenarbeit der Gleich- 
behandlungsstellen mit den zuständigen öffentlichen Stellen zu diesem Zweck vorsehen. 

 
(3) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten auch eine 
andere zuständige Stelle mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten Befugnissen betrauen. Wenn eine solche zuständige 
Stelle ihre Untersuchung abgeschlossen hat, übermittelt sie der Gleichbehandlungsstelle auf deren Ersuchen Informationen 
über die Ergebnisse der Untersuchung. 

 
(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass keine Untersuchungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels und Artikel 9 
eingeleitet oder fortgesetzt werden, während ein Gerichtsverfahren in derselben Sache anhängig ist. 

 
 

Artikel 9 

Stellungnahmen und Entscheidungen 
 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen befugt sind, ihre Einschätzung des Falles, 
einschließlich einer Feststellung des Sachverhalts und einer begründeten Schlussfolgerung zum Vorliegen von 
Diskriminierung, abzugeben und zu dokumentieren. Die Mitgliedstaaten legen fest, ob dies durch unverbindliche 
Stellungnahmen oder durch verbindliche Entscheidungen geschehen muss. 
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(2) Sowohl unverbindliche Stellungnahmen als auch verbindliche Entscheidungen müssen gegebenenfalls konkrete 
Maßnahmen enthalten, um bei festgestellten Verstößen gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz Abhilfe zu schaffen und ein 
erneutes Auftreten zu verhindern. Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete Verfahren für Folgemaßnahmen im Anschluss an die 
unverbindlichen Stellungnahmen, zum Beispiel Rückmeldepflichten, und für die Durchsetzung verbindlicher 
Entscheidungen ein. 

 
(3) Gleichbehandlungsstellen veröffentlichen zumindest eine Zusammenfassung derjenigen ihrer Stellungnahmen und 
Entscheidungen, die sie für besonders relevant erachten. 

 
 

Artikel 10 

Rechtsstreitigkeiten 
 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten zur Zulässigkeit von 
Klagen, einschließlich der Vorschriften über die Voraussetzung der Zustimmung des Opfers, sicher, dass Gleich- 
behandlungsstellen das Recht haben, in Gerichtsverfahren in Zivil- und Verwaltungssachen, die die Umsetzung des in den 
Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG verankerten Grundsatzes der Gleichbehandlung 
betreffen, gemäß den Absätzen 2 bis 4 des vorliegenden Artikels tätig zu werden. 

 
(2) Das Recht der Gleichbehandlungsstelle, in Gerichtsverfahren tätig zu werden, umfasst das Recht, dem Gericht im 
Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Stellungnahmen zu übermitteln. 

 
(3) Das Recht, in Gerichtsverfahren tätig zu werden, umfasst auch wenigstens eines der folgenden Rechte: 

 
a) das Recht, im Namen eines oder mehrerer Opfer ein Gerichtsverfahren einzuleiten, 

 
b) das Recht, zur Unterstützung eines oder mehrerer Opfer an Gerichtsverfahren teilzunehmen, oder 

 
c) das Recht, Gerichtsverfahren im eigenen Namen einzuleiten, um das öffentliche Interesse zu schützen. 

 
(4) Das Recht der Gleichbehandlungsstellen, in Gerichtsverfahren tätig zu werden, schließt das Recht ein, als Partei in 
Verfahren zur Vollstreckung oder gerichtlichen Überprüfung verbindlicher Entscheidungen aufzutreten, wenn Gleich- 
behandlungsstellen gemäß Artikel 9 Absatz 1 befugt sind, solche Entscheidungen zu treffen. 

 
 

Artikel 11 

Verfahrensgarantien 
 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den Verfahren nach den Artikeln 6 bis 10 die Verteidigungsrechte der beteiligten 
natürlichen und juristischen Personen geschützt werden. Verbindliche Entscheidungen nach Artikel 9 unterliegen einer 
gerichtlichen Überprüfung nach Maßgabe des nationalen Rechts. 

 
 

Artikel 12 

Gleicher Zugang 
 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten gleichberechtigten Zugang zu den Dienstleistungen und Veröffentlichungen der 
Gleichbehandlungsstellen für alle. 

 
(2) Die Gleichbehandlungsstellen gewährleisten, dass es keine Hindernisse für die Einreichung von Beschwerden gibt, 
beispielsweise, indem sie in der Lage sind, Beschwerden mündlich, schriftlich und online entgegenzunehmen. 

 
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Dienste der Gleichbehandlungsstellen in ihrem gesamten Hoheitsgebiet, 
auch in ländlichen und abgelegenen Gebieten, für Beschwerdeführer kostenlos erbracht werden. 

 
 

Artikel 13 

Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen 
 

Die Mitgliedstaaten sorgen für Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen, um zu 
gewährleisten, dass sie gleichen Zugang zu allen Dienstleistungen und Tätigkeiten der Gleichbehandlungsstellen haben, 
einschließlich der Unterstützung von Opfern, der Bearbeitung von Beschwerden, der alternativen Streitbeilegung, der 
Informationen und Veröffentlichungen sowie der Präventions-, Förderungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen. 
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Artikel 14 

Zusammenarbeit 
 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen über geeignete Verfahren verfügen, um im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten mit anderen Gleichbehandlungsstellen in demselben Mitgliedstaat und mit einschlägigen 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, einschließlich Arbeitsaufsichtsbehörden, Sozialpartner und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie in anderen Mitgliedstaaten und auf Unions- und 
internationaler Ebene zusammenarbeiten zu können. 

 
 

Artikel 15 

Konsultation 
 

Die Mitgliedstaaten richten Verfahren ein, um sicherzustellen, dass die Regierung und die zuständigen Behörden die 
Gleichbehandlungsstellen zu Rechtsvorschriften, Politik, Verfahren und Programmen im Zusammenhang mit den Rechten und 
Pflichten, die sich aus den Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG ergeben, konsultieren. 

 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen das Recht haben, in diesen Angelegenheiten 
Empfehlungen auszusprechen, die Empfehlungen zu veröffentlichen und Rückmeldungen zu diesen Empfehlungen zu 
verlangen. 

 
 

Artikel 16 

Erhebung von Daten und Zugang zu Gleichstellungsdaten 
 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen zur Erstellung der in Artikel 17 Buchstaben b 
und c genannten Berichte Daten über ihre Tätigkeiten erheben. 

 
Die von den Gleichbehandlungsstellen erhobenen Daten sind im Einklang mit den in Artikel 18 der vorliegenden Richtlinie 
genannten Indikatoren nach den Gründen und Bereichen aufzuschlüsseln, die unter die Richtlinien 79/7/EWG, 
2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG fallen. Alle erhobenen personenbezogenen Daten werden anonymisiert 
oder, wenn dies nicht möglich ist, pseudonymisiert. 

 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen unabhängige Erhebungen zum Thema 
Diskriminierung durchführen können. 

 
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen im Einklang mit den nationalen Rechtsvor- 
schriften Zugang zu Statistiken über die Rechte und Pflichten, die sich aus den Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 
2000/78/EG und 2004/113/EG ergeben, haben, wenn die Gleichbehandlungsstellen solche Statistiken für erforderlich 
halten, um eine Gesamtbewertung der Lage in Bezug auf Diskriminierung in dem Mitgliedstaat vornehmen und die Berichte 
gemäß Artikel 17 Buchstabe c der vorliegenden Richtlinie ausarbeiten zu können. 

 
(4) Die Mitgliedstaaten gestatten den Gleichbehandlungsstellen, an öffentliche und private Einrichtungen wie Behörden, die 
Sozialpartner, Unternehmen und Organisationen der Zivilgesellschaft Empfehlungen dazu zu richten, welche Daten in 
Bezug auf die Rechte und Pflichten, die sich aus den Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG 
ergeben, zu erheben sind. Die Mitgliedstaaten können den Gleichbehandlungsstellen ferner gestatten, bei der Erhebung von 
Gleichstellungsdaten eine koordinierende Funktion zu übernehmen. 

 
 

Artikel 17 

Berichte und strategische Planung 
 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen 
 

a) ein Arbeitsprogramm verabschieden, in dem ihre Prioritäten und künftigen Tätigkeiten ausgewiesen sind; 
 

b) einen jährlichen Tätigkeitsbericht, einschließlich ihrer jährlichen Haushalts-, Personal- und Finanzberichterstattung, 
erstellen und der Öffentlichkeit zugänglich machen und 

 
c) mindestens alle vier Jahre einen oder mehrere Berichte mit Empfehlungen über den Stand von Gleichbehandlung und 

Diskriminierung, einschließlich möglicher struktureller Probleme, in ihrem Mitgliedstaat veröffentlichen. 
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Artikel 18 

Überwachung und Berichterstattung 
 

(1) Die Kommission erstellt bis 19. Juni 2026 im Wege eines Durchführungsrechtsakts eine Liste gemeinsamer 
Indikatoren zur Funktionsweise der im Rahmen dieser Richtlinie benannten Gleichbehandlungsstellen. Bei der Ausarbeitung 
der Indikatoren kann die Kommission die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, das Europäische Institut für 
Gleichstellungsfragen und Netze von Gleichbehandlungsstellen auf Unionsebene konsultieren. Die Indikatoren umfassen die 
personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, die unabhängige Arbeitsweise, die Barrierefreiheit und die 
Wirksamkeit der Gleichbehandlungsstellen sowie Entwicklungen bei ihrem Mandat, ihren Befugnissen oder ihrer Struktur und 
gewährleisten die Vergleichbarkeit, Objektivität und Zuverlässigkeit der auf nationaler Ebene erhobenen Daten. Die 
Indikatoren dienen nicht dazu, eine Rangliste zu erstellen oder spezifische Empfehlungen an einzelne Mitgliedstaaten zu 
richten. 

 
Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 22 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

 
(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 19. Juni 2031 und danach alle fünf Jahre alle einschlägigen 
Informationen über die Anwendung dieser Richtlinie. Diese Informationen umfassen mindestens Angaben zur Arbeitsweise der 
Gleichbehandlungsstellen und tragen den von den Gleichbehandlungsstellen gemäß Artikel 17 Buchstaben b und c 
erstellten Berichten Rechnung. 

 
(3) Auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Informationen und zusätzlicher relevanter Daten, die von der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte und dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen auf nationaler und auf 
Unionsebene insbesondere von Gleichbehandlungsstellen, Netzen von Gleichbehandlungsstellen auf Unionsebene wie 
Equinet, Organisationen der Zivilgesellschaft und anderen Interessenträgern erhoben wurden, arbeitet die Kommission 
einen Bericht über die Anwendung und die praktischen Auswirkungen dieser Richtlinie aus. Der Bericht befasst sich mit der 
unabhängigen Arbeitsweise und der Wirksamkeit der Gleichbehandlungsstellen in den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 
gemäß Absatz 1 festgelegten Indikatoren. 

 
 

Artikel 19 

Dialog über die Arbeitsweise der Gleichbehandlungsstellen 
 

(1) Im Rahmen der Überwachung und Berichterstattung gemäß Artikel 18 und zur Verbesserung des Dialogs zwischen den 
Organen der Union und zur Gewährleistung einer größeren Transparenz kann das Europäische Parlament die 
Kommission jährlich auffordern, die in dem genannten Artikel genannten Themen im Zusammenhang mit der Arbeitsweise der 
gemäß dieser Richtlinie benannten Gleichbehandlungsstellen zu erörtern. 

 
(2) Das Europäische Parlament kann seinen Standpunkt zu den in Artikel 18 genannten Themen in Entschließungen 
darlegen. 

 
(3) Die Kommission berücksichtigt, auch bei der Überprüfung der Durchführung dieser Richtlinie, gegebenenfalls alle 
Aspekte, die sich aus den im Rahmen des gemäß diesem Artikel geführten Dialogs geäußerten Standpunkten ergeben, 
einschließlich aller etwaigen Entschließungen des Europäischen Parlaments bezüglich der in Artikel 18 genannten 
Gegenstände. 

 
 

Artikel 20 

Mindestanforderungen 
 

(1) Die Mitgliedstaaten können Bestimmungen einführen oder beibehalten, die günstiger sind als die in dieser Richtlinie 
festgelegten Mindestanforderungen. 

 
(2) Die Durchführung dieser Richtlinie darf keinesfalls als Rechtfertigung für eine Absenkung des von den 
Mitgliedstaaten in Angelegenheiten, die unter die Richtlinien 79/7/EWG, 2000/43/EG, 2000/78/EG und 2004/113/EG 
fallen, bereits garantierten Schutzniveaus in Bezug auf Diskriminierung genutzt werden. 

 
 

Artikel 21 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gleichbehandlungsstellen personenbezogene Daten nur erheben und 
verarbeiten dürfen, wenn dies für die Erfüllung einer Aufgabe nach dieser Richtlinie erforderlich ist. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Verarbeitung der in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
genannten besonderen Kategorien personenbezogener Daten durch die Gleichbehandlungsstellen angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorgesehen werden. 

 
Artikel 22 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 
 

Artikel 23 

Änderungen der Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG 

Kapitel III der Richtlinie 2000/43/EG und Kapitel III der Richtlinie 2004/113/EG werden gestrichen. Bezugnahmen auf die in 
diesen Kapiteln genannten „mit der Förderung der Gleichbehandlung befasste Stellen“ gelten als Bezugnahmen auf die in Artikel 
2 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie genannten Gleichbehandlungsstellen. 

 
Artikel 24 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser 
Richtlinie bis zum 19. Juni 2026 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

 
Artikel 25 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 23 gilt ab dem 19. Juni 2026. 

 
 

 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Mai 2024. 

Artikel 26 

Adressaten 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 

M.-C. LEROY 
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Artikel 8 UN-Behindertenrechtskonvention   
 
 
Bewusstseinsbildung 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um 

 a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das  
  Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer 
  Rechte und ihrer Würde zu fördern; 

 b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit  
  Behinderungen, einschließlich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen 
  Lebensbereichen zu bekämpfen; 

 c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit  
  Behinderungen zu fördern. 

(2) Zu den diesbezüglichen Maßnahmen gehören 

 a) die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kampagnen zur  
  Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit mit dem Ziel, 

 i) die Aufgeschlossenheit gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen zu 
  erhöhen, 

 ii) eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen und ein größeres 
  gesellschaftliches Bewusstsein ihnen gegenüber zu fördern, 

 iii) die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten von Menschen mit 
  Behinderungen und ihres Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu fördern; 

 b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen 
  mit Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von 
  früher Kindheit an; 

 c) die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in einer dem 
  Zweck dieses Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen; 

 d) die Förderung von Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins in Bezug 
  auf Menschen mit Behinderungen und für deren Rechte. 
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Equinet (Netzwerk europäischer Gleichstellungsstellen)  
 
 

Equinet ist das europäische Netzwerk von Gleichstellungsstellen, öffentlichen Einrichtungen, 
die Diskriminierung auf nationaler Ebene bekämpfen. Über Equinet können die Mitglieder 
ihr Fachwissen auf europäischer Ebene austauschen. Das Netzwerk gewährleistet einen 
möglichst effizienten Informations- und Wissensaustausch zwischen den Mitgliedern, um aus 
den Erfolgen und Herausforderungen bei der Umsetzung ihres Mandats auf nationaler Ebene 
zu lernen. Entscheidungen über die Existenz, Entwicklung und strategische Ausrichtung des 
Netzwerks können gemäß der Equinet-Satzung ausschließlich von den Mitgliedern getroffen 
werden.  

Die Gründung von Equinet als formelles Netzwerk entstand aus der Notwendigkeit, den 
Austausch von Fachwissen und Know-how zwischen Gleichstellungsstellen zu 
professionalisieren und die Vertretung, Förderung und Wahrung der Interessen der 
Mitglieder auf europäischer Ebene zu erleichtern. Ein Hauptziel des Netzwerks ist die 
Sammlung von Informationen und die Schaffung neuen Wissens zum Thema Gleichstellung 
und Nichtdiskriminierung, das den Mitgliedern in erster Linie dabei helfen kann, ihre Praxis 
auf nationaler Ebene weiter zu verbessern. Dieses Wissen stammt von den Mitgliedern 
selbst und der Erfahrung bei der Umsetzung ihres Mandats auf nationaler Ebene. Weitere 
Wissensquellen sind Akteure der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und andere Institutionen 
auf nationaler oder europäischer Ebene. 
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Novelle des Wiener Kindergartengesetzes (WKGG)  

Gesetz, mit dem das Wiener Kindergartengesetz – WKGG geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wiener Kindergartengesetz – WKGG, LGBl. für Wien Nr. 17/2003, zuletzt geändert durch 
das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 20/2023, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 wird folgende Z 4 angefügt: 

 „4. Kinder können in einer besonderen Form außerhalb ihrer Gruppe gemäß Z 1 oder Z 2 
unterstützend betreut werden, sofern dies ihrem individuellen Förderbedarf entspricht 
(Unterstützungsbetreuung). In der Unterstützungsbetreuung dürfen maximal fünf Kinder 
gleichzeitig betreut werden. Die Betreuungszeit der einzelnen Kinder in der 
Unterstützungsbetreuung ist jeweils an die individuellen Bedürfnisse der Kinder anzupassen 
und kann stunden- oder tageweise erfolgen. Die Betreuung erfolgt durch Personal, das einen 
Ausbildungslehrgang für Kindergruppenbetreuungspersonen und Tagesmütter bzw. 
Tagesväter gemäß Abschnitt 2 der Wiener Tagesbetreuungsverordnung – WTBVO, LGBl. für 
Wien Nr. 40/2016 in der Fassung LGBl. für Wien Nr. 67/2022 oder die Ausbildung zur 
Assistenzpädagogin bzw. zum Assistenzpädagogen gemäß § 3 Abs. 2 Z 7 abgeschlossen hat.“ 

2. § 3 Abs. 2 Z 6 lautet: 

„6. Assistentin bzw. Assistent: Person, die die in Z 1 bis 4 genannten Fachkräfte sowie die 
in Z 7 genannten Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen in ihrer Betreuungs- und 
Bildungsarbeit unterstützt sowie sonstige anfallende Tätigkeiten (zB Reinigung und 
Essenszubereitung) verrichtet.“ 

3. § 3 Abs. 2 wird folgende Z 7 angefügt: 

„7. Assistenzpädagogin bzw. Assistenzpädagoge: Absolventin bzw. Absolvent einer in der 
Republik Österreich gültigen Ausbildung an einer Fachschule für pädagogische 
Assistenzberufe oder an einer Privatschule, die mit Öffentlichkeitsrecht ausgestattet ist und 
deren zumindest sechssemestriger Lehrplan für Assistenzpädagogik im elementaren 
Bildungsbereich von der zuständigen Bundesministerin bzw. vom zuständigen 
Bundesminister anerkannt wurde. Sie unterstützen die in Z 1 bis 4 genannten Fachkräfte in 
ihrer Betreuungs- und Bildungsarbeit. Die Bestimmungen für Assistentinnen bzw. 
Assistenten gemäß Z 6 sind auf diese anzuwenden, sofern im Einzelnen nicht anderes 
bestimmt ist.“ 

4. In § 3b Abs. 2 Z 1 wird der Punkt am Ende der lit. c durch das Wort „oder“ ersetzt und 
folgende lit. d angefügt: 

„d) Nachweis einer absolvierten Ausbildung gemäß § 3 Abs. 2 Z 7.“ 

5. In § 3b Abs. 2 Z 3 wird der Punkt am Ende der lit. d durch das Wort „oder“ ersetzt und 
folgende lit. e angefügt: 

„e) Nachweis einer absolvierten Ausbildung gemäß § 3 Abs. 2 Z 7.“ 



6. § 3b Abs. 8 wird folgender Satz angefügt: 

„Stellt sich nach bescheidmäßiger Bewilligung heraus, dass die Bestimmungen der §§ 1 und 2 
oder die Inhalte der Ergänzung des pädagogischen Konzepts nicht oder nicht mehr 
eingehalten werden, so hat die Behörde die Bewilligung mit Bescheid zu widerrufen.“ 

7. § 3b wird folgender Abs. 9 angefügt: 

„(9) Beschwerden gegen Bescheide nach Abs. 4 und Abs. 8 letzter Satz kommt keine 
aufschiebende Wirkung zu.“ 

8. Nach § 3b wird folgender § 3c eingefügt: 

„Inklusion 

§ 3c. (1) Um die bestmögliche Bildung und Teilhabe von Kindern mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen zu gewährleisten, die eine Diagnose nach ICD 10 oder ICD 11 
(Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 
Gesundheitsprobleme in der Version 10 oder 11) sowie einen erhöhten Betreuungsbedarf 
aufweisen, ist die Betreuung von bis zu zwei solcher Kinder in Gruppen gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 
lit. a, b, d und e zulässig, sofern die in den folgenden Absätzen angeführten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(2) Die Trägerin oder der Träger des Kindergartens hat die Betreuung eines Kindes gemäß 
Abs. 1 binnen 14 Tagen nachdem sie oder er von der Diagnose nach ICD 10 oder ICD 11 
sowie dem erhöhten Betreuungsbedarf Kenntnis erlangt, bei der Behörde anzuzeigen. Die 
Anzeige hat zu enthalten: 

1. Adresse des Kindergartens und Angabe der betroffenen Gruppe, 

2. Vor- und Familienname sowie Geburtsdatum des Kindes, 

3. Unterlagen zum Nachweis einer Diagnose nach ICD 10 oder ICD 11 sowie die 
Darlegung des erhöhten Betreuungsbedarfs und 

4. Ergänzung des pädagogischen Konzepts um ein Inklusionskonzept. 

(3) Für jedes Kind ist ein individueller Entwicklungs- und Teilhabeplan binnen drei Monaten 
ab Anzeige bei der Behörde vorzulegen. Diese Frist kann einmalig von der Behörde 
verlängert werden, sofern berücksichtigungswürdige Gründe, wie insbesondere eine längere 
Erkrankung des Kindes, dies erforderlich machen. Dieser Entwicklungs- und Teilhabeplan ist 
laufend zu evaluieren und an die Entwicklung des Kindes anzupassen. 

(4) Wird eine Betreuung im Sinne des Abs. 1 angezeigt, obwohl die Voraussetzungen gemäß 
Abs. 1 und 2 nicht gegeben sind oder werden die Vorgaben des Abs. 3 nicht erfüllt, so hat die 
Behörde dies mit Bescheid festzustellen und, sofern dies für das Wohl des Kindes 
erforderlich ist, die Betreuung des Kindes zu untersagen. Beschwerden gegen Bescheide, mit 
denen die Betreuung eines Kindes untersagt wurde, kommt keine aufschiebende Wirkung 
zu.“ 

9. § 12a wird folgender Abs. 9 angefügt: 

„(9) Der Magistrat ist ermächtigt, zum Zwecke der bestmöglichen Bildung und Teilhabe von 
Kindern mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen im Sinne des § 3c (Inklusion) 
folgende Daten der betroffenen Kinder zu verarbeiten: 



1. Vor- und Familienname, 

2. Geburtsdatum, 

3. Geschlecht, 

4. Gruppenart, 

5. Unterlagen zum Nachweis einer Diagnose nach ICD 10 oder ICD 11 (insbesondere 
Arztbriefe, klinisch-psychologische Befunde und Patientenbriefe), 

6. Unterlagen zur Darlegung eines erhöhten Betreuungsbedarfs. 

Diese Daten sind bis zum 31. Dezember jenes Jahres, in dem das betroffene Kind das siebte 
Lebensjahr vollendet hat, aufzubewahren und danach zu löschen.“ 

Artikel II 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 

  



Novelle des Wiener Tagesbetreuungsgesetzes (WTBG) 

Gesetz, mit dem das Wiener Tagesbetreuungsgesetz – WTBG geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wiener Tagesbetreuungsgesetz – WTBG, LGBl. für Wien Nr. 73/2001, zuletzt geändert 
durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 20/2023, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

„Inklusion 

§ 6a. (1) Um die bestmögliche Bildung und Teilhabe von Kindern mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen zu gewährleisten, die eine Diagnose nach ICD 10 oder ICD 11 
(Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 
Gesundheitsprobleme in der Version 10 oder 11) sowie einen erhöhten Betreuungsbedarf 
aufweisen, ist die Betreuung von bis zu zwei solcher Kinder zulässig, sofern die in den 
folgenden Absätzen angeführten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Tagesmutter oder der Tagesvater bzw. die Rechtsträgerin oder der Rechtsträger der 
Kindergruppe hat die Betreuung eines Kindes gemäß Abs. 1 binnen 14 Tagen nachdem sie 
oder er von der Diagnose nach ICD 10 oder ICD 11 sowie dem erhöhten Betreuungsbedarf 
Kenntnis erlangt, bei der Behörde anzuzeigen. Die Anzeige hat zu enthalten: 

1. Adresse der Tagesmutter oder des Tagesvaters bzw. der Kindergruppe, 

2. Vor- und Familienname sowie Geburtsdatum des Kindes, 

3. Unterlagen zum Nachweis einer Diagnose nach ICD 10 oder ICD 11 sowie die 
Darlegung des erhöhten Betreuungsbedarfs und 

4. ein Inklusionskonzept. 

(3) Für jedes Kind ist ein individueller Entwicklungs- und Teilhabeplan binnen drei Monaten 
ab Anzeige bei der Behörde vorzulegen. Diese Frist kann einmalig von der Behörde 
verlängert werden, sofern berücksichtigungswürdige Gründe, wie insbesondere eine längere 
Erkrankung des Kindes, dies erforderlich machen. Dieser Entwicklungs- und Teilhabeplan ist 
laufend zu evaluieren und an die Entwicklung des Kindes anzupassen. 

(4) Wird eine Betreuung im Sinne des Abs. 1 angezeigt, obwohl die Voraussetzungen gemäß 
Abs. 1 und 2 nicht gegeben sind oder werden die Vorgaben des Abs. 3 nicht erfüllt, so hat die 
Behörde dies mit Bescheid festzustellen und, sofern dies für das Wohl des Kindes 
erforderlich ist, die Betreuung des Kindes zu untersagen. Beschwerden gegen Bescheide, mit 
denen die Betreuung eines Kindes untersagt wurde, kommt keine aufschiebende Wirkung 
zu.“ 

2. § 7a wird folgender Abs. 9 angefügt: 

„(9) Der Magistrat ist ermächtigt, zum Zwecke der bestmöglichen Bildung und Teilhabe von 
Kindern mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen im Sinne des § 6a (Inklusion) 
folgende Daten der betroffenen Kinder zu verarbeiten: 

1. Vor- und Familienname, 



2. Geburtsdatum, 

3. Geschlecht, 

4. Unterlagen zum Nachweis einer Diagnose nach ICD 10 oder ICD 11 (insbesondere 
Arztbriefe, klinisch-psychologische Befunde und Patientenbriefe), 

5. Unterlagen zur Darlegung eines erhöhten Betreuungsbedarfs. 

Diese Daten sind bis zum 31. Dezember jenes Jahres, in dem das betroffene Kind das siebte 
Lebensjahr vollendet hat, aufzubewahren und danach zu löschen.“ 

3. § 8 Abs. 1 Z 8 lautet: 

„8. den ihm auferlegten Anzeige- und Meldepflichten nicht rechtzeitig nachkommt,“ 

Artikel II 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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Persönliche Assistenz – Richtlinie Sozialministeriumservice  

Richtlinie Persönliche Assistenz 

Richtlinie für die Gewährung von Förderungen nach § 33 des Bundesbehindertengesetzes 
zur Harmonisierung der Persönlichen Assistenz des Bundesministers für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Persönliche Assistenz: 

Persönliche Assistenz ist ein zentrales Element zur Sicherstellung selbstbestimmter Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen. 

Da die Länder für Persönliche Assistenz außerhalb der Arbeitswelt zuständig sind, wurde die 
Möglichkeit einer Förderung aus Mitteln des Unterstützungsfonds geschaffen, mittels 
welcher im Rahmen von Pilotprojekten Persönliche Assistenz im Sinne des 
Regierungsprogramms nach harmonisierten Rahmenbedingungen abgewickelt werden soll. 

Länder, die ihr Angebot auf der Grundlage der nachstehenden Richtlinie zur Verfügung 
stellen, erhalten vom Bund eine Förderung von bis zu 50% der Kosten (max. € 16,30) pro 
Assistenzstunde. Förderansuchen sind beim Sozialministeriumservice zu stellen. 

 
 

  



§ 33 Bundesbehindertengesetz (Stand 22.05.2025)

Förderung von Teilhabeprojekten 

§ 33. Die Mittel des Fonds gemäß § 28 Abs. 2 und 3 können für Projekte und Maßnahmen
von gemeinnützigen Organisationen, Gebietskörperschaften, Gemeindeverbänden und
Fonds öffentlichen Rechts gewährt werden, wenn diese zur Umsetzung des
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie des
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen, BGBl. III Nr. 155/2008, verwendet werden und von überregionaler
Bedeutung sind. Solche Projekte sind insbesondere:

1. Maßnahmen zur Qualitätssicherung,

2. Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung für Anliegen von Menschen mit
Behinderungen und Seite 59

3. innovative Maßnahmen zur Harmonisierung der Projekte und Angebote im 
Bereich der Behindertenhilfe. 
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über den Antrag des BUNDESVERWALTUNGSGERICHTES, die Wortfolge "mit 
Zustimmung des Schulerhalters und" in § 32 Abs. 2 SchUG als verfassungswidrig 
aufzuheben, in seiner heutigen nichtöffentlichen Sitzung gemäß Art. 140 B-VG zu 
Recht erkannt: 

 
Der Antrag wird abgewiesen. 

 

 
Entscheidungsgründe 

I. Antrag 

Mit dem vorliegenden, auf Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. a B-VG gestützten Antrag begehrt   1 

das Bundesverwaltungsgericht, die Wortfolge "mit Zustimmung des Schulerhal- 
ters und" in § 32 Abs. 2 SchUG, BGBl. 472/1986, idF BGBl. I 101/2018 wegen Ver- 
fassungswidrigkeit aufzuheben. In eventu begehrt das Bundesverwaltungsgericht, 
die Wortfolge "mit Zustimmung des Schulerhalters und mit Bewilligung der zu- 
ständigen Schulbehörde" in § 32 Abs. 2 SchUG, BGBl. 472/1986, idF BGBl. I 
101/2018 wegen Verfassungswidrigkeit aufzuheben. 

II. Rechtslage 

Die maßgebliche Rechtslage stellt sich wie folgt dar: 2 

1. §§ 8 und 18 Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. 76/1985, idF BGBl. I 101/2018 lauten 3 

wie folgt: 

"Schulbesuch bei sonderpädagogischem Förderbedarf 
§ 8. (1) Auf Antrag oder von Amts wegen hat die Bildungsdirektion mit Bescheid 
den sonderpädagogischen Förderbedarf für ein Kind festzustellen, sofern dieses 
infolge einer Behinderung dem Unterricht in der Volksschule, Mittelschule oder 
Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen ver- 
mag. Unter Behinderung ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden kör- 
perlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträch- 
tigung der Sinnesfunktionen zu verstehen, die geeignet ist, die Teilhabe am 
Unterricht zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr 
als voraussichtlich sechs Monaten. Im Zuge der Feststellung des sonderpädagogi- 
schen Förderbedarfs ist auszusprechen, welche Sonderschule für den Besuch 



G 259/2023-13 
13.03.2024 

 

3 von 24  

 
durch das Kind in Betracht kommt oder, wenn die Eltern oder sonstigen Erzie- 
hungsberechtigten es verlangen, welche allgemeine Schule in Betracht kommt. 
Unter Bedachtnahme auf diese Feststellung hat die Bildungsdirektion festzulegen, 
ob und in welchem Ausmaß der Schüler oder die Schülerin nach dem Lehrplan der 
Sonderschule oder einer anderen Schulart zu unterrichten ist. Bei dieser Feststel- 
lung ist anzustreben, dass der Schüler oder die Schülerin die für ihn oder sie best- 
mögliche Förderung erhält. 
(2) Im Rahmen der Verfahren gemäß Abs. 1 kann auf Verlangen oder mit Zustim- 
mung der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten das Kind, sofern es die 
Volksschule oder Mittelschule noch nicht besucht, für höchstens fünf Monate in 
die Volksschule oder die Mittelschule oder eine Sonderschule der beantragten Art, 
sofern es die Volksschule oder die Mittelschule bereits besucht, in eine Sonder- 
schule der beantragten Art zur Beobachtung aufgenommen werden. 
(3) Sobald bei einem Kind auf die sonderpädagogische Förderung verzichtet wer- 
den kann, weil es – allenfalls trotz Weiterbestandes der Behinderung – dem Un- 
terricht nach dem Lehrplan der betreffenden allgemeinen Schule zu folgen ver- 
mag, ist die Feststellung gemäß Abs. 1 erster Satz aufzuheben. Für den Fall, dass 
bei Fortbestand des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler oder die 
Schülerin dem Unterricht nach dem Lehrplan der betreffenden allgemeinen Schule 
zu folgen vermag, ist die Feststellung gemäß Abs. 1 vierter und fünfter Satz ent- 
sprechend abzuändern. 
(3a) Bei körperbehinderten und sinnesbehinderten Schülern, die in eine Sekundar- 
schule nach Erfüllung der allgemeinen Aufnahmsvoraussetzungen der jeweiligen 
Schulart aufgenommen werden, ist die Feststellung gemäß Abs. 1 aufzuheben. 
Dies gilt nicht beim Besuch einer Sonderschule." 

"(Weiter-)Besuch der allgemeinbildenden Pflichtschule im 9. 
und in einem freiwilligen 10. Schuljahr 

§ 18. (1) Schüler der Volksschuloberstufe und der Mittelschule, die im 8. Jahr der 
allgemeinen Schulpflicht eine oder mehrere Stufen der besuchten Schule nicht er- 
folgreich abgeschlossen haben, sind berechtigt, im 9. und in einem freiwilligen 
10. Schuljahr die besuchte Schule weiter zu besuchen oder die Polytechnische 
Schule zu besuchen. Gleiches gilt für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe- 
darf, die gemäß § 8a Abs. 1 eine allgemeine Pflichtschule besuchen. 
(2) Schülerinnen und Schüler, die im 9. Jahr der allgemeinen Schulpflicht eine Stufe 
einer allgemeinbildenden höheren Schule oder einer berufsbildenden mittleren 
oder höheren Schule nicht erfolgreich abgeschlossen haben, sind berechtigt, in ei- 
nem freiwilligen 10. Schuljahr die Polytechnische Schule zu besuchen." 

 
2. § 32 Schulunterrichtsgesetz (SchUG), BGBl. 472/1986, idF BGBl. I 101/2018 lau- 4 

tet wie folgt (die angefochtene Wortfolge ist hervorgehoben): 
 

"Höchstdauer des Schulbesuches 
§ 32. (1) Der Besuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule ist längstens bis zum 
Ende des Unterrichtsjahres des auf die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht fol- 
genden Schuljahres zulässig, soweit in den nachstehenden Absätzen nicht anderes 
bestimmt ist. 
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(2) Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind mit Zustimmung des 
Schulerhalters und mit Bewilligung der zuständigen Schulbehörde berechtigt, eine 
Sonderschule oder allgemeine Schule zwei Jahre über den im Abs. 1 genannten 
Zeitraum hinaus zu besuchen. 
(2a) Schüler, die während der Schulpflicht oder nach Weiterbesuch der Schule in 
einem freiwilligen zehnten Schuljahr gemäß § 18 Abs. 1 des Schulpflichtgeset- zes 
1985 die 4. Klasse der Mittelschule oder die Polytechnische Schule nicht er- 
folgreich abgeschlossen haben, dürfen in einem freiwilligen zehnten bzw. elften 
Schuljahr die Mittelschule oder die Polytechnische Schule mit Zustimmung des 
Schulerhalters und mit Bewilligung der zuständigen Schulbehörde besuchen, so- 
fern sie zu Beginn des betreffenden Schuljahres das 18. Lebensjahr noch nicht voll- 
endet haben. Unter denselben Bedingungen sind Schüler, die eine im ersten Satz 
genannte Schule im neunten Jahr der allgemeinen Schulpflicht als außerordentli- 
che Schüler beendet haben, berechtigt, eine der genannten Schulen ein weiteres 
Jahr als ordentlicher oder außerordentlicher Schüler zu besuchen. 
(2b) Schülerinnen und Schüler, die im 9. Jahr der allgemeinen Schulpflicht eine 
Stufe einer allgemeinbildenden höheren Schule oder einer berufsbildenden mitt- 
leren oder höheren Schule nicht erfolgreich abgeschlossen haben, sind unter den 
in Abs. 2a erster Satz genannten Bedingungen berechtigt, in einem freiwilligen 
10. Schuljahr die Polytechnische Schule zu besuchen. 
(3) Der Besuch einer Berufsschule ist längstens bis zum Ende des Unterrichtsjahres 
zulässig, in dem das Lehr- oder Ausbildungsverhältnis endet. 
(3a) Schüler von Berufsschulen, die nach Beendigung des Lehr- oder Ausbildungs- 
verhältnisses die Berufsschule nicht erfolgreich abgeschlossen haben, sind berech- 
tigt, mit Zustimmung des Schulerhalters sowie mit Bewilligung der zuständigen 
Schulbehörde die Berufsschule zum Zweck der Erlangung eines erfolgreichen Be- 
rufsschulabschlusses weiter zu besuchen oder zu einem späteren Zeitpunkt ein 
weiteres Mal zu besuchen. Ein Wiederholen von Schulstufen gemäß § 27 ist nicht 
zulässig. 
(4)-(8) […]" 

 
III. Antragsvorbringen und Vorverfahren 

1. Dem Antrag liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 5 

1.1. Die am 4. November 2005 geborene Partei im Anlassverfahren vor dem   6 

Bundesverwaltungsgericht suchte am 13. Februar 2023 durch ihren 
Erziehungsberechtigten bei der Bildungsdirektion für Niederösterreich um 
Bewilligung eines freiwilligen 12. Schuljahres im Schuljahr 2023/24 gemäß § 32 
Abs. 1 und 2 SchUG an. 

1.2. Diesen Antrag wies die Bildungsdirektion für Niederösterreich mit Bescheid   7 

vom 4. April 2023 gemäß § 32 Abs. 1 und 2 SchUG ab und begründete dies damit, 
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dass die Gemeinde eine negative Stellungnahme ("aus Platzgründen nicht 
möglich") abgegeben habe. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben. 

 
2. Aus Anlass der Bescheidbeschwerde sind beim Bundesverwaltungsgericht   8 

Bedenken ob der Verfassungsmäßigkeit der Wortfolge "mit Zustimmung des 
Schulerhalters und" in § 32 Abs. 2 SchUG entstanden. Das Bundes- 
verwaltungsgericht legt die Bedenken, die es zur Antragstellung beim Verfassungs- 
gerichtshof bestimmt haben, wie folgt dar (ohne Hervorhebungen im Original): 

 
"Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 B-VG und Art. 6 des Bundesverfassungsgesetzes über 
die Rechte von Kindern (BVG Kinderrechte) 

 
3.1. Eine Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf 
Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz kann nur vorliegen, wenn der 
angefochtene Bescheid auf einer dem Gleichheitsgebot widersprechenden 
Rechtsgrundlage beruht, wenn die Behörde der angewendeten Rechtsvorschrift 
fälschlicherweise einen gleichheitswidrigen Inhalt unterstellt oder wenn sie bei 
Erlassung des Bescheides Willkür geübt hat (vgl. etwa VfSlg. 10.413/1985, 
14.842/1997, 15.326/1998 und 16.488/2002). 

 
Der Gleichheitssatz bindet auch die Gesetzgebung (vgl. VfSlg 13.327/1993, 
16.407/2001). Er setzt ihr insofern inhaltliche Schranken, als er verbietet, 
unsachliche, durch tatsächliche Unterschiede nicht begründbare 
Differenzierungen und eine unsachliche Gleichbehandlung von Ungleichem (vgl. 
VfSlg 17.315/2004, 17.500/2005) sowie sachlich nicht begründbare Regelungen zu 
schaffen (vgl. VfSlg 14.039/1995, 16.407/2001). Innerhalb dieser Schranken ist es 
der Gesetzgebung jedoch von Verfassung wegen nicht verwehrt, ihre (sozial- 
)politischen Zielvorstellungen auf die ihr geeignet erscheinende Art zu verfolgen 
(vgl. VfSlg 13.576/1993, 13.743/1994, 15.737/2000, 16.167/2001, 16.504/2002). 
Sie kann im Rahmen ihres rechtspolitischen Gestaltungsspielraumes einfache und 
leicht handhabbare Regelungen treffen und darf bei der Normsetzung 
generalisierend von einer Durchschnittsbetrachtung ausgehen und auf den 
Regelfall abstellen (vgl. VfSlg 13.497/1993, 15.850/2000, 16.048/2000, 
17.315/2004 und 17.816/2006, 19.722/2012, jeweils m.w.N.) sowie Härtefälle in 
Kauf nehmen (vgl. VfSlg 16.771/2002 m.w.N.). 

 
Nach Art. 6 BVG Kinderrechte hat jedes Kind mit Behinderung Anspruch auf den 
Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen. 
Zudem ist die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Kindern 
im Sinne des Art. 7 Abs. 1 B-VG in allen Bereichen des täglichen Lebens zu 
gewährleisten. Demnach sind die Gebietskörperschaften verpflichtet, in 
Gesetzgebung oder Verwaltung die Diskriminierung von behinderten Kindern im 
täglichen Leben abzubauen (vgl. Grabenwarter/Frank, B-VG Art. 6 BVG 
Kinderrechte Rz 2 [Stand 20.06.2020, rdb.at]). 
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3.2. Nach § 32 Abs. 1 SchUG ist es Schülern – auch ohne sonderpädagogischem 
Förderbedarf – möglich, die allgemeinbildende Pflichtschule ein Jahr über die 
Erfüllung  der  (neunjährigen)  Schulpflicht  hinaus  –  somit  in  einem 
10. Schulbesuchsjahr – freiwillig zu besuchen. Eine Beschränkung ist für diesen Fall 
nicht vorgesehen. 

 
Nach § 32 Abs. 2 SchUG können Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
die allgemeinbildende Pflichtschule drei Jahre über die Erfüllung der 
(neunjährigen)  Schulpflicht  hinaus  freiwillig  besuchen  –  somit  insgesamt 
12. Schulbesuchsjahre. Für diese Möglichkeit bedarf es jedoch der Zustimmung 
des Schulerhalters und der Bewilligung der zuständigen Schulbehörde. 

 
Das Bundesverwaltungsgericht vermag unter dem Blickwinkel des Art. 7 Abs. 1 
dritter Satz B-VG bzw. des Art. 6 BVG Kinderrechte keine sachliche Rechtfertigung 
dafür zu finden, weshalb die (zusätzliche) freiwillige Verlängerung des Besuches 
der allgemeinbildenden Pflichtschule für Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf von der Zustimmung des (jeweiligen) Schulerhalters abhängig 
gemacht wird. 

 
In den Erläuterungen zu § 32 Abs. 1 und 2 SchUG (etwa RV 345 BIgNR 13. GP, 48 
sowie RV 417 BIgNR 20. GP, 25) wird nicht näher auf die Gründe für die 
unterschiedliche Verlängerungsdauer des Schulbesuches eingegangen. Die 
Schaffung der Möglichkeit für Kinder mit Behinderung, bei welchen der Bedarf 
einer besonderen pädagogischen Förderung festgestellt wurde (siehe § 8 
Schulpflichtgesetz), die allgemeinbildende Pflichtschule zwei Jahre über den in 
§ 32 Abs. 1 SchUG genannten Zeitraum hinaus zu besuchen, zeigt, dass der 
Gesetzgeber die Möglichkeit eines 12 Schuljahre andauernden 
Pflichtschulbesuches für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf für 
notwendig hält, um diesen eine (gegenüber Kindern ohne solchen Förderbedarf) 
gleichwertige schulische Ausbildung zu ermöglichen. 

 
In Anbetracht der Notwendigkeit des längeren Pflichtschulbesuches für Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf erscheint das in § 32 Abs. 2 SchUG 
vorgesehene Erfordernis der Zustimmung des Schulerhalters lediglich zur 
Vermeidung finanzieller Belastungen der jeweiligen Gebietskörperschaft zu 
dienen. Durch die Notwendigkeit der Zustimmung des Schulerhalters nach Abs. 2 
werden behinderte Kinder (mit sonderpädagogischem Förderbedarf), welche den 
längeren Pflichtschulbesuch für ihre Gleichstellung mit Kindern ohne einen 
solchen Förderbedarf benötigen, gegenüber nicht behinderten Kinder[n] 
benachteiligt. Eine Beschränkung der Gleichbehandlung von behinderten mit nicht 
behinderten Kindern ist nach Art. 7 BVG Kinderrechte nur zulässig, soweit sie zur 
Wahrung der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ruhe und Ordnung, des 
wirtschaftlichen Wohls des Landes, der Verteidigung der Ordnung und zur 
Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
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Die finanzielle Entlastung der Schulerhalter bzw. der Gebietskörperschaften stellt 
nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts keine sachliche Rechtfertigung für 
die in § 32 Abs. 2 SchUG vorgesehene Beschränkung der Möglichkeit eines 
weiteren (freiwilligen) Pflichtschulbesuches und damit der Einschränkung der 
Chancen auf gleichwertige Bildung für Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf dar (vgl. VfSIg. 19.732/2013). 

 
3.3. Überdies bestehen mangels einer hinreichenden Determinierung Bedenken 
hinsichtlich einer vollziehbaren Regelung, da der Gesetzgeber in § 32 Abs. 2 SchUG 
keinerlei Bedingungen bzw. Voraussetzungen für die Erteilung bzw. Verweigerung 
der Zustimmung des Schulerhalters festlegt. Damit wird eine Vorhersehbarkeit der 
behördlichen Entscheidung verunmöglicht. 

 
4. Aus diesen Erwägungen erscheint nach Auffassung des Bundesverwaltungs- 
gerichtes die beantragte Aufhebung der angefochtenen Bestimmung durch den 
Verfassungsgerichtshof geboten. 

 
5. Zum Eventualantrag: 

 
Falls der Verfassungsgerichtshof die Auffassung vertritt, dass der gestellte 
Hauptantrag zu kurz greift und die oben angeführten Argumente auch auf das 
Verfahren vor der zuständigen Schulbehörde zutreffen, wird eventualiter der 
Antrag gestellt, auch diese Bestimmung als verfassungswidrig aufzuheben. 

 
Insbesondere sieht § 32 Abs. 2 SchUG (auch) keine hinreichende gesetzliche 
Determinierung näherer Kriterien vor, welche die Schulbehörde ihrer 
Entscheidung über die Bewilligung des weiteren Schulbesuches zugrunde zu legen 
hat. 

 
Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass im Sinne einer ausreichenden 
Beistellung von Ressourcen für die Schulen ein geordnetes Verfahren von 
öffentlichem Interesse ist, gibt aber zu bedenken, dass Schüler ohne Behinderung 
und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf keine Bewilligung benötigen, um – 
im Sinne des unter Punkt 3.2 gesagten – die für sie nach dem Gesetz ausreichende 
Beschulung zu erhalten." 

 
3. Die Bundesregierung hat eine Äußerung erstattet, in der den im Antrag erhobe- 9 

nen Bedenken wie folgt entgegengetreten wird (ohne Hervorhebungen im Origi- 
nal): 

"[…] 
 

1. Zu den Bedenken im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 B-VG und Art. 6 BVG Kinder- 
rechte: 
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Das antragstellende Gericht begründet seine Bedenken gegen die Gleichheitskon- 
formität der angefochtenen Bestimmung damit, dass für die – Schülern mit son- 
derpädagogischem Förderbedarf eingeräumte – Möglichkeit des freiwilligen Wei- 
terbesuchs einer allgemeinbildenden Pflichtschule in einem 11. und 12. Schuljahr 
gemäß § 32 Abs. 2 SchUG die Zustimmung des Schulerhalters und die Bewilligung 
durch die zuständige Schulbehörde erforderlich seien, während für den freiwilli- 
gen Weiterbesuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule in einem 10. Schuljahr 
gemäß § 32 Abs. 1 SchUG vergleichbare Voraussetzungen nicht bestünden. Eine 
sachliche Rechtfertigung dafür, weshalb die (zusätzliche) freiwillige Verlängerung 
des Besuches der allgemeinbildenden Pflichtschule für Schüler mit sonderpädago- 
gischem Förderbedarf von der Zustimmung des Schulerhalters abhängig gemacht 
werde, sei nicht auszumachen. Die Schaffung der Möglichkeit für Kinder mit Be- 
hinderung, die allgemeinbildende Pflichtschule freiwillig zwei Jahre über den in 
§ 32 Abs. 1 SchUG genannten Zeitraum hinaus zu besuchen, zeige, dass der Ge- 
setzgeber die Möglichkeit eines zwölf Schuljahre dauernden Pflichtschulbesuches 
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf für notwendig halte, um die- 
sen eine (gegenüber Kindern ohne solchen Förderbedarf) gleichwertige schulische 
Ausbildung zu ermöglichen. Durch das Erfordernis der Zustimmung des 
Schulerhalters nach § 32 Abs. 2 SchUG würden behinderte Kinder (mit sonderpä- 
dagogischem Förderbedarf), die den längeren Pflichtschulbesuch für ihre Gleich- 
stellung mit Kindern ohne einen solchen Förderbedarf benötigten, gegenüber 
nicht behinderten Kindern benachteiligt. Die Vermeidung einer finanziellen Belas- 
tung 'der Schulerhalter bzw. der Gebietskörperschaften' stelle keine sachliche 
Rechtfertigung für das Zustimmungserfordernis dar. 

 
Diesem Vorbringen wird seitens der Bundesregierung Folgendes entgegengehal- 
ten: 

 
1.1. Der Gleichheitsgrundsatz gebietet dem Gesetzgeber, Gleiches gleich und Un- 
gleiches ungleich zu behandeln, und setzt ihm insofern inhaltliche Schranken, als 
er es verbietet, sachlich nicht begründbare Differenzierungen zwischen den Nor- 
madressaten zu schaffen (vgl. zB VfSlg. 17.315/2004, 17.500/2005, 20.244/2018 
und 20.270/2018). Innerhalb dieser Schranken ist es dem Gesetzgeber jedoch von 
Verfassung wegen durch den Gleichheitsgrundsatz nicht verwehrt, seine politi- 
schen Zielvorstellungen auf die ihm geeignet erscheinende Art zu verfolgen (vgl. 
zB VfSlg. 16.176/2001 und 16.504/2002). Dem Gesetzgeber muss es zwar gestat- 
tet sein, eine einfache und leicht handhabbare Regelung zu treffen (vgl. VfSlg. 
11.616/1988, 14.694/1996, 16.361/2001 und 16.641/2002). Doch ist diese 
Erlaubnis nicht schrankenlos; sie findet ihre Grenze dort, wo anderen Überlegun- 
gen, die gegen die Regelung sprechen, größeres Gewicht beizumessen ist als den 
verwaltungsökonomischen Erwägungen (vgl. VfSlg. 13.726/1994, 15.819/2000 
und 17.886/2006). 

 
1.2. Dem Vorbringen des antragstellenden Gerichtes liegt ein Vergleich der in § 32 
Abs. 1 SchUG einerseits und in § 32 Abs. 2 SchUG andererseits getroffenen Rege- 
lungen zu Grunde, wobei Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 
Schüler ohne eine[n] solchen Förderbedarf einander gegenübergestellt werden. 



G 259/2023-13 
13.03.2024 

 

9 von 24  

 
Damit werden jedoch nach Auffassung der Bundesregierung untaugliche Ver- 
gleichsobjekte herangezogen: 

 
1.2.1. Aus § 32 Abs. 1 SchUG in Verbindung mit § 18 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes 
1985 ergibt sich, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
die Möglichkeit haben, in einem freiwilligen 10. Schuljahr eine allgemeinbildende 
Pflichtschule über die Dauer der allgemeinen Schulpflicht hinaus zu besuchen. Ei- 
ner Zustimmung des Schulerhalters oder einer Bewilligung durch die zuständige 
Schulbehörde bedarf es dazu nicht (vgl. die Ausführungen unter Punkt I.3.2). 

 
Dem Erfordernis der Zustimmung des Schulerhalters und der Bewilligung durch die 
zuständige Schulbehörde unterliegt allerdings ein Schulbesuch gemäß § 32 Abs. 2 
SchUG. Diese Regelung betrifft ausschließlich Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf und sieht die Möglichkeit des Schulbesuches in einem freiwilligen 
11. und 12. Schuljahr (somit über das in § 32 Abs. 1 leg. cit. geregelte Ausmaß 
hinaus) vor. 

 
Ersichtlich regelt § 32 SchUG in seinen Abs. 1 und 2 gänzlich verschiedene Sach- 
verhalte. 

 
1.2.2. Tatsächlich ist § 32 Abs. 2 SchUG nicht im Vergleich zu § 32 Abs. 1, sondern 
im Vergleich zu § 32 Abs. 2a leg. cit. zu betrachten: 

 
Gemäß § 32 Abs. 2a dürfen Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, die 
während der Schulpflicht oder nach einem freiwilligen 10. Schuljahr die 4. Klasse 
der Mittelschule oder die Polytechnische Schule nicht erfolgreich abgeschlossen 
haben, mit Zustimmung des Schulerhalters und mit Bewilligung der Schulbehörde 
ein freiwilliges 10. bzw. 11. Schuljahr absolvieren. 

 
Da somit die Inanspruchnahme der Möglichkeit eines über das 10. Schuljahr hin- 
ausgehenden freiwilligen Besuches einer allgemeinbildenden Pflichtschule sowohl 
gemäß § 32 Abs. 2 als auch gemäß § 32 Abs. 2a SchUG von der Zustimmung des 
Schulerhalters sowie der Bewilligung durch die zuständige Schulbehörde abhängt, 
liegt eine Ungleichbehandlung von Schülern mit einem sonderpädagogischen För- 
derbedarf und Schülern ohne einen solchen Förderbedarf nicht vor. 

 
Auch ein Vergleich der mit den beiden Bestimmungen jeweils verfolgten Zwecke 
legt keinen Verstoß gegen den Gleichheitssatz nahe: Ziel des § 32 Abs. 2 SchUG ist 
es, Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf die bestmögliche Förderung 
zukommen zu lassen; Ziel des § 32 Abs. 2a SchUG hingegen ist es, Schülern ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf die Möglichkeit zu bieten, den allgemeinen 
Pflichtschulabschluss nachzuholen. Die jeweilige Festlegung einer Höchstdauer für 
den freiwilligen Weiterbesuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule orientiert 
sich an diesen Zielsetzungen und liegt insofern im rechtspolitischen Gestaltungs- 
spielraum des Gesetzgebers. Mehr noch: Gerade die Umsetzung der unterschied- 
lichen Zielsetzungen in Form einer unterschiedlichen Höchstdauer für den freiwil- 
ligen Weiterbesuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule – freiwilliges 11. und 
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12. Schuljahr im einen Fall, freiwilliges 10. bzw. 11. Schuljahr im anderen Fall – 
tragen der unterschiedlichen Bedürfnislage Rechnung. Insofern erweisen sich die 
in der vom antragstellenden Gericht zitierten Entscheidung des Verfassungsge- 
richtshofes, VfSlg. 19.732/2013, enthaltenen Ausführungen zu einer diskriminie- 
renden Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderung als auf den 
vorliegenden Fall nicht übertragbar. 

 
Nach Auffassung der Bundesregierung liegt eine Diskriminierung von Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf im Sinne von Art. 7 Abs. 1 B-VG also nicht vor. 
In Anbetracht der in der angefochtenen Regelung zum Ausdruck kommenden Ziel- 
setzung einer bestmöglichen Förderung von Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf ist auch eine Ungleichbehandlung von behinderten und nicht behin- 
derten Kindern im Pflichtschulbereich im Sinne des Art. 6 BVG Kinderrechte zu ver- 
neinen. 

 
1.3. Da sich an das Erfordernis der Zustimmung des Schulerhalters (sowie der Be- 
willigung durch die zuständige Schulbehörde) gemäß § 32 Abs. 2 SchUG keine Dis- 
kriminierung knüpft, bedarf dieses Erfordernis in dieser Hinsicht keine Rechtferti- 
gung. Ungeachtet dessen weist die Bundesregierung – in Hinblick auf eine 
selbständige Sachlichkeitsprüfung – auf Folgendes hin: 

 
1.3.1. Die Verankerung eines Zustimmungserfordernisses des Schulerhalters grün- 
det sich vor allem darauf, dass nach dem Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, 
BGBl. Nr. 163/1955, die Errichtung und Erhaltung der öffentlichen Pflichtschulen 
dem gesetzlichen Schulerhalter obliegen (§ 1 Abs. 2 leg. cit.) und dieser für die 
entsprechenden Kosten aufzukommen hat (§ 8 Abs. 1 leg. cit.). Für schulpflichtige 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben die gesetzlichen 
Schulerhalter gemäß § 4 leg. cit. öffentliche Sonderschulen oder an öffentlichen 
Volks- oder Mittelschulen angeschlossene Sonderschulklassen im erforderlichen 
Ausmaß zu errichten und zu erhalten; Gleiches gilt für öffentliche Pflichtschulen 
mit integrativem Unterricht. Gemäß den §§ 2 bis 5 leg. cit. ist sicherzustellen, dass 
alle schulpflichtigen Kinder – gleich, ob mit oder ohne sonderpädagogischen För- 
derbedarf – eine Schule bei einem ihnen zumutbaren Schulweg besuchen können. 

 
Der Schulerhalter hat weiters dafür Sorge zu tragen, dass ein qualitätsvoller 
Unterricht in für schulische Zwecke gewidmeten Räumen durchgeführt werden 
kann. Den Schulerhalter trifft gemäß § 7 leg. cit. die Verpflichtung, in jeder Schule 
die entsprechende Zahl an Unterrichts- und Nebenräumen einzurichten und si- 
cherzustellen, dass die Schule in ihrer baulichen Gestaltung und in ihrer Einrich- 
tung den Grundsätzen der Pädagogik und der Schulhygiene entspricht und jene 
Lehrmittel aufweist, die im Lehrplan für die betreffende Schulart vorgesehen sind. 
Um den besonderen Bedürfnissen von Schülern mit sonderpädagogischem För- 
derbedarf gerecht zu werden, sind an den entsprechenden Schulen auch Räume 
für Pflege und therapeutische Maßnahmen vorzusehen (vgl. § 25 Abs. 6 des Schul- 
organisationsgesetzes). Für die bestmögliche Betreuung von Kindern mit sonder- 
pädagogischem Förderbedarf ist der Einsatz von entsprechend ausgebildeten 
Lehrkräften vorgesehen, und zwar fakultativ an Volksschulen (vgl. § 13 leg. cit.), 
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obligatorisch an Mittelschulen (vgl. § 21g leg. cit.) und an Polytechnischen Schulen 
(vgl. § 32 leg. cit.). 

 
1.3.2. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich bei Schülern, die nach 
neun Jahren Schulbesuch die Schule freiwillig weiter besuchen, nicht mehr um 
schulpflichtige Schüler handelt und dass der Gesetzgeber einen Rechtsanspruch 
auf den Besuch eines freiwilligen 10. Schuljahres einräumt (vgl. erneut § 18 des 
Schulpflichtgesetzes und § 32 Abs. 1 SchUG), ergibt sich: 

 
Um die Verpflichtungen zu erfüllen, wie sie entsprechend den Vorgaben im Pflicht- 
schul- erhaltungs-Grundsatzgesetz normiert sind und wie sie sich aus Schulpflicht- 
gesetz und Schulunterrichtsgesetz ergeben, trifft den Schulerhalter vorrangig die 
Verpflichtung, die notwendigen Räumlichkeiten und Ressourcen für alle Schüler 
zur Verfügung zu stellen, die schulpflichtig sind oder ein freiwilliges 10. Schuljahr 
absolvieren. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachlich gerechtfertigt, jeden 
darüberhinausgehenden freiwilligen Besuch einer allgemeinbildenden Pflicht- 
schule – ohne Unterscheidung, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt 
oder nicht – an die Zustimmung des Schulerhalters und die Bewilligung durch die 
Schulbehörde zu binden. 

 
2. Zu den Bedenken im Hinblick auf eine mangelnde Determinierung: 

 
Das antragstellende Gericht äußert ferner das Bedenken, dass für die Erteilung 
bzw. Verweigerung der Zustimmung seitens des Schulerhalters keinerlei 'Bedin- 
gungen bzw. Voraussetzungen' festgelegt seien; damit werde die Vorhersehbar- 
keit der behördlichen Entscheidung verunmöglicht. 

 
Zu diesem Vorbringen verweist die Bundesregierung auf Folgendes: 

 
Aus den Erwägungen unter Punkt 1.3 ergibt sich, dass der Schulerhalter für die 
Entscheidung über Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung gemäß § 32 Abs. 
2 SchUG nur solche Kriterien heranzuziehen befugt ist, die sich auf die ihn tref- 
fende Verpflichtung beziehen, notwendige Ressourcen für alle Schüler zur Verfü- 
gung zu stellen, die schulpflichtig sind oder freiwillig ein 10. Schuljahr absolvieren. 

 
3. Die angefochtenen Wortfolgen sind daher nach Ansicht der Bundesregierung 
nicht verfassungswidrig." 

4. Die Partei im Anlassverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht erstattete 10 
eine Äußerung, in der sie sich den Bedenken des Bundesverwaltungsgerichtes an- 
schließt. 
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IV. Erwägungen 

1. Zur Zulässigkeit des Antrages 

1.1. Der Verfassungsgerichtshof ist nicht berechtigt, durch seine Präjudizialitäts-   11 
entscheidung das antragstellende Gericht an eine bestimmte Rechtsauslegung zu 
binden, weil er damit indirekt der Entscheidung dieses Gerichtes in der Hauptsa- 
che vorgreifen würde. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsge- 
richtshofes darf daher ein Antrag iSd Art. 139 Abs. 1 Z 1 B-VG bzw. des Art. 140 
Abs. 1 Z 1 lit. a B-VG nur dann wegen Fehlens der Präjudizialität zurückgewiesen 
werden, wenn es offenkundig unrichtig (denkunmöglich) ist, dass die – angefoch- 
tene – generelle Norm eine Voraussetzung der Entscheidung des antragstellenden 
Gerichtes im Anlassfall bildet (vgl. etwa VfSlg. 10.640/1985, 12.189/1989, 
15.237/1998, 16.245/2001 und 16.927/2003). 

1.2. Ein von Amts wegen oder auf Antrag eines Gerichtes eingeleitetes Gesetzes-   12 
prüfungsverfahren dient der Herstellung einer verfassungsrechtlich einwand- 
freien Rechtsgrundlage für das Anlassverfahren (VfSlg. 11.506/1987, 
13.701/1994). 

Die Grenzen der Aufhebung einer auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu prüfenden   13 

Gesetzesbestimmung sind, wie der Verfassungsgerichtshof sowohl für von Amts 
wegen als auch für auf Antrag eingeleitete Gesetzesprüfungsverfahren schon 
wiederholt dargelegt hat (VfSlg. 13.965/1994 mwN, 16.542/2002, 16.911/2003), 
notwendig so zu ziehen, dass einerseits der verbleibende Gesetzesteil nicht einen 
völlig veränderten Inhalt bekommt und dass andererseits die mit der aufzu- 
hebenden Gesetzesstelle untrennbar zusammenhängenden Bestimmungen auch 
erfasst werden. 

1.3. Das Bundesverwaltungsgericht begehrt in seinem Hauptantrag die Aufhebung   14 
der Wortfolge "mit Zustimmung des Schulerhalters und" in § 32 Abs. 2 SchUG. Die 
Anfechtung erweist sich als zulässig, weil § 32 Abs. 2 SchUG vom Bundesverwal- 
tungsgericht denkmöglich angewendet wird und die angefochtene Wortfolge im 
Hauptantrag ausreicht, um die in den Bedenken dargelegte Verfassungswidrigkeit 
zu beseitigen. Da auch sonst keine Prozesshindernisse hervorgekommen sind, er- 
weist sich der Antrag als zulässig. 



G 259/2023-13 
13.03.2024 

 

13 von 24  

2. In der Sache 

2.1. Dem Antrag liegt folgende Rechtslage zugrunde: 15 

2.1.1. Für alle Kinder, die sich in Österreich dauernd aufhalten, besteht eine allge-   16 
meine Schulpflicht, deren Dauer gemäß Art. 14 Abs. 7a B-VG und § 3 Schulpflicht- 
gesetz 1985 neun Schuljahre beträgt. Die Schulpflicht ist gemäß § 5 Abs. 1 Schul- 
pflichtgesetz 1985 durch den Besuch von allgemeinbildenden Pflichtschulen sowie 
mittleren oder höheren Schulen zu erfüllen. Allgemeinbildende Pflichtschulen sind 
gemäß § 3 Abs. 6 Z 1 Schulorganisationsgesetz (SchOG) Volksschulen, Mittelschu- 
len, Sonderschulen und Polytechnische Schulen. 

2.1.2. Vermag ein Kind infolge einer Behinderung dem Unterricht an einer Volks-   17 
schule, Mittelschule oder Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische För- 
derung nicht zu folgen, hat die Bildungsdirektion gemäß § 8 Abs. 1 Schulpflichtge- 
setz 1985 auf Antrag oder von Amts wegen den sonderpädagogischen 
Förderbedarf für das Kind mit Bescheid festzustellen. 

Die Feststellung iSd § 8 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985 begründet ein Recht des   18 

Kindes auf sonderpädagogische Förderung. Kinder mit sonderpädagogischem För- 
derbedarf sind gemäß § 8a Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985 berechtigt, die allge- 
meine Schulpflicht entweder in einer für sie geeigneten Sonderschule oder Son- 
derschulklasse oder in einer den sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllenden 
Volksschule, Mittelschule, Polytechnischen Schule, Unterstufe einer allgemeinbil- 
denden höheren Schule oder einjährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe zu 
erfüllen, soweit solche Schulen (Klassen) vorhanden sind und der Schulweg den 
Kindern zumutbar oder der Schulbesuch auf Grund der mit Zustimmung der Eltern 
oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes erfolgten Unterbringung in ei- 
nem der Schule angegliederten oder sonst geeigneten Schülerheim möglich ist. 

2.1.3. Das Schulpflichtgesetz 1985 räumt unter bestimmten Voraussetzungen die   19 
Möglichkeit ein, eine allgemeinbildende Pflichtschule in einem 9. und in einem 
freiwilligen 10. Schuljahr zu besuchen. So sieht § 18 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985 
für Schüler einer Volksschuloberstufe oder Mittelschule, die diese im 8. Jahr der 
allgemeinen Schulpflicht nicht erfolgreich abgeschlossen haben, die Möglichkeit 
vor, die Schule im 9. Jahr der Schulpflicht und in einem freiwilligen 10. Jahr zu be- 
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suchen und erfolgreich abzuschließen. Alternativ ist der Besuch einer Polytechni- 
schen Schule vorgesehen. Diese Bestimmung findet auch auf Schüler mit sonder- 
pädagogischem Förderbedarf Anwendung, die gemäß § 8a Abs. 1 Schulpflichtge- 
setz 1985 eine allgemeine Pflichtschule besuchen. 

2.1.4. Im Hinblick auf die Höchstdauer des Schulbesuchs legt § 32 Abs. 1 SchUG   20 
fest, dass der Besuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule längstens bis zum 
Ende des Unterrichtsjahres des auf die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht fol- 
genden Schuljahres, somit 10 Jahre, zulässig ist, soweit in den nachstehenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt ist. 

2.1.5. Als Ausnahme von diesem Grundsatz sieht § 32 Abs. 2 SchUG für Schüler mit   21 
sonderpädagogischem Förderbedarf die Möglichkeit vor, mit Zustimmung des 
Schulerhalters und mit Bewilligung der zuständigen Schulbehörde eine Sonder- 
schule oder allgemeine Schule "zwei Jahre über den im Abs. 1 genannten Zeit- 
raum" zu besuchen, und zwar unabhängig davon, ob sie diese Schule zuvor bereits 
besucht haben (vgl. Erläut. zur RV 373 BlgNR 26. GP, 10). 

2.1.6. Gesetzlicher Schulerhalter ist gemäß Art. 14 Abs. 6 B-VG der Bund, soweit   22 
die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegenheiten der Errichtung, Erhal- 
tung und Auflassung von öffentlichen Schulen Bundessache ist. Gesetzlicher 
Schulerhalter ist das Land oder nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften 
die Gemeinde oder ein Gemeindeverband, soweit die Gesetzgebung oder Ausfüh- 
rungsgesetzgebung und die Vollziehung in den Angelegenheiten der Errichtung, 
Erhaltung und Auflassung von öffentlichen Schulen Landessache ist. 

2.1.7. In den Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung der öf-   23 
fentlichen Pflichtschulen ist die Grundsatzgesetzgebung Bundessache, die Ausfüh- 
rungsgesetzgebung und die Vollziehung gemäß Art. 14 Abs. 3 lit. a B-VG Landessa- 
che. Gesetzlicher Schulerhalter von öffentlichen Pflichtschulen ist daher nach 
Maßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften entweder das Land, die Gemeinde 
oder ein Gemeindeverband. 

2.1.8. Die Vollziehung auf dem Gebiet des Schulunterrichtsrechts ist gemäß Art. 14 24 
Abs. 1 B-VG Bundessache (vgl. Wieser, Art 14 B-VG, in: Korinek/Holoubek et al 
[Hrsg.], Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 14. Lfg. 2018, Rz 84). Sie ist 
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nach Art. 113 Abs. 1 B-VG vom zuständigen Bundesminister und von den dem zu- 
ständigen Bundesminister unterstellten Bildungsdirektionen zu besorgen. 

Gemäß § 83 Abs. 1 SchUG ist mit der Vollziehung des SchUG – ausgenommen der   25 

§§ 66a und 80 SchUG – der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und For- 
schung betraut. Die Bewilligung des weiteren Schulbesuchs gemäß § 32 Abs. 2 
SchUG obliegt daher der örtlich zuständigen Bildungsdirektion als Schulbehörde. 
Zuständige Oberbehörde ist der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. 

2.1.9. Die Schulbehörde ist im Verfahren nach § 32 Abs. 2 SchUG verpflichtet, den   26 
maßgeblichen Sachverhalt vollständig zu erheben und ihre Entscheidung entspre- 
chend zu begründen. Sie darf gemäß § 32 Abs. 2 SchUG den weiteren Besuch der 
allgemeinbildenden Pflichtschule nur bewilligen, wenn die Zustimmung des 
Schulerhalters vorliegt. Ein bloßer Hinweis auf die fehlende Zustimmung des 
Schulerhalters reicht dabei nicht aus. Vielmehr hat die Schulbehörde die Gründe 
des Schulerhalters für die Versagung der Zustimmung in der Begründung ihres Be- 
scheides wiederzugeben (vgl. VwGH 22.7.1999, 98/12/0178; 30.5.2006, 
2005/12/0202; 31.1.2007, 2006/12/0079; 17.10.2008, 2005/12/0102). Auch die 
Verweigerung der Zustimmung als ein der stattgebenden Entscheidung entgegen- 
stehendes Tatbestandsmerkmal unterliegt der Überprüfung durch die Gerichts- 
barkeit des öffentlichen Rechts (vgl. VfSlg. 14.318/1995; VfGH 22.9.2017, 
E 503/2016; sowie VwGH 22.3.1996, 96/18/0046; 13.12.2018, Ra 2018/11/0209; 
27.3.2019, Ra 2018/12/0022; 22.7.2020, Ra 2019/03/0021). 

2.2. Der Verfassungsgerichtshof hat sich in einem auf Antrag eingeleiteten Verfah-   27 
ren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art. 140 B-VG auf 
die Erörterung der geltend gemachten Bedenken zu beschränken (vgl. VfSlg. 
12.691/1991, 13.471/1993, 14.895/1997, 16.824/2003). Er hat sohin aus- 
schließlich zu beurteilen, ob die angefochtene Bestimmung aus den im Antrag dar- 
gelegten Gründen verfassungswidrig ist (VfSlg. 15.193/1998, 16.374/2001, 
16.538/2002, 16.929/2003). 

2.3. Das Bundesverwaltungsgericht legt die Gründe, die es zur Antragstellung an   28 
den Verfassungsgerichtshof bewogen haben, zusammengefasst wie folgt dar: 
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Nach § 32 Abs. 1 SchUG sei es Schülern – auch ohne sonderpädagogischen Förder-   29 

bedarf – möglich, eine allgemeinbildende Pflichtschule ein Jahr über die Erfüllung 
der neunjährigen Schulpflicht hinaus freiwillig zu besuchen. Eine Beschränkung sei 
für diesen Fall nicht vorgesehen. 

Nach § 32 Abs. 2 SchUG könnten Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf   30 

die allgemeinbildende Pflichtschule drei Jahre über die Erfüllung der neunjährigen 
Schulpflicht freiwillig besuchen. Für diese Möglichkeit bedürfe es jedoch der 
Zustimmung des Schulerhalters und der Bewilligung der zuständigen Schulbe- 
hörde. 

Das Bundesverwaltungsgericht vermöge unter dem Blickwinkel des Art. 7 Abs. 1   31 

dritter Satz B-VG bzw. des Art. 6 BVG über die Rechte von Kindern keine sachliche 
Rechtfertigung dafür zu finden, dass die freiwillige Verlängerung des Besuches der 
allgemeinbildenden Pflichtschule für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe- 
darf von der Zustimmung des Schulerhalters abhängig gemacht werde. In den Er- 
läuterungen zu § 32 Abs. 1 und 2 SchUG werde nicht näher auf die Gründe für die 
unterschiedliche Verlängerungsdauer des Schulbesuches eingegangen. Die Schaf- 
fung der Möglichkeit für Kinder mit Behinderung, bei welchen der Bedarf einer 
besonderen pädagogischen Förderung festgestellt worden sei, die allgemeinbil- 
dende Pflichtschule zwei Jahre über den in § 32 Abs. 1 SchUG genannten Zeitraum 
hinaus zu besuchen, zeige, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit eines zwölf Schul- 
jahre andauernden Pflichtschulbesuches für Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf für notwendig halte, um diesen eine (gegenüber Kindern ohne sol- 
chen Förderbedarf) gleichwertige schulische Ausbildung zu ermöglichen. In Anbe- 
tracht der Notwendigkeit des längeren Pflichtschulbesuches für Kinder mit son- 
derpädagogischem Förderbedarf scheine das in § 32 Abs. 2 SchUG vorgesehene 
Erfordernis der Zustimmung des Schulerhalters lediglich zur Vermeidung finanzi- 
eller Belastungen der jeweiligen Gebietskörperschaft zu dienen. Durch die Not- 
wendigkeit der Zustimmung des Schulerhalters nach § 32 Abs. 2 SchUG würden 
behinderte Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, welche den längeren 
Pflichtschulbesuch für ihre Gleichstellung mit Kindern ohne einen solchen Förder- 
bedarf benötigten, gegenüber Kindern, bei denen der sonderpädagogische För- 
derbedarf nicht bestehe, benachteiligt. 
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Die finanzielle Entlastung stelle keine sachliche Rechtfertigung für die in § 32   32 

Abs. 2 SchUG vorgesehene Beschränkung der Möglichkeit eines weiteren freiwilli- 
gen Pflichtschulbesuches und damit bewirkte Einschränkung der Chancen auf 
gleichwertige Bildung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf dar. 

Überdies bestünden mangels einer hinreichenden Determinierung Bedenken hin-   33 

sichtlich einer vollziehbaren Regelung, weil der Gesetzgeber in § 32 Abs. 2 SchUG 
keinerlei Bedingungen bzw. Voraussetzungen für die Erteilung bzw. Verweigerung 
der Zustimmung des Schulerhalters festlege. Damit werde eine Vorhersehbarkeit 
der behördlichen Entscheidung verunmöglicht. 

2.4. Die Bundesregierung hält diesen verfassungsrechtlichen Bedenken des Bun- 34 
desverwaltungsgerichtes zusammengefasst Folgendes entgegen: 

Dem Vorbringen des antragstellenden Gerichtes liege ein Vergleich der in § 32   35 

Abs. 1 SchUG einerseits und in § 32 Abs. 2 SchUG andererseits getroffenen Rege- 
lungen zugrunde, wobei Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 
Schüler ohne einen solchen Förderbedarf einander gegenübergestellt werden. Da- 
mit würden jedoch untaugliche Vergleichsobjekte herangezogen. Die Abs. 1 und 2 
des § 32 SchUG regelten zwei gänzlich verschiedene Sachverhalte. 

Aus § 32 Abs. 1 SchUG iVm § 18 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985 ergebe sich, dass   36 

Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf die Möglichkeit hätten, 
in einem freiwilligen 10. Schuljahr eine allgemeinbildende Pflichtschule über die 
Dauer der allgemeinen Schulpflicht hinaus zu besuchen. Einer Zustimmung des 
Schulerhalters oder einer Bewilligung durch die zuständige Schulbehörde bedürfe 
es dazu nicht. Dem Erfordernis der Zustimmung des Schulerhalters und der Bewil- 
ligung durch die zuständige Schulbehörde unterliege allerdings ein Schulbesuch 
gemäß § 32 Abs. 2 SchUG. Diese Regelung betreffe aber ausschließlich Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf und sehe die Möglichkeit des Schulbesuches 
in einem freiwilligen 11. und 12. Schuljahr (somit über das in § 32 Abs. 1 leg. cit. 
geregelte Ausmaß hinaus) vor. 

Tatsächlich sei § 32 Abs. 2 SchUG nicht im Vergleich zu § 32 Abs. 1 SchUG, sondern   37 

im Vergleich zu § 32 Abs. 2a SchUG zu betrachten. Da die Inanspruchnahme der 
Möglichkeit eines über das 10. Schuljahr hinausgehenden freiwilligen Besuches ei- 
ner allgemeinbildenden Pflichtschule sowohl gemäß § 32 Abs. 2 SchUG als auch 
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gemäß § 32 Abs. 2a SchUG von der Zustimmung des Schulerhalters sowie der Be- 
willigung durch die zuständige Schulbehörde abhänge, liege eine Ungleichbehand- 
lung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Schülern ohne ei- 
nen solchen Förderbedarf nicht vor. 

Auch ein Vergleich der mit den beiden Bestimmungen jeweils verfolgten Zwecke   38 

lege keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz nahe: Ziel des § 32 Abs. 2 
SchUG sei es, Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf die bestmögliche 
Förderung zukommen zu lassen. Ziel des § 32 Abs. 2a SchUG hingegen sei es, Schü- 
lern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf die Möglichkeit zu bieten, den all- 
gemeinen Pflichtschulabschluss nachzuholen. Die jeweilige Festlegung einer 
Höchstdauer für den freiwilligen Weiterbesuch einer allgemeinbildenden Pflicht- 
schule orientiere sich an diesen Zielsetzungen und liege insofern im rechtspoliti- 
schen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Gerade die Umsetzung der unter- 
schiedlichen Zielsetzungen in Form einer unterschiedlichen Höchstdauer für den 
freiwilligen Weiterbesuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule – freiwilliges 11. 
und 12. Schuljahr im einen Fall, freiwilliges 10. bzw. 11. Schuljahr im anderen Fall 
– trügen der unterschiedlichen Bedürfnislage Rechnung. 

Die Verankerung eines Zustimmungserfordernisses des Schulerhalters gründe sich   39 

vor allem darauf, dass nach dem Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz die Er- 
richtung und Erhaltung der öffentlichen Pflichtschulen dem gesetzlichen 
Schulerhalter obliege (§ 1 Abs. 2 leg. cit.) und dieser für die entsprechenden Kos- 
ten aufzukommen habe. Den Schulerhalter treffe vorrangig die Verpflichtung, die 
notwendigen Räumlichkeiten und Ressourcen für alle Schüler zur Verfügung zu 
stellen, die schulpflichtig seien oder ein freiwilliges 10. Schuljahr absolvierten. Vor 
diesem Hintergrund erscheine es sachlich gerechtfertigt, jeden darüberhinausge- 
henden freiwilligen Besuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule an die Zustim- 
mung des Schulerhalters und die Bewilligung durch die Schulbehörde zu binden. 

Aus diesen Erwägungen ergebe sich auch, dass der Schulerhalter für die Entschei-   40 

dung über die Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung gemäß § 32 Abs. 2 
SchUG nur solche Kriterien heranzuziehen befugt sei, die sich auf die ihn treffende 
Verpflichtung bezögen, notwendige Ressourcen für alle Schüler zur Verfügung zu 
stellen, die schulpflichtig seien oder freiwillig ein 10. Schuljahr absolvierten. Die 
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angefochtenen Wortfolgen seien daher nach Ansicht der Bundesregierung nicht 
verfassungswidrig. 

2.5. Zu den verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf den Gleichheits- 41 
grundsatz: 

2.5.1. Der Gleichheitsgrundsatz gebietet dem Gesetzgeber, Gleiches gleich und   42 
Ungleiches ungleich zu behandeln, und setzt ihm insofern inhaltliche Schranken, 
als er es verbietet, sachlich nicht begründbare Differenzierungen zwischen den 
Normadressaten zu schaffen (vgl. VfSlg. 17.315/2004, 17.500/2005, 20.244/2018, 
20.270/2018) sowie sachlich nicht begründbare Regelungen zu treffen (vgl. zB 
VfSlg. 14.039/1995, 16.407/2001). Innerhalb dieser Schranken ist es dem Gesetz- 
geber jedoch von Verfassungs wegen durch den Gleichheitsgrundsatz nicht ver- 
wehrt, seine politischen Zielvorstellungen auf die ihm geeignet erscheinende Art 
zu verfolgen (s. etwa VfSlg. 16.176/2001, 16.504/2002). 

2.5.2. Nach Art. 6 BVG über die Rechte von Kindern hat jedes Kind mit Behinde-   43 
rung Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen Bedürfnis- 
sen Rechnung tragen. Im Sinne des Art. 7 Abs. 1 B-VG ist die Gleichbehandlung von 
behinderten und nicht behinderten Kindern in allen Bereichen des täglichen Le- 
bens zu gewährleisten. 

2.5.3. Gemäß § 18 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985 sind Schüler der Volksschulober-   44 
stufe und der Mittelschule, die im 8. Jahr der allgemeinen Schulpflicht eine oder 
mehrere Stufen der besuchten Schule nicht erfolgreich abgeschlossen haben, be- 
rechtigt, im 9. und in einem freiwilligen 10. Schuljahr die besuchte Schule weiter 
zu besuchen oder die Polytechnische Schule zu besuchen. Gleiches gilt für Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die gemäß § 8a Abs. 1 Schulpflichtge- 
setz 1985 eine allgemeine Pflichtschule besuchen. 

2.5.4. Damit korrespondierend sieht § 32 Abs. 1 SchUG für alle Schüler vor, dass   45 
der Besuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule längstens bis zum Ende des Un- 
terrichtsjahres des auf die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht folgenden Schul- 
jahres zulässig ist, soweit in den darauffolgenden Absätzen nicht anderes be- 
stimmt ist. Nach § 32 Abs. 2 SchUG sind Schüler mit sonderpädagogischem 
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Förderbedarf mit Zustimmung des Schulerhalters und Bewilligung durch die Schul- 
behörde berechtigt, eine Sonderschule oder allgemeine Schule zwei Jahre über 
den im Abs. 1 genannten Zeitraum hinaus zu besuchen. 

§ 32 Abs. 2a SchUG sieht vor, dass Schüler, die während der Schulpflicht oder nach   46 

Weiterbesuch der Schule in einem freiwilligen zehnten Schuljahr gemäß § 18 Abs. 
1 Schulpflichtgesetz 1985 die 4. Klasse der Mittelschule oder die Polytechni- sche 
Schule nicht erfolgreich abgeschlossen haben, in einem freiwilligen zehnten bzw. 
elften Schuljahr die Mittelschule oder die Polytechnische Schule mit Zustim- mung 
des Schulerhalters und mit Bewilligung der zuständigen Schulbehörde besu- chen 
dürfen, sofern sie zu Beginn des betreffenden Schuljahres das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 

In beiden Fällen ist der weitere Besuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule nur   47 

mit Zustimmung des Schulerhalters und Bewilligung der zuständigen Schulbe- 
hörde möglich. Das in § 32 Abs. 2 SchUG vorgesehene Zustimmungserfordernis des 
Schulerhalters bewirkt – entgegen dem Vorbringen des Bundesverwaltungs- 
gerichtes – schon deshalb keine Ungleichbehandlung von Schülern mit sonderpä- 
dagogischem Förderbedarf gegenüber Schülern ohne sonderpädagogischen För- 
derbedarf. 

2.5.5. Das in § 32 Abs. 2 SchUG vorgesehene Zustimmungserfordernis des 48 
Schulerhalters verstößt auch sonst nicht gegen das allgemeine Sachlichkeitsgebot: 

Gemäß  § 1  Abs. 2  Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz  obliegt  es  dem   49 

Schulerhalter, für die Errichtung, Erhaltung und Auflassung der öffentlichen 
Pflichtschulen zu sorgen. Er hat gemäß § 8 Abs. 1 Pflichtschulerhaltungs-Grund- 
satzgesetz für die entsprechenden Kosten aufzukommen. 

Die Pflicht zur Erhaltung einer Schule umfasst gemäß § 10 Pflichtschulerhal-   50 

tungs-Grundsatzgesetz etwa die Bereitstellung und Instandhaltung des Schulge- 
bäudes und der übrigen Schulliegenschaften, die Anschaffung und Instandhaltung 
der Einrichtung und Lehrmittel sowie die Beistellung des zur Betreuung des Schul- 
gebäudes und der übrigen Schulliegenschaften erforderlichen Personals, bei ganz- 
tägigen Schulformen auch die Vorsorge für die Verpflegung. Der Schulerhalter hat 
gemäß § 7 Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz eine der Anzahl der Klassen 
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entsprechende Zahl von Unterrichts- und Nebenräumen einzurichten und sicher- 
zustellen, dass jede Schule in ihrer baulichen Gestaltung und in ihrer Einrichtung 
den Grundsätzen der Pädagogik und der Schulhygiene entspricht und jene Lehr- 
mittel aufweist, die im Lehrplan für die betreffende Schulart vorgesehen sind. Fer- 
ner ist gemäß § 10 Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz für die Beistellung von 
Schulärztinnen und Schulärzten sowie an ganztägigen Schulformen für die Beistel- 
lung des für den Betreuungsteil erforderlichen Personals in einer Weise vorzusor- 
gen, dass die ihnen auf Grund schulrechtlicher Vorschriften obliegenden Aufgaben 
durchgeführt werden können. 

Mit dem in § 32 Abs. 2 SchUG vorgesehenen Zustimmungserfordernis des   51 

Schulerhalters soll im Verfahren über die Bewilligung des weiteren Schulbesuchs 
vor der zuständigen Schulbehörde sichergestellt werden, dass der Schulerhalter 
seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen kann. Die Erfüllung der gesetz- 
lichen Verpflichtungen des Schulerhalters liegt dabei im Interesse aller Schüler, die 
die Schule besuchen oder (weiter-)besuchen möchten, für deren Erhaltung der 
Schulerhalter zuständig ist. 

Der Schulerhalter ist im Rahmen der ihm zukommenden Aufgaben grundsätzlich   52 

auch verpflichtet, Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf den in § 32 
Abs. 2 SchUG gesetzlich vorgesehenen Besuch der allgemeinbildenden Pflicht- 
schule in einem 11. und 12. Schuljahr zu ermöglichen. Er hat dabei – wie die Schul- 
behörde – vor dem Hintergrund des Art. 6 BVG über die Rechte von Kindern zu 
gewährleisten, dass den besonderen Bedürfnissen der Schüler mit sonderpädago- 
gischem Förderbedarf Rechnung getragen wird. Die Zustimmung zum weiteren 
Schulbesuch gemäß § 32 Abs. 2 SchUG darf daher nur versagt werden, wenn im 
Einzelfall nachgewiesen ist, dass es dem Schulerhalter auf Grund der ihm sonst 
obliegenden Aufgaben nicht möglich sein wird, seinen diesbezüglichen Verpflich- 
tungen nachzukommen. Mit dem Zustimmungserfordernis des Schulerhalters soll 
sichergestellt werden, dass an der Schule die nötigen Räumlichkeiten und Ressour- 
cen sowie das Personal zur Verfügung gestellt werden können, um den pädagogi- 
schen und organisatorischen Erfordernissen für einen qualitätsvollen Unterricht 
und eine entsprechende Betreuung für Schüler mit und ohne sonderpädagogi- 
schen Förderbedarf gerecht zu werden. Der Schulerhalter hat im Falle der Verwei- 
gerung der Zustimmung darzulegen, weshalb diese Erfordernisse nicht erfüllt wer- 
den können, und seine Entscheidung nachvollziehbar zu begründen. Es mag 
zutreffen, dass finanzielle und organisatorische Überlegungen in die Entscheidung 
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einfließen, ein bloßer Hinweis, dass die Zustimmung aus Platzgründen nicht mög- 
lich sei, genügt aber jedenfalls nicht. Vielmehr muss anhand der Begründung der 
Zustimmungsverweigerung nachvollziehbar bzw. überprüfbar sein, ob die Zustim- 
mung gemäß § 32 Abs. 2 SchUG rechtmäßig verweigert wurde. Der Verfassungs- 
gerichtshof teilt daher die vom Bundesverwaltungsgericht vorgebrachten Beden- 
ken im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz nicht. 

2.6. Zu den Bedenken im Hinblick auf Art. 18 Abs. 1 B-VG: 53 

2.6.1. Das in Art. 18 Abs. 1 B-VG verankerte Rechtsstaatsprinzip gebietet, dass Ge-   54 
setze einen Inhalt haben müssen, durch den das Verhalten der Behörde oder des 
Gerichts vorherbestimmt ist. Angesichts der unterschiedlichen Lebensgebiete, 
Sachverhalte und Rechtsfolgen, die Gegenstand und Inhalt gesetzlicher Regelung 
sein können, ist dabei ganz allgemein davon auszugehen, dass Art. 18 Abs. 1 B-VG 
einen dem jeweiligen Regelungsgegenstand adäquaten Determinierungsgrad ver- 
langt (zB VfSlg. 19.700/2012 mwN). Ob eine Regelung dem rechtsstaatlichen De- 
terminierungsgebot entspricht, richtet sich nicht nur nach ihrem Wortlaut, son- 
dern auch nach ihrer Entstehungsgeschichte, dem Gegenstand und dem Zweck der 
Regelung (vgl. VfSlg. 8209/1977, 9883/1983, 12.947/1991). Bei der Ermittlung des 
Inhaltes einer gesetzlichen Regelung sind daher alle der Auslegung zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen. Erst wenn nach Heranziehung sämtli- 
cher Interpretationsmethoden nicht beurteilt werden kann, wozu das Gesetz er- 
mächtigt, verletzt die Regelung die in Art. 18 B-VG enthaltenen rechtsstaatlichen 
Erfordernisse (VfSlg. 16.137/2001 mwN, 20.130/2016, 20.235/2018). Bereits im 
Gesetz müssen also die wesentlichen Voraussetzungen und Inhalte des behördli- 
chen Handelns umschrieben sein, und zwar so, dass die Übereinstimmung des be- 
hördlichen  Handelns  mit  dem  Gesetz  überprüft  werden  kann  (vgl. VfSlg. 
8395/1978). 

2.6.2. Gegen das in § 32 Abs. 2 SchUG vorgesehene Zustimmungserfordernis des   55 
Schulerhalters bestehen keine Bedenken im Hinblick auf das Determinierungsge- 
bot. § 32 Abs. 2 SchUG sieht zum einen die Zustimmung des Schulerhalters und 
zum anderen die Bewilligung durch die Schulbehörde als Voraussetzungen für die 
Berechtigung zum weiteren Besuch einer allgemeinbildenden Pflichtschule vor. 
Zweck des Zustimmungserfordernisses des Schulerhalters ist es, im Bewilligungs- 
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verfahren vor der Schulbehörde sicherzustellen, dass es dem Schulerhalter mög- 
lich sein wird, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und die ent- 
sprechenden Ressourcen für den weiteren Schulbesuch der antragstellenden 
Schüler zur Verfügung zu stellen. Aus dem Zweck des Zustimmungserfordernisses 
und der Regelungssystematik folgt, dass der Schulerhalter bei seiner Entscheidung 
über die Zustimmung zum weiteren Besuch der allgemeinbildenden Pflichtschule 
nur jene Kriterien heranziehen darf, die sich aus seinen Aufgaben hinsichtlich der 
Errichtung, Erhaltung und Auflassung öffentlicher Pflichtschulen (§ 1 Abs. 2 Pflicht- 
schulerhaltungs-Grundsatzgesetz) ergeben. Im Falle der Verweigerung der Zustim- 
mung sind die Gründe des Schulerhalters in den Bescheid der Schulbehörde auf- 
zunehmen. Die Verweigerung der Zustimmung kann so in der Folge im 
Rechtsmittelweg überprüft und der Schulbesuch gegebenenfalls vom Verwal- 
tungsgericht auch ohne Zustimmung des Schulerhalters bewilligt werden. 

2.7. Der vorliegende Antrag erweist sich damit als unbegründet. 56 

V. Ergebnis 

1. Der Antrag des Bundesverwaltungsgerichtes ist daher abzuweisen. 57 

2. Diese Entscheidung konnte gemäß § 19 Abs. 4 VfGG ohne mündliche Verhand- 58 
lung in nichtöffentlicher Sitzung getroffen werden. 

Wien, am 13. März 2024 
Der Präsident: 

DDr. GRABENWARTER 

Schriftführerin: 
Mag. SCHÖCH, MA 
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Pressemitteilungen (OTS) 

Vergabekriterien für staatliche Leistungen Sozialleistungen bei Behinderung   
 
Sozialleistungen bei Behinderung: Einstufung muss zeitgemäß werden 

 
Behinderungen stellen Menschen vor große Herausforderungen in ihrem täglichen 
Leben. Verschiedenste Leistungen von Bund, Ländern und Gemeinden sollen Teilhabe, 
Selbstbestimmung und soziale Absicherung unterstützen. Damit man diese 
Unterstützung bekommt, muss man nachweisen, dass man sie braucht. Doch die 
Kriterien, die dafür herangezogen werden, orientieren sich oft an veralteten 
Auffassungen davon, was eine Behinderung ausmacht. Die Behindertenanwaltschaft 
und der Verein Lichterkette fordern: Die Vorgaben, nach denen über den Anspruch auf 
Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderungen entschieden wird, gehören 
grundlegend überarbeitet! 

Das Unterstützungsangebot für Menschen mit Behinderungen in Österreich ist 
vielfältig. Zum Beispiel gibt es Pflegegeld, spezielle Pensionen, persönliche Assistenz, 
Förder- und Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz und vieles mehr. Solche Leistungen 
sind sehr wichtig, um gleichwertige Ausgangsvoraussetzungen für ein 
selbstbestimmtes Leben zu schaffen. Doch welche Voraussetzungen muss man 
erfüllen, um sie zu beziehen? 

Kriterienkorsett von gestern 

Je nach Leistung gibt es verschiedene Zugangsvoraussetzungen. Welche das sind, ist 
in Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien genau geregelt: zum Beispiel ein 
bestimmter Pflegebedarf nach Bundespflegegeldgesetz, ein bestimmter Grad der 
Behinderung oder eine Arbeitsunfähigkeit nach sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften. Bei der Beurteilung des Ausmaßes einer Behinderung stehen 
medizinische Kriterien stark im Vordergrund und bestimmen die Entscheidung 
darüber, ob eine Person eine bestimmte Leistung beziehen darf oder nicht. 

„Das ist ein großes Problem“, erklärt Christine Steger, Behindertenanwältin des 
Bundes. „Die eigentliche Behinderung hängt nämlich stark von gesellschaftlichen 
Faktoren ab. Anders gesagt: Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert.“ 
So kommt zum Beispiel die Behinderung gehörloser Menschen erst zum Tragen, wenn 
ihnen keine Gebärdensprachdolmetschung zur Verfügung steht. Ihre 
Kommunikationsmöglichkeiten sind dadurch extrem eingeschränkt und sie werden 
von der Gesellschaft ausgeschlossen. „Dieses sogenannte soziale Modell von 
Behinderung“, so Steger, „ist heutzutage allgemein anerkannt. Nicht zuletzt liegt es 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zugrunde, die 



in Österreich seit 2008 in Kraft ist. Wir sind als Gesellschaft dafür verantwortlich, für 
Menschen mit Behinderungen jene Bedingungen zu schaffen, die ihnen eine 
gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglichen – und die 
öffentliche Hand ist dazu verpflichtet.“ 

Vom System übersehen 

Ungeachtet dieser Vorgabe herrscht bei der Beurteilung des Ausmaßes von 
Behinderung im Zusammenhang mit Sozialleistungen immer noch das längst 
überholte medizinische Modell von Behinderung vor. Hinzu kommt, dass manche 
Formen von Behinderung in den Beurteilungskriterien gar nicht erfasst sind, weiß 
Brigitte Heller, Vorsitzende der Betroffenenvertretung für Menschen mit psychischer 
Erkrankung, dem Verein Lichterkette. 

„Für Menschen mit psychischer Erkrankung bzw. psychosozialer Behinderung ist es 
immer wieder schwierig, im Rahmen unterschiedlichster Einstufungsverfahren zum 
begünstigten Personenkreis zu gehören“, so Heller. „Dies gilt für Pflegegeld, 
Einstufung nach dem Behinderteneinstellungsgesetz, Berufsunfähigkeit, aber auch bei 
anderen notwendigen Einstufungen. Die Problematik entsteht durch das Fehlen der 
Berücksichtigung einiger wichtiger Faktoren, die sich im biopsychosozialen Modell 
von Gesundheit und Krankheit wiederfinden.“ 

Das „biopsychosoziale Modell von Gesundheit und Krankheit“ versteht Krankheit als 
ein Zusammenwirken von körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren. All diese 
Faktoren haben einen Einfluss darauf, wie eine Krankheit entsteht und wie sie 
verläuft. Daraus ergeben sich auch Barrieren und Beeinträchtigungen, die bei einem 
Einstufungsverfahren wesentlich sind. Um das Ausmaß von Behinderungen richtig 
beurteilen zu können, muss das biopsychosoziale Modell unbedingt in allen Verfahren 
zur Einstufung herangezogen und in die Einstufungsverordnung aufgenommen 
werden. 

Mit Teammitgliedern des Vereins Lichterkette wird seitens pro mente Austria im 
Rahmen eines Forschungsprojektes an einer Checkliste für Gutachter*innen, vorerst 
für den Bereich des Pflegegeldes, gearbeitet, die diese psychosozialen Faktoren mit 
einbezieht. 

Ruf nach Umschwung 

In die gleiche Kerbe schlägt der aktuelle Nationale Aktionsplan Behinderung. Als eine 
Maßnahme zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen sieht er vor, dass die Einschätzungsverordnung, die die Festsetzung 
des Grades der Behinderung regelt, umfassend evaluiert und weiterentwickelt wird. 
Auch der UN-Fachausschuss empfiehlt in seinen abschließenden Bemerkungen 



anlässlich der Staatenprüfung Österreichs 2023 die Anpassung von Gesetzen auf 
Bundes- und Landesebene an das menschenrechtliche Modell von Behinderung. 

Es ist höchste Zeit: Rechtsgrundlagen, die Zugangsvoraussetzungen zu 
Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderungen regeln, brauchen 
dringend eine umfassende Überarbeitung – partizipativ, gemeinsam mit allen 
relevanten Stakeholdern und mit dem sozialen Modell von Behinderung als 
Leitgedanke. Nur so können wir in Österreich die Umsetzung der Standards von 
Teilhabe und Inklusion im Sinne der UN-Konvention gewährleisten. 

 

  



Intersektionale Diskriminierungen von Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
 

Kräfte vereinen: Gegen Mehrfachdiskriminierung von Frauen 

Am 8. März ist internationaler Frauentag – weltweit Anlass, um auf den Kampf von 
Frauen um Gleichberechtigung aufmerksam zu machen. Frauen mit Behinderungen 
erleben diesen Kampf in mehrfacher Hinsicht. Die Behindertenanwältin und der Verein 
Ninlil rufen auf: Wir müssen Frauen mit Behinderungen dabei unterstützen, sich für 
ihre Rechte und ihre Sichtbarkeit in der Gesellschaft einzusetzen. 

Frauen sind in unserer Gesellschaft nach wie vor benachteiligt. Althergebrachte 
patriarchale Gesellschaftsstrukturen sorgen dafür, dass sie oft zurückhaltender sind 
als Männer und sich weniger zutrauen. Unbezahlte Arbeit, wie zum Beispiel 
Hausarbeit, Kinderbetreuung oder die Organisation des Familienlebens, erledigen in 
vielen Fällen Frauen. Schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt führen zu geringerem 
Einkommen. Die Armutsgefährdung ist groß. Außerdem sind Frauen öfter Opfer von 
Belästigung und Gewalt. Die Liste der Arten, auf die Frauen diskriminiert werden, ist 
lang. Bei Frauen mit Behinderungen kommen sie noch viel stärker zum Tragen.  

Mehr und mehrfach benachteiligt 

Der Grund dafür: Frauen mit Behinderungen sind neben der Diskriminierung als Frau 
auch jener als Mensch mit Behinderung ausgesetzt. „Dieses Zusammenwirken 
mehrerer Formen von Diskriminierung nennt man Intersektionalität“, weiß Christine 
Steger, Behindertenanwältin des Bundes. Die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen beschreibt dieses Phänomen der mehrfachen 
Diskriminierung in Artikel 6. „Als Vertragsstaat muss Österreich diesen Aspekt 
besonders berücksichtigen und Frauen mit Behinderungen gezielt stärken und 
unterstützen, um für sie Gleichberechtigung zu erreichen“, so Steger. Bei der 
Umsetzung dieser Vorgabe gibt es allerdings noch reichlich Luft nach oben. 

Kritik am schleppenden Fortschritt 

Im Herbst vergangenen Jahres hat der UN-Fachausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen seine Handlungsempfehlungen für Österreich 
veröffentlicht. Was Frauen mit Behinderungen betrifft, zeigte sich der Fachausschuss 
in vielerlei Hinsicht besorgt über die aktuelle Situation. Ein besonderer Fokus liegt auf 
dem Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Behinderungen. Hier gibt es die 
dringende Empfehlung, vorbeugende und schützende Maßnahmen zu treffen. 

Gewalt als zentrales Problem 

Eine breit angelegte Studie im Auftrag des Sozialministeriums mit dem Titel 
„Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen“ aus dem 



Jahr 2019 zeigt auf, wie schwerwiegend diese Problematik tatsächlich ist. Der Gewalt-
Begriff umfasst ein breites Spektrum. Dazu zählt körperlichen Gewalt, wie zum 
Beispiel Schlagen oder Verprügeln, genauso wie psychische Gewalt, zum Beispiel 
Beschimpfen, Abwerten oder Vernachlässigung, sowie sexuelle Gewalt und 
strukturelle Gewalt, die oft zu einer massiven Einschränkung der Selbstbestimmung 
führt. Vielfach wird deutlich, dass innerhalb der Gruppe von Menschen mit 
Behinderungen Frauen ganz besonders gefährdet sind, Gewalt zu erfahren. 

Füreinander stark machen 

Hier setzt der Verein Ninlil mit seinen Angeboten an. Unter dem Titel „Kraftwerk“ 
arbeitet der Verein aktiv gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten 
oder Mehrfachbehinderungen. Beratung und Unterstützung zu vielen anderen 
Themen, die für Frauen und Mädchen mit Behinderungen wichtig sind, gibt es im 
Bereich „Zeitlupe“. Zentral in der Arbeit von „Zeitlupe“ ist das Prinzip der Peer-
Beratung. Das heißt, die Mitarbeiterinnen leben selbst mit einer Behinderung. 
Gleichzeitig haben sie fundierte fachliche Ausbildungen. Beides zusammen 
gewährleistet kompetente Unterstützung auf Augenhöhe. 
Die Mitarbeiterinnen beider Arbeitsbereiche von Ninlil wissen: „Der wichtigste 
Grundbaustein für Gewaltprävention ist Selbstbestimmung in allen Bereichen des 
Alltags. Solange die Unterstützung, die Frauen mit Behinderung im Alltag brauchen, 
nicht selbstverständlich in ausreichendem Maß gewährleistet ist, bleibt ein besonders 
hohes Risiko für Abhängigkeit in Beziehungen. Damit steigt leider wiederum das 
Risiko, von Gewalt betroffen zu sein.“ erläutert Elisabeth Udl, Geschäftsführerin des 
Vereins. 

Frauenrechte für alle Frauen 

Dass Frauen innerhalb der Gruppe von Menschen mit Behinderungen eine eigene 
Zielgruppe sind, auf deren Bedürfnisse man gezielt eingehen muss, ist in der 
öffentlichen Wahrnehmung noch viel zu wenig angekommen. „Frauen mit 
Behinderungen sind quasi unsichtbar“, kritisiert Christine Steger. „Innerhalb der 
Gruppe von Menschen mit Behinderungen genauso wie insgesamt als Teil der 
Gesellschaft. Das muss sich ändern!“ Vor allem im Bereich der Beratungsstellen sieht 
die Behindertenanwältin großes Potenzial: Frauenberatungsstellen müssen sich der 
Zielgruppe von Frauen mit Behinderungen bewusst werden und entsprechende 
Angebote in ihr Programm aufnehmen. Dazu meint Elisabeth Udl: „Ideal wäre, wenn 
überall in Österreich in den Frauen- und Mädchenberatungsstellen auch Peer-
Beraterinnen tätig wären.“ Parallel sollte die öffentliche Hand den Ausbau eines 
Netzwerks an eigenen Peer-Beratungsstellen für Frauen mit Behinderungen gezielt 
fördern. 

 



Empfehlungen für Koalitionsverhandler:innen 
 

Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen: Empfehlungen für 
die Koalitionsverhandler:innen 

Christine Steger überreicht Empfehlungen für verbesserte Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen an Verhandlungsteams 

Wien (OTS) -  
Die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen berät 
Menschen mit Behinderungen, die sich aufgrund von unterschiedlichsten Barrieren 
und Situationen in ihrem Leben diskriminiert fühlen. Durch diese Tätigkeit hat sie 
Eindrücke und Erfahrungen über den Lebensalltag von Menschen mit Behinderungen 
in Österreich, die sie nun mit den Teams bei den Koalitionsverhandlungen geteilt hat. 

Einleitend hat die Behindertenanwältin auf bestehende Dokumente zur Umsetzung 
der völkerrechtlich verpflichtenden Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen der Vereinten Nationen hingewiesen. Die Verhandler:innen sollen 
jedenfalls die Empfehlungen des Fachausschusses der Vereinten Nationen aus 2023 
sowie die Vorgaben und Ziele des Nationalen Aktionsplans 2022-2030 
berücksichtigen. 

Mag.a Christine Steger, Behindertenanwältin: „Österreich hat sich 2008 zur 
Umsetzung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
verpflichtet. Trotzdem gibt es 16 Jahre danach noch Bereiche, in denen dringender 
Handlungsbedarf besteht. Die Themen Inklusive Bildung und De-Instutionalisierung 
müssen nun unbedingt angegangen werden.“ 

Drei weitere Themenbereiche und konkrete Empfehlungen hat die 
Behindertenanwältin den Verhandlungsteams aufgrund der Erfahrungen aus ihrer 
Beratungstätigkeit zusätzlich mitgegeben. Zur Verbesserung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen in Österreich soll die zukünftige Bundesregierung in 
den Bereichen „Barrierefreiheit“, „Bürokratieabbau bei Bedarfsfeststellungen“ und 
„soziale Gerechtigkeit bei Vergaben“ jedenfalls tätig werden. 

Der Themenblock „Barrierefreiheit“ umfasst vier Bereiche: Barrierefreiheit als 
Prüfkriterium und Novellierung in der Gewerbeordnung, einen Beseitigungs- und 
Unterlassungsanspruch im Antidiskriminierungsrecht, verpflichtende Inhalte zur 
Barrierefreiheit in Lehr- und Ausbildungsplänen wie Architektur oder Medizin sowie 
die Karrieremöglichkeiten im öffentlichen Dienst für begünstigt behinderte Personen. 

Der Themenblock Bürokratieabbau fokussiert im Bereich Begutachtungen auf die 
Forderung nach einer multidisziplinären Einschätzung der Bedarfe nach einem 
menschenrechtlichen Modell von Behinderung, um Menschen mit Behinderungen. 
„Menschen mit Behinderungen haben geradezu einen Spießroutenlauf zwischen den 



einzelnen Stellen zu absolvieren und jede hat ein wenig andere Kriterien. Eine große 
Herausforderung stellt die oft lange Verfahrensdauer und eine rein medizinische 
Sichtweise auf ihre Lebensrealitäten dar. Bei Kindern kommt dazu, dass sie und ihre 
Familien diese Prozedur jedes Jahr über sich ergehen lassen müssen. Das kann 
Österreich besser.“ 

Der dritte Themenblock betrifft den zukunftsträchtigen Bereich des Vergaberechts. 
Sozialpolitische Belange sind bis dato Kann-Bestimmungen im Vergabeverfahren: „Die 
Republik Österreich vergibt jedes Jahr Aufträge, wo bis dato Inklusionsparameter 
kaum eine Rolle spielen. Hier verschenkt der Staat die Möglichkeit, einen enorm 
wirkmächtigen Hebel einzusetzen, der das Ziel der Inklusion weiter voranbringt. 
Nachhaltigkeit bezieht sich eben auch auf soziale Parameter und nicht nur auf 
ökologische.“ 

Mag.a Christine Steger, Behindertenanwältin: „Ich erwarte, dass die 
Verhandlungsteams die Belange von Menschen mit Behinderungen umfassend in die 
Verhandlungen einfließen lassen und Österreich so zu einem inklusiveren Staat 
machen." 
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Bildung 

Inklusion beginnt im Kindergarten 
 
Mitten drin von Anfang an: Inklusion beginnt im Kindergarten 

Am 6. Juni 2024 bringen Pädagog*innen, Eltern, Schüler*innen und Student*innen in 
ganz Österreich mit dem Aktionstag Bildung ihre Forderung auf den Punkt: eine 
umfassende Bildungsreform, die ein inklusives Aufwachsen und Lernen miteinander 
ermöglicht. Behindertenanwältin Christine Steger unterstützt diese Initiative und zeigt 
auf, warum ein modernes, inklusives Bildungssystem so wichtig ist. 

Haben Sie Kinder? Dann haben Sie sich bestimmt schon das eine oder andere Mal mit 
der Frage beschäftigt, ob sie in Kindergarten und Schule gut betreut sind, ob man sie 
dort mit all ihren Eigenheiten schätzt, ihre Stärken fördert, ihnen die richtigen Werte 
und ausreichend Wissen vermittelt – kurz: ob sie alles bekommen, was sie für ein 
erfülltes, erfolgreiches und glückliches Leben später brauchen. Vielleicht können Sie 
sich auch noch an ihre eigene Kindheit erinnern: Haben Sie sich in der Gruppe mit 
anderen Kindern wohlgefühlt? Was haben Sie erlebt, wem sind Sie begegnet, was hat 
man Ihnen beigebracht, was haben Sie gelernt? Und, was am wichtigsten ist: Wie hat 
sich all das rückblickend auf Ihr weiteres Leben ausgewirkt? 

Ernst des Lebens 

Welche Erfahrungen wir machen, wie andere uns wahrnehmen und wie sie mit uns 
umgehen, prägt uns enorm. Es macht unser Selbstbild aus, wo wir unseren Platz in 
der Gesellschaft sehen und was wir uns selbst zutrauen – oder eben nicht. „Für Kinder 
mit Behinderungen bekommt man meist sehr schwer einen geeigneten 
Kindergartenplatz. In vielen Regionen Österreichs gibt es solche Plätze gar nicht. Wir 
wissen das von Eltern, die sich an die Behindertenanwaltschaft wenden. Die Kinder 
bekommen oft gar nicht die Chance, auf eine selbstverständliche Art und Weise 
gemeinsam mit anderen Kindern die Welt zu entdecken und hinein zu wachsen“, weiß 
Steger. Gleichzeitig nimmt man allen Kindern die Möglichkeit, das weite Spektrum an 
Eigenschaften von Menschen, ihren Gemeinsamkeiten und ihren Unterschieden 
kennenzulernen und einen selbstverständlichen Zugang dazu zu entwickeln. „So 
etwas ist entscheidend für die Zukunft – nicht nur jene von Einzelpersonen, sondern 
die der Gesellschaft als Ganzes“, so die Behindertenanwältin.     

 

 

Ungebremste Kettenreaktion 



Doch nicht nur das soziale Lernen bleibt auf der Strecke. Spätestens in der Schule 
kommt das Problem zum Tragen, dass geschultes Fachpersonal und passende 
Unterstützungsmaßnahmen fehlen, auf die Schüler*innen mit Behinderungen 
angewiesen sind, um den Lernstoff effizient zu erfassen und zu bewältigen. „Statt 
Schüler*innen mit Behinderungen faire Chancen in der gemeinsamen Schule zu 
verschaffen, hält man in Österreich nach wie vor an Sonderschulen fest“, kritisiert 
Christine Steger. Die Zahl der Schüler*innen, die Sonderschulen besuchen, ist nach 
einem Rückgang wieder im Steigen begriffen. In einigen Bundesländern ist sogar ein 
Ausbau der Sonderschulen im Gange. Für die Behindertenanwältin ist das ein 
untragbarer Zustand: „Schüler*innen mit Behinderungen vom Schulbesuch 
gemeinsam mit anderen systematisch auszuschließen, das ist absolut nicht zeitgemäß 
und ein grober Verstoß gegen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen!“ 

Was Hänschen nicht lernt … 

Auch in der höheren Bildung setzen sich die Probleme fort, denn das Bewusstsein für 
Inklusion und die Motivation, ein inklusives Bildungssystem konsequent 
durchzusetzen, fehlen bei den Verantwortlichen bei Fachhochschulen und 
Universitäten genauso wie bereits bei Kindergarten und Schule. Außerdem haben 
Menschen mit Behinderungen an diesem Punkt ihres Lebens in vielen Fällen bereits 
Bildungsdefizite, die sie schwer oder gar nicht aufholen können. „Dafür ist einzig und 
alleine das Bildungssystem verantwortlich“, betont Behindertenanwältin Steger. „Den 
Menschen, die davon betroffen sind, kommt keine Schuld zu. Sie sind im 
Bildungsbereich in vielen Belangen massiv benachteiligt und müssen viel zu viel Zeit 
mit Kämpfen und Anstrengung um Dinge verbringen, die für alle anderen vollkommen 
selbstverständlich sind.“ 

Höchste Zeit für eine Reform 

Das Bildungssystem muss dringend und grundlegend überarbeitet werden. Artikel 24 
der von Österreich ratifizierten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, ein inklusives Bildungssystem 
auf allen Ebenen zu gewährleisten, sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen in diesem die notwendige Unterstützung geleistet wird und 
angemessene Vorkehrungen zu treffen, um einen gleichberechtigten Bildungszugang 
zu realisieren. Dazu müssen unbedingt alle Ressourcen bereitgestellt werden, die 
nötig sind, um einen chancengleichen Bildungsweg für alle zu ermöglichen. 
„Diskriminierung im Bildungsbereich wirkt sich oft auf das ganze restliche Leben aus 
und trägt wesentlich zur Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen mit 
Behinderungen bei. Man muss das stoppen. Und das kann man auch: mit einer 
starken Überzeugung und den richtigen Maßnahmen“, ist Christine Steger überzeugt.  



Maßnahmenpaket für Menschen mit Behinderungen  

Maßnahmenpaket für Menschen mit Behinderungen geschnürt 

Erweiterung der Behindertenanwaltschaft: Wichtiger Schritt zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen 

Der gestern eingebrachte Initiativantrag der beiden Regierungsparteien für inklusive 
Projekte wird seitens der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit 
Behinderungen ausdrücklich begrüßt. Neben der Stärkung der Mitbestimmungsrechte 
von Menschen mit Behinderungen wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket 
geschnürt. So stehen künftig 50 Millionen Euro zusätzlich für inklusive Projekte zur 
Verfügung, allen voran werden für den Bereich Recht auf Arbeit 36 Millionen Euro 
reserviert. 

„Die Bundesregierung hat angekündigt, die langjährige Forderung „Lohn statt 
Taschengeld“ umzusetzen. Es freut mich daher, dass das Thema Zugang zum 
Arbeitsmarkt durch diesen Initiativantrag in den Fokus rückt und Menschen mit 
Behinderungen mehr Unterstützung erhalten werden, um am Arbeitsmarkt 
teilnehmen zu können“, meint Behindertenanwältin Christine Steger. 

Regionalstellen für die Behindertenanwaltschaft 

Die angekündigte Erweiterung des Büros der Behindertenanwältin durch die 
Schaffung zusätzlicher Regionalstellen stellt einen bedeutenden Fortschritt dar. „Mit 
diesem Schritt wird nicht nur die bundesweite Zuständigkeit gestärkt, sondern auch 
die regionale Unterstützung, Beratung und Begleitung – insbesondere bei 
Schlichtungsverfahren – erheblich verbessert“, ist Steger überzeugt. 

"Es ist unerlässlich, dass Menschen mit Behinderungen dort unterstützt werden, wo 
sie leben. Durch die Erweiterung mittels Regionalstellen können wir sicherstellen, 
dass diese Unterstützung flächendeckend und effizient erfolgt", betont die 
Behindertenanwältin. "Die Schaffung von Regionalstellen ermöglicht es uns, näher bei 
den Menschen zu sein und ihre Anliegen direkt vor Ort zu bearbeiten." 
 
Gesetzliche Verankerung des Österreichischen Behindertenrats und bessere Ausstattung 
für das Überwachungsorgan der Republik 

Neben der gesetzlichen Verankerung des Österreichischen Behindertenrats und der 
Festlegung des Dachverbandes als Beratungsgremium für die Regierung wird auch der 
Monitoringausschuss mit diesem Antrag künftig finanziell besser ausgestattet. Dies 
gewährleistet dem gesetzlich eingerichteten Überwachungsorgan für die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention bessere Grundlagen nach den Pariser 
Prinzipien, die Standards für nationale Menschenrechtsinstitutionen vorgeben. 
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Mangelnde Barrierefreiheit des Bregenzer Weihnachtsmarktes 

 
Amnesty International: Aussetzung der Asylverfahren von Syrer*innen gefährdet 
Schutzsuchende 
 

Amnesty International Österreich kritisiert die Entscheidung der österreichischen 
Bundesregierung, laufende Asylverfahren für Syrer*innen auszusetzen und gewährte 
Asylstatus zu überprüfen, auf das Schärfste. Diese Maßnahme setzt Schutzsuchende 
unnötigen Unsicherheiten aus und widerspricht internationalen menschenrechtlichen 
Verpflichtungen. 

„Die Lage in Syrien bleibt besorgniserregend und unvorhersehbar. Politische 
Entwicklungen müssen mit Bedacht analysiert werden, bevor Änderungen in der 
Asylpraxis vorgenommen werden. Schutzsuchende in Österreich dürfen in dieser 
Situation nicht ohne Perspektive zurückgelassen werden“, erklärt Aimée Stuflesser, 
Advocacy und Research Officer für Asyl und Migration bei Amnesty International 
Österreich. 

Amnesty International fordert die Bundesregierung auf, die Aussetzung syrischer 
Asylverfahren umgehend rückgängig zu machen. Stattdessen muss eine sorgfältige 
Einzelfallprüfung sichergestellt werden, die den internationalen 
Menschenrechtsstandards entspricht. Dabei muss insbesondere das Non-
Refoulement-Prinzip eingehalten werden, das jegliche Rückführung in Länder 
verbietet, in denen Schutzsuchenden Verfolgung, Folter oder andere schwere 
Menschenrechtsverletzungen drohen. Forderungen nach schnellen Abschiebungen 
oder Einschränkungen der Familienzusammenführung lehnt Amnesty entschieden ab. 

Amnesty fordert, dass die Rechte von Schutzsuchenden über politischen Interessen 
stehen müssen: „Die Sicherheit syrischer Geflüchteter darf nicht den Preis für 
politische Schnellschüsse zahlen. Schutz und Stabilität müssen im Vordergrund stehen 
- nicht politisches Kalkül“, so Stuflesser abschließend. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2024 Ausgegeben am 18. Juli 2024 Teil I 

98. Bundesgesetz: Änderung des Bundesbehindertengesetzes sowie des 
Behinderteneinstellungsgesetzes 
(NR: GP XXVII IA 4116/A AB 2698 S. 272. BR: 11529 AB 11563 S. 969.) 

98. Bundesgesetz, mit dem das Bundesbehindertengesetz und das 
Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Inhaltsverzeichnis 

Art. Gegenstand / Bezeichnung 
1 Änderung des Bundesbehindertengesetzes 
2 Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Bundesbehindertengesetzes 

Das Bundesgesetz über die Beratung, Betreuung und besondere Hilfe für behinderte Menschen 
(Bundesbehindertengesetz – BBG), BGBl. Nr. 283/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 185/2022, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis lautet:

§ 1. und § 1a. Ziel

„Inhaltsverzeichnis 

ABSCHNITT I 
KOORDINIERUNG DER MASSNAHMEN ZUR REHABILITATION BEHINDERTER 

MENSCHEN 
§ 2.  Koordinierung
§ 3.  Geltungsbereich
§ 4.  Einleitung der Maßnahmen der Rehabilitation
§ 5.  Durchführung der Rehabilitation
§ 6.  Zuständigkeit
§ 7.  Kostentragung

§ 8. bis § 12.

ABSCHNITT II 
BUNDESBEHINDERTENBEIRAT 

Seite 69 

Bundesbehindertengesetz-Novelle 2024 
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ABSCHNITT IIa 

BERICHT DER BUNDESREGIERUNG ÜBER DIE LAGE DER MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN IN ÖSTERREICH 

§ 13. 
 

 
§ 13a. 

 
ABSCHNITT IIb 

BEHINDERTENANWALT ODER BEHINDERTENANWÄLTIN 

§ 13b.  Aufgaben des Behindertenanwalts oder der Behindertenanwältin 
§ 13c.  Bestellung und Besoldung des Behindertenanwalts oder der Behindertenanwältin 
§ 13d.  Funktionsdauer und Enthebung 
§ 13e. Aufgaben und Bestellung des stellvertretenden Behindertenanwalts oder der 

stellvertretenden Behindertenanwältin 
ABSCHNITT IIc 

UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION – DURCHFÜHRUNG UND ÜBERWACHUNG 
§ 13f.  Koordinierung und Anlaufstelle 
§ 13g.  Monitoringausschuss 
§ 13h. 
§ 13i. 
§ 13j.  Bestellung der Mitglieder 
§ 13k.  Sitzungen des Ausschusses 
§ 13l.  Geschäftsführung 

ABSCHNITT III 
AUSKUNFT, BERATUNG UND BETREUUNG 

§ 14.  Sozial-Service 
§ 15.  Maßnahmen der Hilfe 
§ 16.  Mitwirkung der Hilfesuchenden 
§ 17. Beratungsdienst für entwicklungsgestörte Kinder und Jugendliche 
§ 18.  Hilfsmittelberatung 
§ 19.  Organisation des Sozial-Service 
§ 21.  Zuweisung weiterer Aufgaben 

ABSCHNITT IV 
UNTERSTÜTZUNGSFONDS FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 

§ 22.  Fonds, Begünstigte 
§ 24. bis § 26. Zuwendungen 

§ 27.  Zuständigkeit 
§ 28. und § 29. Mittel 

§ 30.  Auskunftspflicht 
§ 31.  Verwaltung des Fonds 
§ 32.  Kostentragung 
§ 33.  Förderung von Teilhabeprojekten 

ABSCHNITT Va 
ASSISTENZHUNDE, THERAPIEBEGLEITHUNDE 

§ 39a. 
 

 
§ 40. bis § 47. 

 

 
§ 48. 

 
ABSCHNITT VI 

BEHINDERTENPASS 

 
ABSCHNITT VII 

FAHRPREISERMÄSSIGUNGEN 
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§ 50. 

ABSCHNITT VIII 
KOSTENERSATZ ÖSTERREICHISCHER BEHINDERTENRAT 

 
ABSCHNITT IX 

ORGANISATORISCHE UND ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN 
§ 51.  Gebührenfreiheit 
§ 52.  Mitwirkung 
§ 53.  Verarbeitung von Daten 
§ 54.  Inkrafttreten 
§ 55. 
§ 56.  Vollziehung 

Artikel IV 
Inkrafttreten 

Artikel V 
Übergangsbestimmungen 

Artikel VI 
Vollziehung“ 

 
2. In § 2 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 
„Maßnahmen gemäß den §§ 24 ff können im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des 
Bundesministers oder der Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf 
der Grundlage der nach § 24 Abs. 1 erlassenen Richtlinien von den Trägern der Rehabilitation gemäß § 3 
Abs. 1 Z 1 bis 3 vollzogen werden.“ 

3. In § 8 Abs. 1 wird die Wortfolge „Arbeit und“ durch die Wortfolge „Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz“ ersetzt. 

4. In § 8 Abs. 2 Z 1 und Z 3 wird die Wortfolge „des Bundesministers für Arbeit und Soziales“ durch die 
Wortfolge „der Bundesregierung“ ersetzt. 

5. In § 8 Abs. 2 Z 2 wird die Wortfolge „behinderter Menschen“ durch die Wortfolge „von Menschen mit 
Behinderungen“ ersetzt. 

6. In § 8 Abs. 2 Z 3 wird das Wort „Behindertenhilfe“ durch das Wort „Behindertenpolitik“ ersetzt und 
entfällt der Ausdruck „2012-2020“. 

7. In § 8 Abs. 2 Z 4 wird die Wortfolge „des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz“ durch die Wortfolge „des Bundesministers oder der Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz“ und die Wortfolge „über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (BGBl. III Nr. 105/2016).“ durch die Wortfolge „vom 13. Dezember 2006 über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BGBl. III Nr. 105/2016).“ 
ersetzt. 

8. § 8 Abs. 3 lautet: 
„(3) Der Bundesbehindertenbeirat ist in allen wichtigen Fragen der Behindertenpolitik von der 

Bundesregierung zu hören. Beim Bundesbehindertenbeirat ist eine Kommission einzurichten, die zu den 
Aufgaben gemäß Abs. 2 Z 2 bis 4 Vorschläge an den Bundesbehindertenbeirat erstatten kann. Die 
Vorschläge der Kommission sind vom Bundesbehindertenbeirat zu behandeln. Die Mitglieder der 
Kommission sind in ihrer Tätigkeit unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Der Österreichische 
Behindertenrat hat zur konstituierenden Sitzung der Kommission einzuladen. Die Einladung zur 
erstmaligen Sitzung hat innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfolgen.“ 

9. Dem § 8 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 
„(4) Der Bundesbehindertenbeirat und die Kommission sind zur Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 



BGBl. I - Ausgegeben am 18. Juli 2024 - Nr. 98 4 von 19 
 

www.ris.bka.gv.at  

 
 

 
95/46/EG (DSGVO), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 74 vom 
04.03.2021 S. 35 ermächtigt, insoweit dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung ist. Die in Frage kommenden personenbezogenen Datenarten sind: 

1. Vorname und Familienname, 
2. Geburtsdatum, 
3. Geschlecht sowie 
4. Grad der Behinderung. 

(5) Der Bundesbehindertenbeirat und die Kommission sind in Zusammenhang mit der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO und haben bei der 
Datenverarbeitung die in Art. 32 DSGVO festgelegten Datensicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Alle 
gespeicherten, personenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich sind.“ 

10. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt: 
„§ 8a. (1) Die Kommission gemäß § 8 Abs. 3 setzt sich aus den Mitgliedern des 

Bundesbehindertenbeirates gemäß § 9 Abs. 1 Z 7 bis 9 zusammen. Mit dem Ende der Mitgliedschaft zum 
Bundesbehindertenbeirat endet auch die Mitgliedschaft zur Kommission. Die Kommission ist berechtigt, 
Fachleute mit beratender Stimme beizuziehen. Ein Vertreter oder eine Vertreterin des Bundesministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist berechtigt, an den Sitzungen der Kommission 
mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder der Kommission wählen für die Dauer der Funktionsperiode der 
Kommission mit einfacher Mehrheit aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und die 
erforderliche Anzahl von Stellvertretungen. Die Namen der oder des gewählten Vorsitzenden und dessen 
oder deren Stellvertretungen sind dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz unverzüglich zu nennen. 

(3) Die Sitzungen der Kommission werden vom Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden bei Bedarf, 
mindestens jedoch zweimal pro Jahr, unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Über jede Sitzung 
der Kommission ist durch den Österreichischen Behindertenrat ein Protokoll zu führen, das vom 
Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden der Kommission zu unterfertigen ist. Den Mitgliedern sowie dem 
Bundesminister oder der Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist 
eine Protokollausfertigung zu übermitteln. Die Sitzungen der Kommission sind nicht öffentlich, über ihren 
Verlauf und die Ergebnisse ist Verschwiegenheit zu wahren. Die Kommission kann dem 
Bundesbehindertenbeirat die Veröffentlichung von Gutachten, Stellungnahmen und Empfehlungen gemäß 
§ 8 Abs. 2 Z 2 vorschlagen. 

(4) Die Kommission hat zur Sicherstellung der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben eine 
Geschäftsordnung zu beschließen. Die Geschäftsordnung beziehungsweise Änderungen der 
Geschäftsordnung sind vom Bundesminister oder von der Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz nach Anhörung des Bundesbehindertenbeirates zu genehmigen. Die 
Geschäftsordnung hat insbesondere nähere Bestimmungen über 

1. die Einberufung und den Ablauf der Sitzungen, 
2. die konkrete Ausgestaltung des Tätigkeitsberichtes, 
3. die Wahl des oder der Vorsitzenden und der Stellvertretungen, 
4. dessen oder deren Abberufung sowie 
5. die Anwesenheit und die Beschlussfassung in den Sitzungen 

zu enthalten. 
(5) Die Bürogeschäfte der Kommission sind vom Österreichischen Behindertenrat zu führen. 
(6) Auf die Weiterführung der Geschäfte nach dem Ende der Funktionsperiode ist die Bestimmung 

des § 9 Abs. 4 anzuwenden. Die Tätigkeit in der Kommission ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Den 
Mitgliedern und den gemäß § 8a Abs. 1 beigezogenen Fachleuten gebührt für die Teilnahme an den 
Sitzungen der Kommission der Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten unter Anwendung der für Schöffen 
und Geschworene geltenden Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes, BGBl. Nr. 136/1975, 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(7) Die Kommission hat jährlich einen Tätigkeitsbericht an den Bundesbehindertenbeirat zu legen 
sowie diesem mündlich zu berichten.“ 
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11. § 9 lautet: 

„§ 9. (1) Dem Bundesbehindertenbeirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 
1. der oder die Vorsitzende, 
2. je eine Vertretung der im Nationalrat vertretenen Parteien, 
3. je eine Vertretung der Bundesministerien, 
4. drei Personen als Vertretung der Bundesländer, 
5. eine Vertretung des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger, 
6. je drei Personen als Vertretung der Dienstgeber- und Dienstnehmerorganisationen, 
7. Vertreter und Vertreterinnen der organisierten Menschen mit Behinderungen, der organisierten 

Selbstvertreter und Selbstvertreterinnen und der organisierten Kriegsopfer entsprechend der 
Anzahl der Vertreter und Vertreterinnen der Bundesministerien, der Bundesländer sowie des 
Dachverbandes der Sozialversicherungsträger, 

8. der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin (§ 13a), 
9. der oder die Vorsitzende des Monitoringausschusses (§ 13j), 

10. ein Vertreter oder eine Vertreterin des Österreichischen Seniorenrates. 
(2) Den Vorsitz im Bundesbehindertenbeirat führt der Bundesminister oder die Bundesministerin für 

Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz oder ein oder eine von ihm oder ihr aus dem Stande 
der Bediensteten des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
bestellter Vertretung. 

(3) Der oder die Vorsitzende ist berechtigt, Fachleute mit beratender Stimme beizuziehen. 
(4) Die Funktionsperiode des Bundesbehindertenbeirates beträgt fünf Jahre. Nach Ablauf der 

Funktionsperiode hat der alte Beirat die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis der neue Beirat 
zusammentritt. 

(5) Die Bürogeschäfte des Beirates sind vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz zu führen.“ 

12. In § 10 wird die bisherige Absatzbezeichnung „(3)“ durch die Absatzbezeichnung „(4)“ und die 
bisherige Absatzbezeichnung „(4)“ durch die Absatzbezeichnung „(5)“ ersetzt. 

13. In § 10 Abs. 1 wird der Ausdruck „Z 9“ durch den Ausdruck „Z 10“ und die Wortfolge 
„Bundesminister für Arbeit und Soziales“ durch die Wortfolge „Bundesminister oder von der 
Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz“ ersetzt. 

14. In § 10 Abs. 1 Z 2 entfällt die Wortfolge „und Abs. 3“ und wird das Wort „Bundesministern;“ durch 
die Wortfolge „Bundesminister oder Bundesministerinnen;“ ersetzt. 

15. In § 10 Abs. 1 Z 5 wird das Wort „Vertreters“ durch die Wortfolge „Vertreters oder einer Vertreterin“ 
ersetzt. 

16. § 10 Abs. 1 Z 6 lautet: 
„6. für die im § 9 Abs. 1 Z 7 genannten Mitglieder dem Österreichischen Behindertenrat;“ 

17. Nach § 10 Abs. 1 Z 6 wird folgende Z 7 eingefügt: 
„7. für das im § 9 Abs. 1 Z 10 genannte Mitglied dem Österreichischen Seniorenrat.“ 

18. § 10 Abs. 2 und Abs. 3 lauten: 
„(2) Hinsichtlich des Vorschlags der Mitglieder gemäß § 9 Abs. 1 Z 7 hat der Österreichische 

Behindertenrat im Vorfeld darauf zu achten, Konsultationen mit anderen im Behindertenbereich tätigen 
Organisationen, wie der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, den Selbstvertretungs-Organisationen sowie 
Betroffenenvereinigungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen, insbesondere jenen 
Organisationen, die nicht Mitglied des Österreichischen Behindertenrats sind, zu führen. Die Auswahl der 
Mitglieder und Ersatzmitglieder hat möglichst ausgewogen und nach objektiven, pluralistischen und 
partizipativen Kriterien zu erfolgen. 

(3) Die gesamten Besetzungsvorschläge für den Bundesbehindertenbeirat nach Abs. 1 sind leicht 
auffindbar und barrierefrei auf der Website des Österreichischen Behindertenrats zu veröffentlichen.“ 

19. In § 10 Abs. 4 wird die Wortfolge „den Bundesminister für Arbeit und Soziales“ durch die Wortfolge 
„den Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
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Konsumentenschutz“ und die Wortfolge „des Beirates“ durch die Wortfolge „des 
Bundesbehindertenbeirates“ ersetzt. 

20. In § 12 wird die bisherige Absatzbezeichnung „(5)“ durch die Absatzbezeichnung „(6)“ ersetzt und nach 
Abs. 4 folgender Abs. 5 (neu) eingefügt: 

„(5) Die Beschlüsse des Bundesbehindertenbeirates sind der Bundesregierung schriftlich zur Kenntnis 
zu bringen und auf der Website des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz zu veröffentlichen.“ 

21. In § 12 Abs. 1 wird die Wortfolge „vom Vorsitzenden“ durch die Wortfolge „vom Vorsitzenden oder 
von der Vorsitzenden“ ersetzt. 

22. In § 12 Abs. 2 wird der Ausdruck „14 Tage“ durch die Wortfolge „drei Wochen“ ersetzt. 

23. In § 12 Abs. 3 erster und zweiter Satz wird das Wort „beschlußfähig“ durch das Wort 
„beschlussfähig“ ersetzt. 

24. In § 12 Abs. 3 dritter Satz wird der Ausdruck „faßt“ durch den Ausdruck „fasst“ und in Abs. 3 vierter 
Satz die Wortfolge „des Vorsitzenden“ durch die Wortfolge „des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden“ 
ersetzt. 

25. Dem § 12 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Sofern bei der Beschlussfassung vom Vorschlag der Kommission gemäß § 8a Abs. 3 letzter Satz 
abgewichen wird, muss dies im Sitzungsprotokoll des Bundesbehindertenbeirates vermerkt und die seitens 
der Kommission geschäftsordnungsgemäß beschlossene Empfehlung dem Sitzungsprotokoll des 
Bundesbehindertenbeirates angefügt werden.“ 

§ 12 Abs. 4 lautet: 
„(4) Über jede Sitzung ist durch Bedienstete des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz ein Protokoll zu führen. Den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern ist eine 
Protokollausfertigung zu übermitteln.“ 

27. In § 12 Abs. 6 wird die Wortfolge „Bundesminister für Arbeit und Soziales“ durch die Wortfolge 
„Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz“ 
ersetzt. 

28. Die Überschrift zu ABSCHNITT IIa lautet: 
„BERICHT DER BUNDESREGIERUNG ÜBER DIE LAGE DER MENSCHEN MIT 

BEHINDERUNGEN IN ÖSTERREICH“ 

29. „§ 13a.“ erhält die Bezeichnung „§ 13“. 

30. In § 13 Abs. 1 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen“ durch 
die Wortfolge „Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz“ und die Wortfolge „behinderten Menschen“ durch die Wortfolge „Menschen mit 
Behinderungen“ ersetzt. 

31. In § 13 Abs. 2 Z 1 wird die Wortfolge „Menschen mit Behinderung“ durch die Wortfolge „Menschen 
mit Behinderungen“ ersetzt. 

32. In § 13 Abs. 2 Z 3 wird die Wortfolge „des Behindertenanwalts“ durch die Wortfolge „des 
Behindertenanwalts oder der Behindertenanwältin“ ersetzt. 

33. In § 13 Abs. 2 Z 4 wird die Wortfolge „der UN-Konvention „Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ getroffenen Maßnahmen“ durch die Wortfolge „des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
Behindertenrechtskonvention, BGBl. III Nr. 105/2006) getroffenen Maßnahmen“ ersetzt. 

34. Die Überschrift zu ABSCHNITT IIb lautet: 
„BEHINDERTENANWALT ODER BEHINDERTENANWÄLTIN“ 

35. „§ 13b“ erhält die Bezeichnung „§ 13a“. 
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36. § 13a lautet: 

„§ 13a. (1) Beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist die 
Funktion eines Anwalts oder einer Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit 
Behinderungen (Behindertenanwalt oder Behindertenanwältin) einzurichten und sind der 
Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin sowie eine Stellvertretung für den Anwalt oder die 
Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen (stellvertretender 
Behindertenanwalt:stellvertretende Behindertenanwältin) vom Bundesminister oder von der 
Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu bestellen. 

(2) Zur Führung der laufenden Geschäfte ist vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz nach Bedarf in den Landesstellen des Bundesamtes für Soziales und 
Behindertenwesen ein Büro einzurichten. 

(3) Für die sachlichen und personellen Erfordernisse des Behindertenanwaltes oder der 
Behindertenanwältin sowie der einzurichtenden Büros in den Landesstellen des Bundesamtes für Soziales 
und Behindertenwesen hat das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz aufzukommen, wobei die Grundsätze der Wirkungsorientierung gemäß § 2 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes über die Führung des Bundeshaushaltes (Bundeshaushaltsgesetz 2013 – BHG 2013), 
BGBl. I Nr. 139/2009, in der jeweils geltenden Fassung zu berücksichtigen sind. 

(4) Die den in den Landesstellen des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen 
einzurichtenden Büros zur Dienstleistung zugewiesenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen unterliegen der 
Dienst- und Fachaufsicht durch den Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin.“ 

37. „§ 13c“ erhält die Bezeichnung „§ 13b“. 

38. § 13b samt Überschrift lautet: 
„Aufgaben des Behindertenanwalts oder der Behindertenanwältin“ 

„§ 13b. (1) Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin ist zuständig für die Beratung und 
Unterstützung von Personen, die sich im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG), 
BGBl. I Nr. 82/2005, in der jeweils geltenden Fassung oder der §§ 7a bis 7q des 
Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, in der jeweils geltenden Fassung 
diskriminiert fühlen. Er oder sie kann zu diesem Zweck Sprechstunden und Sprechtage im gesamten 
Bundesgebiet abhalten. Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin ist in Ausübung seiner oder 
ihrer Tätigkeit selbständig, unabhängig und an keine Weisungen gebunden. 

(2) Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin kann Untersuchungen zum Thema der 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen durchführen sowie Berichte veröffentlichen und 
Empfehlungen zu allen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen berührenden Fragen 
abgeben. 

(3) Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin kann, falls erforderlich, auf Grund einer 
behaupteten Diskriminierung eines Menschen mit Behinderung den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin 
oder den sonst Verantwortlichen oder die sonst Verantwortliche zur Abgabe einer schriftlichen 
Stellungnahme auffordern. Er oder sie kann auch weitere Auskünfte vom Arbeitgeber oder von der 
Arbeitgeberin, vom Betriebsrat oder von den Beschäftigten des betroffenen Betriebes oder von sonst 
Verantwortlichen oder von weiteren Auskunftspersonen einholen. Diese sind verpflichtet, dem 
Behindertenanwalt oder der Behindertenanwältin die für die Durchführung seiner oder ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(4) Vermutet der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin eine Diskriminierung eines 
Menschen mit Behinderung, kann er oder sie 

1. um Auskunft und Mitwirkung der Bundesverwaltung ersuchen. Das Auskunftsersuchen hat den 
Sachverhalt der vermuteten Diskriminierung zu enthalten und ist zu begründen, weshalb um 
Stellungnahme ersucht wird. Die Stellungnahme der Bundesverwaltung hat schriftlich zu erfolgen, 
wobei der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin erforderlichenfalls weitere Auskünfte 
einholen kann. 

2. die in Betracht kommenden Träger der Sozialversicherung um Auskunft über die 
sozialversicherungsrechtliche Beitragsgrundlage sowie über die Beitragsgrundlage nach dem 
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz – BMSVG, BGBl. I Nr. 100/2002, 
in der jeweils geltenden Fassung von Personen ersuchen, deren Einkommen für die Entscheidung 
über die vermutete Diskriminierung unbedingt erforderlich sind. Der Behindertenanwalt oder die 
Behindertenanwältin hat hiezu Namen, Geburtsdatum und Versicherungsnummer der betroffenen 
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Personen sowie Namen der Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen der betroffenen Personen bekannt 
zu geben. Die in Betracht kommenden Träger der Sozialversicherung sind verpflichtet, dem 
Behindertenanwalt oder der Behindertenanwältin die für die Durchführung seiner oder ihrer 
Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die in Betracht kommenden Träger der 
Sozialversicherung haften nicht für Nachteile, die bei der Erfüllung ihrer Auskunftspflichten auf 
Grund von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten der in ihren Anlagen enthaltenen Daten 
entstehen. Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin ist verpflichtet, über diese ihm 
oder ihr im Rahmen der Auskunftserteilung bekannt gewordenen Daten Verschwiegenheit zu 
bewahren. Als Ausnahme davon darf der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin diese 
ihm oder ihr im Rahmen der Auskunftserteilung bekannt gewordenen Daten in anonymisierter 
Form an die von der vermuteten Diskriminierung betroffene Person weitergeben, wenn damit der 
von der Diskriminierung betroffene Mensch mit Behinderung die Diskriminierung verfolgen kann. 

(5) Ist der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin der Auffassung, dass eine 
Diskriminierung eines Menschen mit Behinderung vorliegt, so kann er oder sie ein Anbringen, mit dem die 
Schlichtung gemäß §§ 14 ff BGStG, BGBl. I Nr. 82/2005, in der jeweils geltenden Fassung begehrt wird, 
beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einbringen. 

(6) Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin kann Verbandsklagen nach § 13 BGStG, 
BGBl. I Nr. 82/2005, in der jeweils geltenden Fassung einbringen. 

(7) Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin hat jährlich einen Tätigkeitsbericht an den 
Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu 
legen sowie dem Bundesbehindertenbeirat (§ 8) mündlich zu berichten. Der Bundesminister oder die 
Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat diesen Bericht dem 
Nationalrat vorzulegen. 

(8) Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin ist zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten von natürlichen und juristischen Personen im Sinne der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DSGVO), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 
S. 1, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 74 vom 04.03.2021 S. 35 ermächtigt, insoweit dies zur Erfüllung 
der ihm oder ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. 

1. Stammdaten der beratenen oder unterstützten Personen mit Behinderungen: 
a) Vornamen und Familiennamen, 
b) Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum, 
c) Geschlecht, 
d) Staatsangehörigkeit, Aufenthalts- und Arbeitsberechtigungen, 
e) Adresse des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes, 
f) Telefon- und Faxnummer, 
g) E-Mail-Adresse. 

2. Personenbezogene Daten über wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen: 
a) Familienstand (einschließlich Lebensgemeinschaft), 
b) unterhaltsberechtigte Familienangehörige, 
c) Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Status der Person (erwerbstätig, arbeitslos, Pensionist oder 

Pensionistin, in Schul- oder Berufsausbildung, selbstversichert, Zugehörigkeit zum Kreis der 
begünstigten Behinderten, Inhaber oder Inhaberin einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises), 

d) Einkommen (eigenes Einkommen, Partner- oder Partnerinneneinkommen, 
Haushaltseinkommen), 

e) Art, Inhalt, Dauer und Höhe gewährter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen. 
3. Personenbezogene Daten einer Behinderung: 

a) Funktionseinschränkungen, 
b) Grad der Behinderung. 

4. Allgemeine Kontaktdaten juristischer Personen und sonstiger Unternehmen: 
a) Rechtsform, 
b) Bezeichnung, 
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c) Bezeichnung laut Unternehmensregister (UR) der Bundesanstalt Statistik Österreich gemäß 

§ 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

d) Firmenbuchnummer, 
e) Kennzahl im Unternehmensregister (KUR), 
f) Einstufung als juristische Person im Unternehmensregister, 
g) Firmensitz, 
h) Kontaktinformation. 

5. Angaben zu den bei der juristischen Person und bei sonstigen Unternehmen beschäftigten 
Personen: 
a) Arbeitsverträge, 
b) nähere Angaben zum Arbeitsverhältnis, 
c) Arbeitszeitaufzeichnungen, 
d) Abwesenheiten, 
e) Gehaltsbelege, 
f) Qualifizierungs- und Karriereschritte. 

(9) Die Funktion des Behindertenanwalts oder der Behindertenanwältin ist hauptberuflich auszuüben. 
Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin ist zur gewissenhaften Ausübung der Funktion 
verpflichtet. Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin ist in Zusammenhang mit der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortlicher oder Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
DSGVO und hat bei der Datenverarbeitung die in Art. 32 DSGVO festgelegten 
Datensicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist auf den 
Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin, den stellvertretenden Behindertenanwalt oder die 
stellvertretende Behindertenanwältin und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Büros nach § 13a 
Abs. 2 zu beschränken. Alle gespeicherten, personenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 
sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich sind. 

(10) Die Landesstellen des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen haben den 
Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben, 
insbesondere bei der Abhaltung von Sprechtagen, nach Bedarf zu unterstützen.“ 

39. „§ 13d“ erhält die Bezeichnung „§ 13c“. 

40. § 13c samt Überschrift lautet: 
„Bestellung und Besoldung des Behindertenanwalts oder der Behindertenanwältin 

§ 13c. (1) Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin ist auf die Dauer von fünf Jahren zu 
bestellen. Durch die Bestellung zum Behindertenanwalt oder zur Behindertenanwältin wird die 
dienstrechtliche Stellung eines oder einer öffentlich-rechtlich oder vertraglich beschäftigten 
Bundesbediensteten nicht verändert. 

(2) Für die Dauer der Verwendung als Behindertenanwalt oder Behindertenanwältin gebührt eine fixe 
Bezahlung 

1. des oder der öffentlich-rechtlich beschäftigten Bundesbediensteten in der Höhe gemäß § 31 
Abs. 2 Z 1 des Bundesgesetzes vom 29. Feber 1956 über die Bezüge der Bundesbeamten 
(Gehaltsgesetz 1956 – GehG), BGBl. Nr. 54/1956, in der jeweils geltenden Fassung; 

2. des oder der vertraglich beschäftigten Bundesbediensteten in der Höhe gemäß § 74 Abs. 2 Z 1 des 
Bundesgesetzes vom 17. März 1948 über das Dienst- und Besoldungsrecht der 
Vertragsbediensteten des Bundes (Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG), BGBl. Nr. 86/1948, 
in der jeweils geltenden Fassung. 

Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin hat Anspruch auf den Ersatz der Reise- und 
Aufenthaltskosten unter Anwendung der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung. 

(3) Durch die Bestellung einer nicht in einem öffentlich-rechtlichen oder vertraglichen 
Bundesdienstverhältnis stehenden Person zum Behindertenanwalt oder zur Behindertenanwältin wird ein 
auf die Dauer der Funktion gemäß Abs. 1 befristetes vertragliches Dienstverhältnis zum Bund nach dem 
Bundesgesetz vom 17. März 1948 über das Dienst- und Besoldungsrecht der Vertragsbediensteten des 
Bundes (Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG), BGBl. Nr. 86/1948, in der jeweils geltenden Fassung 
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begründet, wobei eine Bezahlung nach Maßgabe des Abs. 2 Z 2 und ein Ersatz der Reise- und 
Aufenthaltskosten nach Maßgabe des Abs. 2 letzter Satz gebührt. 

(4) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat vor Bestellung und vor Weiterbestellung eines Behindertenanwalts oder einer 
Behindertenanwältin die Funktion unter sinngemäßer Anwendung der §§ 1 und 5 Abs. 2, 2a, 3, 4 und 8 
sowie § 6 des Bundesgesetzes vom 25. Jänner 1989 über die Ausschreibung bestimmter Funktionen und 
Arbeitsplätze sowie die Besetzung von Planstellen im Bundesdienst und über die Änderung des Bundes- 
Personalvertretungsgesetzes (Ausschreibungsgesetz 1989 – AusG), BGBl. Nr. 85/1989, in der jeweils 
geltenden Fassung öffentlich auszuschreiben. Menschen mit Behinderungen sind ausdrücklich zur 
Bewerbung einzuladen. Bei Weiterbestellung ist § 4 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 17. März 1948 über 
das Dienst- und Besoldungsrecht der Vertragsbediensteten des Bundes (Vertragsbedienstetengesetz 
1948 – VBG), BGBl. Nr. 86/1948, in der jeweils geltenden Fassung nicht anzuwenden; durch die 
Weiterbestellung wird, wenn in der vorangegangenen Funktionsperiode das Dienstverhältnis befristet war, 
neuerlich ein befristetes Dienstverhältnis begründet. 

(5) Zum Behindertenanwalt oder zur Behindertenanwältin kann nur bestellt werden, wer volle 
Handlungsfähigkeit besitzt. 

(6) Zur Beurteilung der Eignung für die Funktion des Behindertenanwaltes oder der 
Behindertenanwältin sind nachstehende Kriterien mit gleicher Gewichtung heranzuziehen: 

1. besondere Erfahrungen und Kenntnisse auf den Gebieten der Belange von Menschen mit 
Behinderungen, wie insbesondere des Gleichbehandlungsrechts und des Arbeits- und Sozialrechts 
sowie Kenntnisse im Hinblick auf die Aufgabengebiete des Behindertenanwalts oder der 
Behindertenanwältin, der öffentlichen Verwaltung und Erfahrung mit Öffentlichkeitsarbeit; 

2. Managementkompetenzen, wie insbesondere Führungs- und Managementerfahrung, 
Organisationstalent, strategisches Denken, Zielorientiertheit und Entscheidungsfähigkeit; 

3. sozial-kommunikative Kompetenzen, wie insbesondere Eignung zur Menschenführung, 
Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit und Teamfähigkeit; 

Bei gleicher Eignung ist einem Menschen mit Behinderungen bei der Bestellung der Vorzug zu geben. 
(7) Der Österreichische Behindertenrat hat mit denjenigen Bewerbern oder Bewerberinnen, die 

seitens des Österreichischen Behindertenrats in die engere Wahl gezogen werden, ein öffentliches Hearing 
durchzuführen. Zu diesem Zweck ist der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ermächtigt, die Bewerbungsunterlagen einschließlich 
personenbezogener Daten an den Österreichischen Behindertenrat zu übermitteln. Zur Beurteilung der 
Eignung der Bewerber oder Bewerberinnen ist eine Kommission durch den Österreichischen 
Behindertenrat zu bilden. Bei der Auswahl der Kommissionsmitglieder ist seitens des Österreichischen 
Behindertenrats darauf hinzuwirken, dass ein ausgewogenes Verhältnis hinsichtlich Geschlecht und 
Behinderungsform vorliegt. Der Österreichische Behindertenrat führt das öffentliche Hearing unabhängig 
und weisungsfrei durch. Nach Durchführung des öffentlichen Hearings ist dem Bundesminister:der 
Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz innerhalb von drei Monaten, 
ab dem Ablauf der Bewerbungsfrist, ein begründetes, barrierefreies Gutachten vorzulegen. Der 
Österreichische Behindertenrat ist Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO und hat bei der 
Datenverarbeitung die in Art. 32 DSGVO festgelegten Datensicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Alle 
gespeicherten, personenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich sind. 

(8) Das Gutachten hat insbesondere zu enthalten: 
1. die Angabe, welche der Bewerber oder Bewerberinnen als nicht geeignet und welche Bewerber 

oder Bewerberinnen als geeignet anzusehen sind und 
2. welche von den geeigneten Bewerber oder Bewerberinnen bezogen auf die in der Ausschreibung 

gewichteten besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten in höchstem, welche in hohem und welche in 
geringerem Ausmaß geeignet sind. 

(9) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat in geeigneter Form zu veröffentlichen: 

1. geschlechterweise aufgeschlüsselt die Anzahl der im Gutachten für die Ausübung der 
ausgeschriebenen Funktion als geeignet angesehenen Bewerber oder Bewerberinnen gegliedert 
nach dem Ausmaß ihrer Eignung, 

2. die Vornamen und Familiennamen der Mitglieder der Kommission. 
Zusätzlich haben die Veröffentlichungen auf der elektronischen Verlautbarungs- und 
Informationsplattform des Bundes (EVI) zu erfolgen oder sind diese darauf zugänglich zu machen. Diese 
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Veröffentlichungen haben nach Erstattung des Gutachtens an den Bundesminister oder die 
Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu erfolgen. 

(10) Bewerber oder Bewerberinnen haben keinen Rechtsanspruch auf Bestellung mit der 
ausgeschriebenen Funktion. Sie haben keine Parteistellung. Nach der Vergabe der Funktion hat der 
Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz alle 
Bewerber oder Bewerberinnen, die nicht berücksichtigt worden sind, hievon formlos zu verständigen. 

(11) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat die Veröffentlichung gemäß Abs. 9 durch Angabe des Namens der Person zu 
ergänzen, die zum Behindertenanwalt oder zur Behindertenanwältin bestellt wurde. Die Veröffentlichungen 
haben gleichzeitig mindestens einen Monat und maximal sechs Monate ersichtlich zu bleiben. 

(12) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat nach Einlangen der Bewerbungen und vor der Bestellung des Behindertenanwalts 
oder der Behindertenanwältin nach Durchführung des Hearings durch den Österreichischen Behindertenrat 
den Bundesbehindertenbeirat (§ 8) anzuhören.“ 

41. „§ 13e“ erhält die Bezeichnung „§ 13d“. 

42. § 13d samt Überschrift lautet: 
„Funktionsdauer und Enthebung 

§ 13d. (1) Die Funktion des Behindertenanwalts oder der Behindertenanwältin endet 
1. mit Ablauf der Funktionsperiode, wenn keine Weiterbestellung erfolgt, 
2. mit Auflösung des Dienstverhältnisses, 
3. mit Ausscheiden aus dem Dienststand, 
4. mit der Enthebung vom Amt, 
5. mit Ablauf des Monats, in dem er oder sie das 65. Lebensjahr vollendet. 

(2) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat den Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin von seiner oder ihrer 
Funktion zu entheben, wenn er oder sie 

1. schriftlich darum ersucht, 
2. sich Verfehlungen von solcher Art und Schwere zu Schulden kommen lässt, dass die weitere 

Ausübung seiner oder ihrer Funktion den Interessen der Funktion abträglich wäre.“ 

43. Nach § 13d wird folgender § 13e samt Überschrift eingefügt: 
„Aufgaben und Bestellung des stellvertretenden Behindertenanwalts oder der stellvertretenden 

Behindertenanwältin 
§ 13e. (1) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz hat einen Bediensteten oder eine Bedienstete seines oder ihres Ressorts als 
Stellvertreter oder Stellvertreterin des Behindertenanwalts oder der Behindertenanwältin für die Dauer von 
fünf Jahren zu bestellen. Nach Ablauf der fünfjährigen Funktionsperiode hat der stellvertretende 
Behindertenanwalt oder die stellvertretende Behindertenanwältin die Vertretungsfunktion so lange weiter 
auszuüben, bis ein neuer stellvertretender Behindertenanwalt oder eine neue stellvertretende 
Behindertenanwältin bestellt ist. 

(2) Der stellvertretende Behindertenanwalt oder die stellvertretende Behindertenanwältin vertritt den 
Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin in Fällen einer längerfristigen, durchgehenden 
Verhinderung. Der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin oder das Büro des 
Behindertenanwaltes oder der Behindertenanwältin hat seine oder ihre Verhinderung unverzüglich dem 
Bundesminister oder der Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
mitzuteilen. 

(3) Der stellvertretende Behindertenanwalt oder die stellvertretende Behindertenanwältin steht im 
Falle der Vertretung des Behindertenanwalts oder der Behindertenanwältin unter Fortzahlung seiner oder 
ihrer Dienstbezüge die zur Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben notwendige freie Zeit zu und gebührt 
ihm:ihr im Falle einer längerfristigen durchgehenden Vertretung gemäß §§ 36b und 37 des Bundesgesetzes 
vom 29. Feber 1956 über die Bezüge der Bundesbeamten (Gehaltsgesetz 1956 – GehG), BGBl. Nr. 54/1956, 
in der jeweils geltenden Fassung beziehungsweise § 74 Abs. 6 des Bundesgesetzes vom 17. März 1948 
über das Dienst- und Besoldungsrecht der Vertragsbediensteten des Bundes 
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(Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG), BGBl. Nr. 86/1948, in der jeweils geltenden Fassung eine 
Aufzahlung unter Berücksichtigung des § 13c Abs. 2 und der Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten nach 
Maßgabe des § 13c Abs. 2 letzter Satz; die Inanspruchnahme ist dem oder der Dienst- und Fachvorgesetzten 
mitzuteilen. 

(4) § 13b sowie § 13c Abs. 4 bis 12 sind für den stellvertretenden Behindertenanwalt oder die 
stellvertretende Behindertenanwältin mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Ausschreibung ressortintern 
zu erfolgen hat, wobei in die gemäß § 13c Abs. 7 zu bildende Kommission des Österreichischen 
Behindertenrats der Behindertenanwalt oder die Behindertenanwältin als zusätzliches stimmberechtigtes 
Mitglied zu berufen ist.“ 

In § 13j Abs. 1 wird die Wortfolge „der in § 10 Abs. 1 Z 6 genannten Dachorganisation“ durch die Wortfolge 
„dem Österreichischen Behindertenrat“ ersetzt. 

45. In § 13l Abs. 1 wird der Betrag „320 000 Euro“ durch den Betrag „520 000 Euro“ ersetzt. 

46. § 13l Abs. 1 dritter Satz lautet: 
„Dieser Betrag ist ausgehend vom Basisjahr 2024 jährlich gemäß § 108f des Bundesgesetzes vom 
9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung festgesetzten Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen.“ 

47. In § 22 Abs. 1 vierter Satz wird die Wortfolge „die Vereinigung, auf die die Voraussetzungen des § 10 
Abs. 1 Z 6 zutreffen,“ durch die Wortfolge „der Österreichische Behindertenrat“ ersetzt. 

48. Dem § 28 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Zusätzlich zu den gemäß Abs. 2 zur Verfügung gestellten Mitteln werden zur Erfüllung der 

Aufgaben des Fonds gemäß § 33 aus allgemeinen Budgetmitteln des Bundeshaushalts Mittel in Höhe von 
50 Mio. Euro dem Fonds zugewiesen.“ 

49. In § 33 wird die Wort- und Zeichenfolge „§ 28 Abs. 2“ durch die Wort- und Zeichenfolge „§ 28 Abs. 2 
und 3“ ersetzt. 

50. Nach § 33 wird das Wort „Abschnitt“ durch das Wort „ABSCHNITT“ ersetzt. 

51. Die Überschrift zu ABSCHNITT Va lautet: 
„ASSISTENZHUNDE, THERAPIEBEGLEITHUNDE“ 

52. In § 39a Abs. 8 wird nach der Wortfolge „Anschaffung ist“ die Wortfolge „eine Ausbildung des 
Assistenzhundes und des Assistenzhundehalters oder der Assistenzhundehalterin, sowie“ eingefügt. 

53. In § 39a Abs. 8a erster Satz wird das Wort „und“ durch die Wortfolge „des Therapiebegleithundes 
und des Therapiebegleithundehalters oder der Therapiebegleithundehalterin, sowie“ ersetzt. 

54. § 39a Abs. 10 lautet: 
„(10) Mit der Beurteilung von Assistenzhunden und Therapiebegleithunden ist eine Institution zu 

beauftragen, die eigene wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich Veterinärmedizin, Ethik in der Mensch- 
Tier-Beziehung und Kognitionsforschung betreibt. Nähere Bestimmungen über die Kriterien zur 
Beurteilung und Ausbildung, die Anforderungen an die die Beurteilung durchführende Stelle sowie die 
Qualitätssicherungsmaßnahmen von Assistenzhunden und Therapiebegleithunden sind vom 
Bundesminister oder von der Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
in Form von Richtlinien festzulegen. Diese Richtlinien sind auf der Website des Bundesministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu veröffentlichen.“ 

55. § 42 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Der Behindertenpass ist ein amtlicher Lichtbildausweis und hat den Vornamen sowie den Familiennamen, 
das Geburtsdatum und den festgestellten Grad der Behinderung zu enthalten und ist mit einem Lichtbild 
auszustatten.“ 

56. In § 42 Abs. 1 zweiter Satz wird die Wortfolge „behinderten Menschen“ durch die Wortfolge 
„Menschen mit Behinderungen“ ersetzt. 
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57. Nach § 43 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Liegt die Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen 
dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ oder ein gültiger Behindertenpass nicht 
mehr vor, hat der Inhaber oder die Inhaberin den gemäß § 29b Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
6. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen werden (Straßenverkehrsordnung 
1960 – StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960, in der jeweils geltenden Fassung ausgestellten Ausweis 
(Parkausweis für Menschen mit Behinderungen) dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 
unverzüglich abzuliefern; kommt der Inhaber oder die Inhaberin dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der 
Parkausweis für Menschen mit Behinderungen nach Maßgabe des § 29b Abs. 1a StVO 1960, BGBl. Nr. 
159/1960, in der jeweils geltenden Fassung vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 
einzuziehen.“ 

58. Nach § 45 Abs. 1 werden folgende Abs. 1a bis 1c eingefügt: 
„(1a) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist ermächtigt, personenbezogene Daten wie 

Lichtbilder in der Reihenfolge 
1. aus den Beständen der Passbehörden (§§ 22a ff des Passgesetzes 1992, BGBl. Nr. 839/1992, in der 

jeweils geltenden Fassung), 
2. aus den Beständen der mit der Registrierung des Elektronischen Identitätsnachweises – E-ID 

betrauten Behörden (§§ 4a und 4b des E-Government-Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, 
in der jeweils geltenden Fassung), 

3. aus den Beständen des Führerscheinregisters (§§ 16 ff und 35 des Führerscheingesetzes – FSG, 
BGBl. I Nr. 120/1997, in der jeweils geltenden Fassung), 

4. aus den Beständen des Zentralen Fremdenregisters (§ 26 des BFA-Verfahrensgesetzes, BGBl. I 
Nr. 87/2012, in der jeweils geltenden Fassung) 

automationsunterstützt im Rahmen einer Online-Abfrage unter Verwendung des bereichsspezifischen 
Personenkennzeichens (bPK) nach § 9 E-GovG zu verarbeiten. Für die Verarbeitung der Bilddaten ist das 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Verantwortlicher nach Art. 4 Z 7 DSGVO. Überdies steht 
der Benutzung eines Lichtbildwerks oder eines Lichtbilds im Sinne des § 74 des Urheberrechtsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 111/1936, in der jeweils geltenden Fassung zu diesem Zweck das Urheberrecht nicht entgegen. 

(1b) Sofern in den Beständen nach Abs. 1a Z 1 bis 4 kein Lichtbild vorhanden ist, ist der Antragsteller 
oder die Antragstellerin verpflichtet, das Lichtbild dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 
beizubringen. Für die Anforderungen an die beizubringenden Lichtbilder gelten die Bestimmungen der 
Passgesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 223/2006, in der jeweils geltenden Fassung. 

(1c) Die automationsunterstützte Übernahme der Lichtbilder gemäß Abs. 1a ist erst möglich, wenn die 
notwendigen technischen Voraussetzungen vorliegen. Der Bundesminister oder die Bundesministerin für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat das Vorliegen dieser Voraussetzungen mit 
Verordnung festzustellen. Die entsprechende Verordnung kann vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes erlassen werden, darf jedoch nicht vor diesem in Kraft treten.“ 

59. § 45 Abs. 2 lautet: 
„(2) Ein Bescheid ist nur dann zu erteilen, wenn einem Antrag gemäß Abs. 1 nicht stattgegeben, das 

Verfahren eingestellt (§ 41 Abs. 3), der Behindertenpass gemäß § 43 Abs. 1 oder der Parkausweis für 
Menschen mit Behinderungen gemäß § 43 Abs. 1a eingezogen wird. Dem ausgestellten Behindertenpass 
kommt Bescheidcharakter zu. Der Behindertenpass ist kein Nachweis im Sinne des § 14 Abs. 1 des 
Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, in der jeweils geltenden Fassung.“ 

60. § 45 Abs. 5 lautet: 
„(5) Der Österreichische Behindertenrat entsendet die Vertretung der Interessenvertretung der 

Menschen mit Behinderungen. Für jede Vertretung ist jeweils auch die erforderliche Anzahl von 
Ersatzmitgliedern zu entsenden.“ 
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61. Die Überschrift zu ABSCHNITT VIII lautet: 

„KOSTENERSATZ ÖSTERREICHISCHER BEHINDERTENRAT“ 

62. § 50 lautet: 
„§ 50. (1) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz hat dem Österreichischen Behindertenrat aus allgemeinen Budgetmitteln jährlich 870 
000 Euro für die ihm durch die Besorgung der ihm vom Gesetzgeber zugewiesenen Aufgaben, durch seine 
koordinierende Tätigkeit auf dem Gebiet der Behindertenpolitik und seine sonstige im öffentlichen 
Interesse gelegene Mitwirkung auf diesem Gebiet entstehenden Aufwand zur Verfügung zu stellen. Dieser 
Betrag ist ausgehend vom Basisjahr 2024 jährlich ab dem Jahr 2025 gemäß § 108f des Bundesgesetzes vom 
9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung festgesetzten Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen. 

(2) Voraussetzung für die Überweisung des Betrages gemäß Abs. 1 ist die Abgabe einer schriftlichen 
Verpflichtungserklärung des Vereins, die Mittel nur zu den in Abs. 1 angeführten Zwecken zu verwenden 
und über die widmungsgemäße Verwendung jährlich bis zum 30. Juni des Folgejahres eine 
Wirtschaftsprüfer- oder Wirtschaftsprüferinnenbestätigung vorzulegen. Seitens des Österreichischen 
Behindertenrats ist zudem darauf hinzuwirken, dass bei den zur Entscheidung befugten Organen des 
Österreichischen Behindertenrats ein ausgewogenes Verhältnis sowohl hinsichtlich des Geschlechtes und 
der Behinderungsform als auch hinsichtlich des Hauptaufgabenbereichs der vertretenen Organisation 
vorliegt. 

(3) Dem Bund oder einer von diesem zu beauftragenden Stelle ist es vorbehalten, die Verwendung der 
Mittel jederzeit zu überprüfen. Zu diesem Zweck sind Organen des Bundes oder einer von diesem 
beauftragten Stelle die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, Einsicht in die Bücher und Belege zu gestatten 
und Besichtigungen an Ort und Stelle zu erlauben. 

(4) Im Falle der widmungswidrigen Verwendung der Mittel gemäß Abs. 1 sind diese dem allgemeinen 
Bundeshaushalt der Untergliederung 21 zurückzuerstatten. Im Falle der Einstellung der Vereinstätigkeit 
oder der Auflösung des Vereins sind noch nicht verwendete Mittel dem allgemeinen Bundeshaushalt der 
Untergliederung 21 zurückzuerstatten. Ein etwaig zurückzuzahlender Betrag ist für die Zeit von der 
Auszahlung bis zur Rückzahlung mit 3 vH über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 1 1. Euro-
Justiz-Begleitgesetz, BGBl. I Nr. 125/1998, in der jeweils geltenden Fassung pro Jahr zu verzinsen. 

(5) Der Österreichische Behindertenrat hat jährlich einen Tätigkeitsbericht an den Bundesminister 
oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu legen sowie dem 
Bundesbehindertenbeirat (§ 8) mündlich zu berichten.“ 

63. In § 53 wird die bisherige Absatzbezeichnung „(3)“ durch die Absatzbezeichnung „(2)“ ersetzt. 

64. § 53 Abs. 3 und Abs. 4 lauten: 
„(3) Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, die 

Sozialversicherungsträger und das Arbeitsmarktservice sowie andere öffentliche Stellen dürfen nach 
gesetzlichen Vorschriften verarbeitete Daten des eigenen staatlichen Tätigkeitsbereichs, verknüpft mit dem 
verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen „Amtliche Statistik“, der Bundesanstalt 
Statistik Österreich zum Zweck der Zusammenführung mit Daten betreffend Menschen mit Behinderungen 
und der nachfolgenden wissenschaftlichen oder statistischen Auswertung übermitteln. Eine 
Rückübermittlung zusammengeführter indirekt personenbezogener Daten oder die Rückführung auf einen 
direkten Personenbezug darf nicht erfolgen. Die Bundesanstalt erstellt wissenschaftliche oder statistische 
Auswertungen nach Beauftragung durch den Bundesminister:die Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Die Bundesanstalt Statistik Austria erbringt ihre Leistungen 
nach diesem Bundesgesetz gegen Kostenersatz gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 des Bundesstatistikgesetzes 2000, 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(4) Öffentliche Stellen nach Abs. 3 sind: 
1. Der Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände, 
2. Einrichtungen, die 

a) zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu 
erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind und 

b) zumindest teilrechtsfähig sind und 
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c) überwiegend vom Bund, von den Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden oder von anderen 

Einrichtungen finanziert werden oder hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch diese 
unterliegen oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus 
Mitgliedern besteht, die vom Bund, von den Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden oder 
anderen Einrichtungen ernannt worden sind, 

3. Verbände,  die  sich  aus  zwei  oder  mehreren  öffentlichen  Stellen  gemäß  Z 1  und  2 
zusammensetzen.“ 

Dem § 54 werden folgende Abs. 25 und 26 angefügt: 
„(25) Das Inhaltsverzeichnis, § 2, § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Z 1 bis 4, § 8 Abs. 3 bis 5, § 8a, § 9, § 10, 

§ 12, die Überschriften zu ABSCHNITT IIa und ABSCHNITT IIb, § 13, § 13a, § 13b samt Überschrift, 
§ 13c samt Überschrift, § 13d samt Überschrift, § 13e samt Überschrift, § 13j, § 22 Abs. 1, § 28 Abs. 3, 
§ 33, die Überschrift zu ABSCHNITT Va, § 39a Abs. 8 und Abs. 8a, § 39a Abs. 10, § 42 Abs. 1, § 43 
Abs. 1a, § 45 Abs. 1a bis 1c, § 45 Abs. 2 und Abs. 5, die Überschrift zu ABSCHNITT VIII, § 50 Abs. 2 bis 
Abs. 5, § 53 Abs. 3 und Abs. 4, § 55 Abs. 7 und § 56 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
98/2024 treten mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 

(26) § 13l Abs. 1 und § 50 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2024 treten 
rückwirkend mit 1. Jänner 2024 in Kraft.“ 

66. Dem § 55 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die in diesem Gesetz vorgesehenen befristeten 

Funktionsperioden anzuwenden, wobei die Zeit der bisherigen Funktionsperioden auf die neuen 
Funktionsperioden anzurechnen ist. Bei Bestellungen auf unbestimmte Zeit beginnt die Funktionsperiode 
mit Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 98/2024.“ 

67. In § 56 Z 2 wird die Wortfolge „die Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz, für Finanzen, 
für Gesundheit, Familie und Jugend, für Wirtschaft und Arbeit sowie das Bundeskanzleramt“ durch die 
Wortfolge „die Bundesregierung“ ersetzt. 

68. In § 56 Z 3 werden die bisherigen Absatzbezeichnungen und Wortfolgen „§ 13a Abs. 3 und des § 13d 
Abs. 2“ durch die Absatzbezeichnung „§ 13 Abs. 3“ ersetzt. 

69. § 56 Z 5 wird ersatzlos gestrichen. 

70. In § 56 entfällt die Z 7 mit der Wortfolge „hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen“. 

 
 

Artikel 2 
Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes 

Das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 185/2022, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 2 lit. d lautet: 
„d) zu den Kosten von Maßnahmen beruflicher Assistenz, insbesondere Jugendcoaching, 

AusbildungsFit, Berufsausbildungsassistenz (§ 8b des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 
142/1969), Arbeitsassistenz und Jobcoaching sowie anderer Assistenzmaßnahmen, 
insbesondere Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, Betriebsservice und sonstige 
Beratungsleistungen für Unternehmen;“ 

2. In § 10 Abs. 7 lit. a wird die Wortfolge „Integration Behinderter“ durch die Wortfolge „Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen“ ersetzt. 

3. In § 10 Abs. 7 lit. b wird der Betrag „72 673 Euro“ durch den Betrag „150 000 Euro“ ersetzt. 

4. In § 10a Abs. 1 lit. c wird das Wort „Wertschöpfung;“ durch die Wortfolge „wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit;“ ersetzt. 

5. In § 11 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge „begünstigter Behinderter,“ durch die Wortfolge „und 
Qualifizierung von Menschen mit Behinderungen,“ und die Wortfolge „Schwere der Behinderung“ durch 
die Wortfolge „Schwere der Behinderungen“ ersetzt. 
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6. In § 11 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 
„Unter Menschen mit Behinderungen, die in den Integrativen Betrieben im Sinne dieses Bundesgesetzes 
beschäftigt oder qualifiziert werden, sind begünstigt Behinderte sowie Menschen mit Behinderungen 
gemäß § 10a Abs. 2 lit. a und lit. b zu verstehen.“ 

7. § 11 Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Integrative Betrieb muss es Menschen mit Behinderungen insbesondere im Rahmen der 

Qualifizierung ermöglichen, ihre Vermittlungsfähigkeit mit dem Ziel der Eingliederung in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen. Im Rahmen der Beschäftigung 
verpflichtet sich der Integrative Betrieb, die Menschen mit Behinderungen entsprechend ihren Fähigkeiten 
und Kenntnissen bestmöglich einzusetzen.“ 

8. § 11 Abs. 3 lautet: 
„(3) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz als Vertreter oder Vertreterin des Ausgleichstaxfonds hat als Grundlage für die 
Förderung aus den Mitteln des Fonds für Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrativen Betrieben nach 
Anhörung des Beirates gemäß § 10 Abs. 6 lit. b Richtlinien zu erlassen.“ 

9. In § 11 Abs. 4 wird das Wort „einer“ durch das Wort „eines“ und das Wort „Werkstätte“ durch die 
Wortfolge „Integrativen Betriebes“ ersetzt. 

10. In § 11 Abs. 4 lit. a wird die Wortfolge „begünstigten Behinderten“ durch die Wortfolge „Menschen 
mit Behinderungen“ ersetzt. 

11. In § 11 Abs. 4 lit. c wird die Wortfolge „beschäftigten Behinderten“ durch die Wortfolge „Menschen 
mit Behinderungen im Integrativen Betrieb“ ersetzt. 

12. In § 11 Abs. 4 lit. g wird das Wort „Mindestwertschöpfung“ durch die Wortfolge „wirtschaftliche 
Mindestleistungsfähigkeit“ ersetzt. 

13. § 11 Abs. 5 lautet: 
„(5) Vor Aufnahme in einen Integrativen Betrieb, der Förderungsmittel aus dem Ausgleichstaxfonds 

erhält oder in Anspruch zu nehmen beabsichtigt, ist ein Team zu befassen, dem als Mitglieder je eine 
Vertretung des Arbeitsmarktservice, des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, des Landes 
(Behindertenhilfe) und die Geschäftsführung jenes Integrativen Betriebes angehören, in den der Mensch 
mit Behinderungen beschäftigt oder qualifiziert werden soll. Zum Zweck der Beratungen können folgende 
personenbezogene Daten des Menschen mit Behinderungen verarbeitet werden: 

1. Stammdaten des Menschen mit Behinderungen: 
a) Vornamen und Familiennamen, 
b) Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum, 
c) Geschlecht, 
d) Staatsangehörigkeit, Aufenthalts- und Arbeitsberechtigungen, 
e) Adresse des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes, 
f) Telefonnummer, 
g) E-Mailadresse. 

2. Personenbezogene Daten betreffend eine Behinderung: 
a) Grad der Behinderung, 
b) Funktionseinschränkungen, 
c) Gesundheitseinschränkungen. 

3. Personenbezogene Daten über wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen: 
a) Ausbildung und Status (erwerbstätig, arbeitslos, Pensionist oder Pensionistin, in Schul- oder 

Berufsausbildung, selbstversichert) und 
b) Art, Inhalt, Dauer und Höhe gewährter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen. 

Die Mitglieder des Teams gelten als gemeinsame Verantwortliche im Sinne des Art. 26 DSGVO. Das Team 
tagt am Sitz jenes Integrativen Betriebes, in den der Mensch mit Behinderungen aufgenommen werden soll, 
und ist je nach Bedarf von jenem Teammitglied einzuberufen, von dem der Vorschlag für die Aufnahme 
des Menschen mit Behinderungen in den Integrativen Betrieb ausgeht. Für die Beiziehung von weiteren 
Sachverständigen gilt § 6 Abs. 5 letzter Satz sinngemäß. Auf die Aufnahme eines Menschen mit 
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Behinderungen  in  den  Integrativen  Betrieb  besteht  kein  Rechtsanspruch.  Die  Befassung  der 
Teammitglieder und Sachverständigen kann auch mittels elektronischer Medien erfolgen.“ 

In § 11 Abs. 6 wird die Wortfolge „Arbeit, Gesundheit und Soziales“ durch die Wortfolge „Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz“ ersetzt. 

14a. Dem § 11 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
„(8) Von Integrativen Betrieben als gemäß §§ 34 ff der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. 

194/1961, in der jeweils geltenden Fassung, begünstigte Rechtsträger unterhaltene wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe sind als unentbehrliche Hilfsbetriebe im Sinne des § 45 Abs. 2 BAO zu behandeln, wenn 
die begünstigten Zwecke im Hinblick auf die Konzeption der Integrativen Betriebe nicht anders als durch 
den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erreichbar sind.“ 

15. Dem § 14 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Behindertenpass im Sinne des § 40 des Bundesbehindertengesetzes (BBG), BGBl. Nr. 283/1990 gilt 
nicht als Nachweis über die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten.“ 

16. § 14 Abs. 7 lautet: 
„(7) Vor der Gewährung von Leistungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds an die im § 10a Abs. 

2, 3 und 3a genannten Menschen mit Behinderungen hat sich das Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen auf Grundlage entsprechender Unterlagen und einer Stellungnahme des ärztlichen 
Dienstes im Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen über Art und Ausmaß des voraussichtlichen 
Vorliegens der Behinderung von Amts wegen Kenntnis zu verschaffen. Bescheide sind hierüber nicht zu 
erteilen.“ 

17. In § 16 Abs. 6 entfällt das Wort „nachweislich“ und wird das Wort „haben“ durch das Wort „hat“ sowie 
die Wortfolge „dem Dienstgeber“ durch die Wortfolge „dem Dienstgeber oder der Dienstgeberin“ ersetzt. 

18. § 19b Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Vertretung der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind bei Senatsentscheidungen nach 

Abs. 2 von der Wirtschaftskammer Österreich zu entsenden. Die Vertretung der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen werden von der Bundesarbeitskammer entsandt. Der Österreichische Behindertenrat 
entsendet die Vertretung der Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen. Für jeden Vertreter 
und jede Vertreterin ist jeweils auch die erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern zu entsenden.“ 

19. § 19b Abs. 6 lautet: 
„(6) Bei Senatsentscheidungen in Verfahren gemäß § 14 Abs. 2 hat ein Vertreter oder eine Vertreterin 

der Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen als fachkundiger Laienrichter oder fachkundige 
Laienrichterin mitzuwirken. Abs. 3 dritter Satz ist anzuwenden. Für den Vertreter oder die Vertreterin ist 
jeweils auch die erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern zu entsenden.“ 

20. Die Einleitung des § 22 Abs. 4 lautet: 
„Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und das Bundesamt für 
Soziales und Behindertenwesen sind insoweit zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten betreffend 
Dienstgeber und Dienstgeberinnen, einschließlich deren Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, 
begünstigte Personen (§§ 2 und 5 Abs. 3), Förderungswerber oder Förderwerberinnen (§ 10a), Integrative 
Betriebe (§ 11) sowie Ausbildungseinrichtungen (§ 11a) ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihnen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben (§§ 1, 6, 7k, 7l, 7m, 7n, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 14, 15, 17, 17a, 
18 und 26) eine wesentliche Voraussetzung ist. Personenbezogene Daten betreffend eine Behinderung im 
Sinne der Z 3 dürfen vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
und dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nur für Zwecke der Angelegenheiten der 
Feststellung des Grades der Behinderung und der Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten 
(§§ 2 und 14), der Schlichtungsverfahren (§§ 7k, 7l, 7m, 7n), der Zustimmung zur Kündigung (§ 8) sowie 
der Gewährung von Fördermaßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen einschließlich der in diesem 
Zusammenhang stehenden statistischen Auswertungen (§§ 6, 10a, 11, 11a und 15) verarbeitet werden. Für 
Zwecke der Angelegenheiten der Überprüfung der Beschäftigungspflicht (§§ 1, 9, 9a, 16 bis 18) und der 
Beratung und Sensibilisierung (§§ 6, 10a) dürfen vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz und dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen die personenbezogenen 
Daten im Sinne der Z 3 betreffend die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten und 
unternehmensbezogene Daten 



BGBl. I - Ausgegeben am 18. Juli 2024 - Nr. 98 18 von 19 
 

www.ris.bka.gv.at  

 
 

 
im Sinne der Z 5 verarbeitet werden. Verpflichtungen, die sich auf Grund anderer Rechtsvorschriften 
ergeben, bleiben unberührt.“ 

21. Nach § 22b werden folgende §§ 22c bis 22h samt Überschriften eingefügt: 
„Barrierefreiheitsbeauftragte 

§ 22c. (1) Alle Bundesministerien einschließlich ihrer nachgeordneten Dienststellen, der Präsident 
oder die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes, des Rechnungshofes, 
des Nationalrates und des Bundesrates, die Volksanwaltschaft sowie das Bundesverwaltungsgericht und 
das Bundesfinanzgericht haben in ihrem Zuständigkeitsbereich Barrierefreiheitsbeauftragte sowie die 
erforderliche Anzahl von Stellvertretungen einzurichten. 

Aufgaben 
§ 22d. (1) Die Barrierefreiheitsbeauftragten und ihre Stellvertretungen sind berufen, sich innerhalb 

ihrer Organisation mit Fragen der umfassenden Barrierefreiheit – einschließlich der Vornahme 
angemessener Vorkehrungen – für Bedienstete sowie externe Personen zu befassen. 
Insbesondere sollen sie 

a) Missstände aufzeigen und Veränderungsvorschläge einbringen; 
b) den regelmäßigen Austausch mit den jeweiligen Behindertenvertrauenspersonen pflegen; 
c) mit den Personen zusammenarbeiten, die zuständig sind für die Umsetzung der Barrierefreiheit 

insbesondere 
1. im baulichen Bereich, 
2. im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, 
3. bei der Ausstattung von Arbeitsplätzen, 
4. bei der Erstellung von Sicherheits-, Krisen- und Notfallplänen sowie beim Management im 

Sicherheits-, Krisen- und Notfall, 
5. bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen, 
6. bei der Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sowie 
7. in Vergabeverfahren; 

d) sich ressortübergreifend mit anderen Barrierefreiheitsbeauftragten austauschen sowie 
e) mit Experten oder Expertinnen in den Behindertenorganisationen zusammenarbeiten. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Stellen haben die Barrierefreiheitsbeauftragten und deren 
Stellvertretungen in die Planungsprozesse aller Maßnahmen einzubeziehen, die im Zusammenhang mit der 
umfassenden Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen relevant sind. 

Bestellung 
§ 22e. (1) Voraussetzung für die Bestellung ist, dass die oder der Bedienstete dem Personalstand der 

in § 22c aufgezählten Stellen angehört. 
(2) Die für die Tätigkeit als Barrierefreiheitsbeauftragte und deren Stellvertreter und 

Stellvertreterinnen geeignete Personen sind für eine Funktionsdauer von fünf Jahren zu bestellen. Die 
Bestellung bedarf der Zustimmung der oder des zu bestellenden Bediensteten. Wiederbestellungen sind 
zulässig. 

Rechtsstellung 
§ 22f. (1) Die Tätigkeit als Barrierefreiheitsbeauftragter oder Barrierefreiheitsbeauftragte 

(Stellvertretung) ist ehrenamtlich neben den Berufspflichten und möglichst ohne Beeinträchtigung des 
Dienstbetriebes auszuüben. Dabei ist auf die zusätzliche Belastung aus dieser Tätigkeit Rücksicht zu 
nehmen. 

(2) Den Barrierefreiheitsbeauftragten steht unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben sowie die für die erforderliche Aus-, Weiter- und Fortbildung notwendige freie Zeit zu; die 
Inanspruchnahme ist der oder dem Dienstvorgesetzten mitzuteilen. 

Verschwiegenheitspflicht 
§ 22g. Die Barrierefreiheitsbeauftragten (Stellvertretungen) haben über alle ihnen ausschließlich in 

Ausübung ihres Amtes bekannt gewordenen Dienst- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu 
bewahren. 

§ 22h. Die §§ 22c bis 22g, mit Ausnahme von § 22d Abs. 1 lit. d, gelten sinngemäß auch für 
Unternehmen, die mehr als 400 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigen.“ 
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Dem § 25 werden folgende Abs. 28 und 29 angefügt: 

„(28) § 6 Abs. 2 lit. d, § 10 Abs. 7 lit. a und b, § 10a Abs. 1 lit. c, § 11 Abs. 1 bis 4, § 11 Abs. 4 lit. a, 
c und g, Abs. 5, Abs. 6 und 8, § 14 Abs. 1, § 16 Abs. 6, § 19b Abs. 3 und 6, die Einleitung des § 22 
Abs. 4, § 22c samt Überschrift, § 22d samt Überschrift, § 22e samt Überschrift, § 22f samt Überschrift, 
§ 22g samt Überschrift sowie § 25a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2024 treten 
mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. § 14 Abs. 7 tritt rückwirkend mit 31. Juli 2016 in Kraft. 

(29) § 22h in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2024 tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft.“ 

23. In § 25a Abs. 2 wird die Wortfolge „Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011“ durch die Wortfolge „Richtlinie (EU) 2024/1233 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. April 2024“ ersetzt und nach der Wortfolge „rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 
aufhalten,“ die Wortfolge „die Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für 
Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, die 
Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die 
Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder 
Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, 
Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit und die 
Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2021 über die 
Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch 
qualifizierten Beschäftigung und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/50/EG des Rates,“ eingefügt. 

Van der Bellen 

Nehammer 



Schlichtung – Infos Sozialministeriumservice  
 
Das Behindertengleichstellungspaket verankert den Diskriminierungsschutz für Menschen 
mit Behinderungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Das 
Behindertengleichstellungsrecht bietet Schutz vor Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung. Dazu zählt: unmittelbare Diskriminierung – zum Beispiel die Verweigerung des 
Eintritts in ein Lokal und mittelbare Diskriminierung – zum Beispiel durch bauliche Barrieren 

So wird eine Schlichtung beantragt 

Bei einer vorliegenden Diskriminierung wegen einer Behinderung kann bei den Landesstellen 
des Sozialministeriumservice eine Schlichtung beantragt werden. 
 
Eine Behinderung des Schlichtungswerbers oder der Schlichtungswerberin muss glaubhaft 
gemacht werden, die Vorlage eines Behindertenpasses oder Behindertenausweises ist nicht 
nötig. 

Das Schlichtungsverfahren ist kostenfrei und formlos, die Vertretung durch einen Anwalt ist 
nicht erforderlich. Es kann eine Vertrauensperson oder der Behindertenanwalt des Bundes 
zum Schlichtungsgespräch hinzugezogen werden. 

Online Antragsstellung  

Den Antrag können Sie auch online stellen. 

Für die Bearbeitung des Online-Antrags benötigen Sie eine Bürgerkarte oder eine 
Handysignatur. 
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